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Beschluss:

1. „Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB und gemäß § 
4 a (3) BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der 
Verwaltung gemäß den Anlagen 6, 7 und 8 zu behandeln.

2. Der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „An der Schölke“, HO 41, wird in der 
während der Sitzung ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung 
beschlossen.

3. Die zugehörige Begründung wird beschlossen.

4. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 41, vom 
04.03.2008 wird für die in Anlage 9 dargestellten Flächen aufgehoben.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Zuständigkeit des Rates für den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 (2) Nr. 2 
NKomVG.

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 04.03.2008 die Aufstellung des 
Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41, beschlossen mit dem Ziel, das Planungsrecht für 
die Errichtung eines Wohngebietes zu schaffen. 



Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 24.11.2011 bis 02.01.2012 anhand des damaligen 
Planungsstandes erstmals durchgeführt. 

Auf Grund einer längeren Planungspause wurde diese Beteiligung in der Zeit vom 
18.12.2015 bis 18.01.2016 mit den geänderten Planinhalten erneut durchgeführt.

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Neben den üblichen technischen Hinweisen wurde ein von der Braunschweiger 
Versorgungs-AG gewünschtes Leitungsrecht im WA 3 berücksichtigt. Es wurde weiterhin der 
Hinweis auf eine mögliche jahrhundertehalte Redoute außerhalb des Geltungsbereichs 
vorgetragen, die im Rahmen der späteren Bauarbeiten zu beachten ist.

Erneute Beteiligung der Behörden gemäß § 4 a (3) BauGB

Aufgrund der bei der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB noch nicht vorliegenden Flächen für 
Ausgleichsmaßnahmen in der Gemarkung Watenbüttel und der Einplanung eines 
Regenrückhaltebeckens auf der Nordseite des Grabens und den daraus entstehenden 
wesentlichen Änderungen der Planung wurde die erneute Beteiligung der Behörden in der 
Zeit vom 13.04.2016 bis 28.04.2016 durchgeführt. Dabei wurde die Beteiligungsfrist gemäß 
§ 4 a (3) BauGB im angemessenen Rahmen auf 14 Tage verkürzt. 

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 7 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB

Am 26.04.2016 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen 
und in der Zeit vom 06.05.2016 bis 06.06.2016 durchgeführt.

Die Stellungnahmen sind in der Anlage Nr. 8 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und 
einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB wurden insgesamt 
15 Stellungnahmen abgegeben, von denen jedoch einmal drei Stellungnahmen sowie einmal 
zwei Stellungnahmen jeweils identischen Inhalt haben und daher in der Abwägung 
zusammengefasst wurden. Eine nachgereichte Erweiterung einer Stellungnahme nach 
Fristende wurde noch nachträglich angenommen. Diese wurde jedoch getrennt behandelt.

Die Hauptbedenken der überwiegenden Grundstücksnachbarn sind

• Nichtberücksichtigung planerischer Zusammenhänge, insbesondere im Hinblick auf 
Verkehrserschließung und Entwässerung mit dem Bebauungsplanverfahren 
Bebauungsplan "Feldstraße", AP 23, 

• Bedenken hinsichtlich einer korrekten Vorprüfung nach Umweltrecht,
• Bedenken wegen der Entwässerungssituation,
• rechtliche Zweifel an der Durchführung eines Planverfahren gemäß § 13 a BauGB,
• Befürchtungen einer zusätzlichen Lärmbelastung durch Verkehr,
• Befürchtungen zur Verkehrsbelastung insbesondere der Kleinen Kreuzstraße.

In den eingegangenen Stellungnahmen wird immer wieder der Zusammenhang mit dem 
geplanten Baugebiet an der Feldstraße betont. Nach Auffassung der Verwaltung handelt es 
sich um zwei fachlich und inhaltlich getrennte Plangebiete, bei dem im Bebauungsplan 
HO 41 sowohl die verkehrliche als auch die entwässerungstechnische Erschließung 



unabhängig von den Planungen der Feldstraße erfolgen kann. Im vorliegenden 
Bebauungsplan wird die Möglichkeit einer Zufahrt nach Norden berücksichtigt. Alle 
Auswirkungen der Planung an der Feldstraße sind im Rahmen des dortigen 
Bebauungsplanverfahrens zu ermitteln, zu bewerten und planerisch zu bewältigen.

Planänderungen nach dem Auslegungsbeschluss

Änderungen der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen wurden nach der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB nicht vorgenommen. 

Textänderungen redaktioneller Art (einzelne Worte, Satzstellung) in der Begründung, Anlage 
Nr. 5, dienen der besseren Lesbarkeit und sind nicht gesondert hervorgehoben. Darüber 
hinausgehende Änderungen und Ergänzungen dienen der besseren Verständlichkeit oder 
Erläuterung von Sachverhalten und wurden grau unterlegt. 

Die einzige Änderung des Bebauungsplanes erfolgt in der Anlage 4 (Textliche 
Festsetzungen). In der Festsetzung Teil A Städtebau, V 2.4, wurde die Mindestgröße für das 
zu errichtende Rückhaltebecken erhöht. Auch aufgrund von eingegangenen Stellungnahmen 
der Bürgerinnen und Bürger wurde eine Überprüfung des notwendigen Rückhaltevolumens 
anhand der konkreten Versiegelungsfestsetzungen vorgenommen und festgestellt, dass sich 
das Mindestrückhaltevolumen geringfügig von 558 m³ auf 574 m³ erhöht hat. Im Sinne der 
Stellungnahmen wurde zusätzlich ein knapp 10 %iger Aufschlag vorgenommen und daher 
ein Wert von 630 m³ festgesetzt. Technisch ist die Umsetzung kein Problem, da sich in der 
zeichnerisch festgesetzten Rückhaltefläche ein noch größeres Volumen realisieren ließe.

Die Änderung der Festsetzung erfolgt im Sinne der eingegangenen Stellungnahmen und 
nimmt die Anregungen auf. Eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit ist damit nicht 
erforderlich.

Planungsrelevante Änderungen der Inhalte oder Aussagen wurden dabei nicht 
vorgenommen, sodass eine erneute öffentliche Auslegung nicht erforderlich ist.

Zum Beschlussvorschlag 4.

Der Aufstellungsbeschluss umfasst Flächen, die im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
nicht mehr benötigt werden. Die Verwaltung schlägt vor, den Aufstellungsbeschluss für diese 
Flächen, wie in Anlage Nr. 9 dargestellt, aufzuheben.

Beschleunigtes Verfahren

Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen bzw. einer Maßnahme 
der Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das Planverfahren wird daher im 
beschleunigten Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
gemäß § 13 BauGB durchgeführt.

Erneute Anhörung Stadtbezirksrat 310 – Westliches Ringgebiet

Der Stadtbezirksrat 310 – Westliches Ringgebiet hat in seiner Sitzung vom 19.04.2016 
keinen Beschluss zur Ratsvorlage zum Auslegungsbeschluss gefasst, sondern um erneute 
Vorlage gebeten, wenn es neuere Erkenntnisse aus der Planung Baugebiet Feldstraße gibt. 
Der Planungs- und Umweltausschuss hat sich am 20.04.2016 dafür ausgesprochen, dass 
der Stadtbezirksrat 310 abweichend vom üblichen Gremienverlauf vor dem 
Satzungsbeschluss erneut angehört werden soll. Die Verwaltung hat auf Bitte des Planungs- 
und Umweltausschuss am 25.05.2016 eine zusätzliche Bürgerinformationsveranstaltung 
durchgeführt.



Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 aufgeführten Stellung-
nahmen den Vorschlägen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „An der Schölke“, HO 41, als Satzung sowie die 
Begründung zu beschließen.

Leuer

Anlagen:
Anlage 1: Übersichtskarte, Geltungsbereich A
Anlage 1: Übersichtskarte, Geltungsbereiche B
Anlage 2.1: Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A
Anlage 2.2: Zeichnerische Festsetzungen, Geltungsbereich B
Anlage 2.3 Planzeichenerklärung
Anlage 3.1: Nutzungsbeispiel, Geltungsbereich A
Anlage 3.2: Nutzungsbeispiel, Geltungsbereich B
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß 

§ 4 (2) BauGB und sonstiger Stellen
Anlage 7: Behandlung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden 

gemäß § 4 a (3) BauGB
Anlage 8: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 (2) BauGB
Anlage 9: Rücknahme des Aufstellungsbeschlusses
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 Anlage 4 
 Stand: 09.09.2016 
 
  
  
 

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„An der Schölke“ HO 41 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 

gemäß § 1 a und § 9BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
Allgemeines Wohngebiet WA 1 bis WA 5 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 

WA 5 sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig. 
 

2. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis 
WA 5 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes. 

 
 
II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 

Anlagen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 –  

WA 5 sind Überschreitungen der zulässigen 
Grundflächen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauN-
VO durch die Grundfläche von 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
bis maximal 35 % zulässig. 

 
2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 

WA 3 muss die Traufhöhe mind. 6,5 m über 
dem Bezugspunkt betragen. 

 
2.2 Die Traufhöhe im Sinne dieser Festsetzung ist 

die Schnittlinie der Außenflächen der Außen-
wand mit der äußeren Dachhaut. 

 
2.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1, 

WA 2, und WA3 darf die Höhe der baulichen 
Anlage maximal 11,0 m über dem Bezugspunkt 
betragen. 

 
2.4 Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Hö-

henlage der nächst gelegenen öffentlichen  
oder privaten Verkehrsfläche an dem Punkt der 
Straßenbegrenzungslinie, die der Mitte der 
straßenzugewandten Gebäudeseite am nächs-
ten liegt. 
 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 
zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so 

ist die Normalhöhe um das Maß der natürlichen 
Steigung oder des Gefälles zu verändern. 

 
 
III Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 
 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 

WA 3 mit abweichender Bauweise sind aus-
schließlich Hausgruppen zulässig. Diese dürfen 
länger als 50 m sein.  

 
 
IV Garagen und Nebenanlagen 
 
1. Garagen, offene Garagen („Carports“)und 

Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

 
1.1 Abweichend sind in den Allgemeinen Wohnge-

bieten WA 2 und WA 3 Stellplätze und offene 
Garagen („Carports“) auf der straßenzuge-
wandten Seite auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche zulässig, wenn sie für 
max. ein Kfz ausgeführt werden. 

 
1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1,  

WA 4 und WA 5 müssen Garagen einen Min-
destabstand von 5,0 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche aufweisen. 
 

1.3 Pro Grundstück ist nur eine Zufahrt in einer 
Breite von maximal 4,0 m zulässig. 

 
 
V Grünordnung 
 
1. Erhaltung von Bäumen 

 
1.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche  1  sind 

die vorhandenen Bäume mit einem Stammum-
fang von mindestens 80 cm durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen, zu pflegen und auf 
Dauer zu erhalten. Abgänge sind gleichwertig 
spätestens in der folgenden Pflanzperiode 
nachzupflanzen. 

 
1.2 Innerhalb der festgesetzten Fläche für die 

Wasserwirtschaft sind die in der Planzeichnung 
festgesetzten zu erhaltenden Bäume sowie 
vorhandene Bäume mit einem Stammumfang 
von mindestens 80 cm durch geeignete Maß-
nahmen zu schützen, zu pflegen und auf Dauer 
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zu erhalten. Abgänge sind gleichwertig spätes-
tens in der folgenden Pflanzperiode nachzu-
pflanzen. Zulässig ist die Entnahme von Bäu-
men für die Herstellung des Regenwasserrück-
haltebeckens, ausgenommen der in der Plan-
zeichnung festgesetzten zu erhaltenden Bäu-
me. 

 
2. Begrünung öffentlicher Flächen 
 
2.1 An der Quartierstraße 4 sind innerhalb der Flä-

chen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen mindestens 17 
mittelkronige Laubbäume zu pflanzen. Zusätz-
lich sind innerhalb der Quartierstraßen ein bis 
drei mindestens 13 mittelkronige Laubbäume 
zu pflanzen. 
 

2.2 Für die anzupflanzenden Bäume auf öffentli-
chen Verkehrsflächen ist je Baum eine offene 
Vegetationsfläche von mindestens netto 2,0 m 
Breite und in der Regel 9 m² Fläche vorzuse-
hen. Die Flächen sind dauerhaft zu begrünen 
und nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. 
Im Gehwegbereich an der Quartierstraße 4 
sind die Baumscheiben zusätzlich durch einen 
geeigneten Wurzelschutz gegen Trittbelastun-
gen zu schützen.  

 
2.3 Die öffentliche Grünfläche 1  ist unter Einbe-

ziehung bestehender Vegetationsstrukturen mit 
Wiesen- und Rasenflächen anzulegen und mit 
Einzelbäumen und einzelnen dichten Gehölz-
gruppen zu gestalten. Für dichte Gehölzan-
pflanzungen sind ausschließlich standortheimi-
sche Laubgehölze, für Einzelbäume überwie-
gend standortheimische Laubbäume oder 
Obstbäume zu verwenden. 

 
2.4 Auf der festgesetzten Fläche für die Wasser-

wirtschaft ist ein Regenwasserrückhaltebecken 
mit einem Fassungsvermögen von mindestens 
630 m³ anzulegen. Das Regenwasserrückhal-
tebecken ist als Mulde mit wechselnden Bö-
schungsneigungen zwischen 1:2 bis 1:4 herzu-
stellen. Die Randbereiche des Beckens sind 
gruppenweise mit standortheimischen Gehöl-
zen im Wechsel mit Wiesenbereichen zu be-
grünen. Die Wiesenbereiche sind mit einer ar-
tenreichen und standortgerechten Kräuter-/ 
Gräsermischung einzusäen und mit mindes-
tens 5 hochstämmigen Laubbäumen zu be-
pflanzen. Zufahrtsbereiche sind mit Schotterra-
sen zu befestigen. 

 
2.5 Die öffentlichen Grünflächen 2 sind durch die 

unter Pkt. A V 2.1 festgesetzten Baumpflan-
zungen und durch gegliederte Gehölzstrukturen 
sowie die Anlage von Wiesen- oder Rasenflä-
chen zu begrünen. 

 
 
3. Begrünung privater Flächen 
 

In den Flächen für Anpflanzungen in den All-
gemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und 
WA 5 ist eine einreihige Hecke aus standortge-
rechten Sträuchern im Pflanzabstand von 1,0 m 
und mit einer Mindesthöhe von 1,0 m zu pflan-

zen, die als geschnittene oder freiwachsende 
Hecke angelegt werden kann. 
 

4. Allgemeine Festsetzungen zur Begrünung 
 
4.1 Für die zu pflanzenden Gehölze gelten folgen-

de Mindestpflanzqualitäten: 
- Laubbäume: Hochstämme mit Mindeststamm-

umfang 18 bis 20 cm in 1,0 m Höhe; 
- Obstbäume: Hochstamm, 10 bis 12 cm 

Stammumfang in 1,0 m Höhe; 
- Heister: 150 bis 200 cm, 2 x verpflanzt; 
- Sträucher: verpflanzt, 60 bis 100 cm Höhe. 

 
4.2 Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-

recht auszuführen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Die 
Kronen bestehender und als Hochstamm neu 
zu pflanzender Bäume sind in ihrem natürlichen 
Habitus zu erhalten und entsprechend zu pfle-
gen. 

 
4.3 Es sind folgende Fertigstellungstermine der 

gemäß A V "Grünordnung"  festgesetzten An-
pflanzungen einzuhalten: 
- für Pkt. A V 2 Abschluss der Herstellung spä-

testens ein Jahr nach Fertigstellung der Ver-
kehrsflächen; 

- für Pkt. A V 3. Abschluss der Herstellung 
spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit 
des Hauptgebäudes. 

 
4.4 Für alle öffentlichen Pflanz- und Rasenflächen 

ist im Anschluss an die Fertigstellungspflege 
eine dreijährige Entwicklungspflege durchzu-
führen. 

 
4.5 Zugänge von privaten Grundstücken auf öffent-

liche Grünflächen sind nicht zulässig. 
 
 
VI Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
1. Geltungsbereich A 
 
1.1 In verbleibenden Altbäumen im Plangebiet sind 

mindestens fünf Nisthilfen für Nischen- und 
Höhlenbrüter anzubringen. 
 

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3, 
WA 5 und WA 6 ist pro Grundstück jeweils eine 
Nisthilfe für Nischen- und Höhlenbrüter am Ge-
bäude anzubringen. 

 
1.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, 

WA 2 und WA 4 ist pro Grundstück jeweils eine 
Nisthilfe für Fledermäuse am Gebäude anzu-
bringen. 

 
1.4. Die Auswahl und die Positionierung der unter 

den Pkt. A VI 1.1 bis A VI 1.3 festgesetzten 
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse sind mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 
1.5 Es sind folgende Fertigstellungstermine der 

gemäß A VI 1.festgesetzten Maßnahmen ein-
zuhalten: 
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- für Pkt. A VI 1.1 Abschluss der Herstellung 
spätestens bis Beginn der Erschließungsar-
beiten; 

- für Pkt. A VI 1.2 und A VI 1.3 Abschluss der 
Herstellung spätestens ein Jahr nach Be-
zugsfertigkeit des Hauptgebäudes. 

 
2. Geltungsbereich B 
 
2.1 Die im Geltungsbereich B gelegene Fläche, 

Gemarkung Watenbüttel, Flur 3, Flurstück 
288/93, für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft ist zu extensiv bewirtschaftetem Grün-
land zu entwickeln. 

 
2.2 Innerhalb der Fläche ist unter Erhaltung des 

Grünlandes und Schonung des Baumbestan-
des die vorhandene Uferrehne entlang des 
nördlichen Grabens partiell abzutragen. Der an-
fallende Bodenaushub ist entlang des Südran-
des der Maßnahmenfläche zur partiellen Auf-
höhung des Geländes im Bereich der geplan-
ten Obstbaumpflanzungen einzubauen. 

 
2.3 Durch weitere Uferabflachungen und durch ei-

ne Vertiefung des teilweise verlandeten Gra-
bens auf der Westseite sind die vorhandenen 
Entwässerungsgräben naturnäher zu gestalten. 

 
2.4 Am südlichen Rand der Maßnahmenfläche sind 

mindestens acht Obstbäume zu pflanzen. 
 
2.5 Am östlichen Rand der Maßnahmenfläche ist 

innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen eine fünfreihige Strauch-/ Baumhecke 
aus standortheimischen Gehölzen im Raster 
1,0 x 1,0 m anzulegen. 

 
2.6 Innerhalb der Maßnahmenfläche ist eine 

Baumgruppe aus mindestens fünf standorthei-
mischen Solitären als Stammbüsche zu pflan-
zen. 

 
2.7 Für die zu pflanzenden Gehölze gelten folgen-

de Mindestpflanzqualitäten: 
- Laubbäume: Hochstämme mit Mindeststamm-

umfang 10 bis 12 cm in 1 m Höhe; 
- Obstbäume: Hochstamm, 14 bis 16 cm 

Stammumfang in 1,0 m Höhe; 
- Heister: 150 bis 200 cm, 2 x verpflanzt; 
- Sträucher: verpflanzt, 60 bis 100 cm Höhe. 

 
2.8 Die Maßnahmen innerhalb des Geltungsberei-

ches B müssen spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Beginn der Erschließungsarbeiten 
fertiggestellt sein. Die Anpflanzungen sind 
fachgerecht auszuführen, dauerhaft zu erhalten 
und bei Abgang spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Für alle 
Anpflanzungen ist im Anschluss an die Fertig-
stellungspflege eine dreijährige Entwicklungs-
pflege durchzuführen. 

 

 
VII Sonstige Festsetzungen 
 
 Geh-,Fahr- und Leitungsrechte 

 
    1 Das festgesetzte Gehrecht gilt zugunsten der 

Anlieger, das Leitungsrecht zugunsten der Ver- 
und Entsorgungsträger. 

 
    2 Das festgesetzte Geh- und Fahrrecht gilt zu-

gunsten der Anlieger, das Leitungsrecht zu-
gunsten der Ver- und Entsorgungsträger. 

 
 
B Gestaltung 
Gemäß §§ 80, 84 NBauO in Verbindung mit  
§ 9 Abs. 4 BauGB. 
 
 
I Geltungsbereich 
 
 Die Gestaltungsvorschriften zu dem Bebau-

ungsplan „An der Schölke“ HO 41 gelten in den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 5. 

 
 
II Dächer 
 
Dachneigung 
 
1. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete  

WA 1, WA 2 und WA 3 dürfen nur Flachdächer 
oder einseitige Pultdächer ausgeführt werden. 

 
2. Ein Flachdach im Sinne dieser Festsetzung ist 

eine Dachfläche, die eine Dachneigung von 
max. 6° aufweist.  

 
3. Ein einseitiges Pultdach im Sinne dieser Fest-

setzung ist eine einseitige geneigte Dachfläche 
mit einem First und einer Traufe und mit einer 
Dachneigung von max. 10°. 
 

 
III Einfriedungen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen Ein-

friedungen entlang der öffentlichen Verkehrs-
flächen und entlang der öffentlichen Grünfläche 
die Höhe von 1,2 m über dem Bezugspunkt 
nicht überschreiten. 

 
2. Einfriedungen, die an die öffentliche Grünfläche 

grenzen, sind nur als Hecken aus Laubgehöl-
zen zulässig. Entlang der öffentlichen Ver-
kehrsflächen sind Einfriedungen in massiver 
Form (Mauer o. ä.) oder Hecken aus Laubge-
hölzen zulässig.  

 
3. Zaunsockel sind nicht zulässig. 
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C Hinweise 

1. Im Geltungsbereich A ist mit Kampfmitteln zu 
rechnen. Aus Sicherheitsgründen ist vor dem 
Beginn von Baumaßnahmen eine Flächenson-
dierung und Bergung möglicher Kampfmittel 
durchzuführen. Eine Kampfmittelbeseitigungs-
bescheinigung des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes Hannover ist der Stadt Braunschweig, 
Abt. Umweltschutz, vor dem Beginn von Bau-
arbeiten vorzulegen. 
 

2. Der Geltungsbereich A wird aufgrund der örtli-
chen Hochwassersituation um ca. 60 cm auf-
geschüttet. 

 
3. Für die gemäß A V "Grünordnung" und A VI 

"Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft" festge-
setzten Anpflanzungen sind geeignete Gehölz-
arten der Artenliste im Anhang der Begründung 
zum Bebauungsplan zu entnehmen. 

 
4. Auf den Flächen, die im Bebauungsplan als 

„Flächen, deren Böden erheblich mit umweltge-
fährdenden Stoffen belastet sind“ gekenn-
zeichnet sind, ist der Oberboden (0,0 m bis 
0,4 m) abzutragen und als sogenannter gefähr-
licher Abfall gesondert zu entsorgen oder mit 
einer durchgängig mindestens 0,6 m dicken 
Schicht zu überlagern.  

 
Das Bodengutachten kann in der „Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ oder bei der 
Abt. Umweltschutz der Stadt Braunschweig 
eingesehen werden. 
 

5. Hausbrunnen sind nicht zulässig. 
 
6. Die Bestimmungen des Artenschutzes gemäß 

§ 44 BNatSchG sind zu beachten. 
Die Verbote des § 44 BNatSchG sind insbe-
sondere bei der Entfernung von Gehölzen so-
wie Abrissmaßnahmen von Gebäuden zu be-
achten, die dem Artenschutzunterliegende Vo-
gel- und Fledermausarten betreffen könnten. 
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1. Rechtsgrundlagen - Stand: 17. Februar 2016 – 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 

 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 

in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), 
zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl I S. 1474) 

 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 

 
1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 
(BGBl. I S. 2490) 
 

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 
1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 206) 

 
1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. November 2015 (Nds. GVBI 
S. 311) 
 

  



- 3 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 41  Begründung, Stand: 09.09.2016 
vorgelegt vom Büro Architektur + Stadtplanung Dipl.-Ing. Grundmann 
 

2. Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 

 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 und im Regiona-
len Raumordnungsprogramm 2008 (RROP 2008) für den Großraum 
Braunschweig ist die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit 
Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum der Region verbindlich festge-
legt. 

 
Die Siedlungsentwicklung ist dabei vorrangig auf das zentralörtliche Sys-
tem auszurichten, was insbesondere auch für die Sicherung und Entwick-
lung von Wohnstätten gilt (s. RROP 2008 Kapitel 1.1.1 Abs. 3 und 4 sowie 
Kapitel 1.1.2, Abs. 2).Bei der vorliegenden Planung handelt es sich nicht 
um ein raumbedeutsames Vorhaben.  
 
Der Geltungsbereich A ist im RROP 2008 als Siedlungsbereich dargestellt.  
Das RROP stellt weiterhin an der nördlichen Grenze des Bebauungsplanes 
ein „Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz“ dar. Zur Vorbeugung des Hoch-
wasserschutzes soll in den Einzugsbereichen der Fließgewässer ein natür-
licher Rückhalt und schadloser Abfluss des Wassers gewährleistet werden 
(s. RROP, Kapitel 2.5.4). Diesem Ziel gemäß wurden entsprechende Maß-
nahmen zur Entwässerung vorgesehen. 
 
Der Geltungsbereich B wird im RROP als Vorranggebiet Natura 2000, als 
Vorranggebiet für den Hochwasserschutz, als Vorranggebiet für die Natur 
und Landschaft sowie als Vorbehaltsgebiet Erholung dargestellt. Die dort 
vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz unterstützen die 
weitere Ausprägung der raumordnerischen Ziele durch entsprechende 
Maßnahmen im Sinne des Hochwasser- sowie des Natur- und Land-
schaftsschutzes. 
 
Damit ist der Bebauungsplan im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele 
der Landes- und Raumordnung angepasst. 
 

2.2 Flächennutzungsplan  
 
Es gelten die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der 
Stadt Braunschweig in der Neufassung vom 06.10.2005 in seiner derzeit 
aktuellen Fassung. 
 
Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes 
„HO 41“ südlich des Grabens als „gewerbliche Baufläche“ und nördlich als 
Grünfläche  dargestellt. Der Flächennutzungsplan stellt weiterhin für den 
Geltungsbereich B Flächen für Landwirtschaft und Wald sowie überlagernd 
das Naturschutzgebiet im Bereich der Okerniederung dar. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig wird mit Rechtskraft des 
Bebauungsplans im Sinne von § 13a Absatz 2 BauGB berichtigt. Die ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die 
bisherige Darstellung „gewerbliche Baufläche“ südlich des Verbindungs-
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grabens zur Schölke wird durch die Darstellung als „Wohnbaufläche“ er-
setzt, die Darstellung im Geltungsbereich B bleibt unverändert.  
 

2.3 Bebauungspläne 
 
Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes bestehen bisher 
keine rechtskräftigen Bebauungspläne. 
 

2.4 Sanierungsgebiet 
 
Der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes befindet sich im Bereich des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Westliches Ringgebiet / Soziale 
Stadt“. 
 
Die Entwicklung des Gebietes ist nicht als sanierungsbedingt einzustufen, 
da mit der Machbarkeitsuntersuchung HO41des Fachbereiches Stadtpla-
nung und Umweltschutz vom Oktober 2000 Maßnahmen zur Wohngebiets-
entwicklung bereits vor der förmlichen Festlegung als Sanierungsgebiet 
eingeleitet wurden. Gleichwohl sind innerhalb des Plangebietes auch die 
Sanierungsziele relevant, insbesondere ist die Schaffung von kostengüns-
tigem Wohnraum relevant. 
 

3. Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Es gibt seit längerem Bestrebungen, das Areal zwischen der Kreuzstraße 
und der ehemaligen Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ einer Wohnnutzung 
zuzuführen.  
 
In der o. g. Machbarkeitsuntersuchung HO41 musste davon ausgegangen 
werden, dass für eine Entwicklung des Plangebietes als potenzielles Bau-
gebiet aufgrund der Sportlärmemission der im Norden an das Plangebiet 
angrenzende Bezirkssportanlage ein ausreichender Lärmschutz mit einem 
hohen technischen Aufwand erforderlich werden würde. Die Untersuchung 
empfahl dennoch, aufgrund der vorhandenen Potenziale wie sozialer und 
technischer Infrastruktur, Erreichbarkeit und Naherholungsraum, das Bau-
en in der „zweiten Reihe“ zu ermöglichen. Auf der Grundlage dieser Vorga-
ben wurde im Jahr 2008 ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, dass je-
doch zunächst nicht abgeschlossen wurde. 
 
Für die Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ besteht zukünftig kein Bedarf 
mehr, sodass die Stadt Braunschweig beabsichtigt, auch dieses Areal zu 
Wohnbauland zu entwickeln. Durch diese neue städtebauliche Zielsetzung 
sind für das Planvorhaben „An der Schölke“ neue Entwurfskriterien zu be-
rücksichtigen, die eine Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes aus 
dem Jahr 2011 erforderlich machen. So ist z. B. für das geplante Bauland 
„Kälberwiese/ Feldstraße“ eine Anbindung von der Kreuzstraße nach Nor-
den vorzuhalten. Diese Verbindungsstraße führt durch das Plangebiet „An 
der Schölke“.  
 
Der ursprünglich vorgesehene Lärmschutz zur ehemaligen Sportanlage ist 
aufgrund der neuen städtebaulichen Zielsetzung nicht mehr erforderlich. 
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Der überwiegende Teil des Plangebietes ist als Fläche des unbeplanten 
Außenbereiches gem. § 35 BauGB einzustufen, die einer erstmaligen Be-
bauung zugeführt werden soll. Dieses Planungsrecht steht der beabsichtig-
ten Entwicklung entgegen, so dass die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
erforderlich ist. 
 
Der zugrunde gelegte städtebauliche Entwurf berücksichtigt die Ziele des 
Förderprogrammes „Soziale Stadt“, indem ein kostengünstiger Wohnungs-
bau für junge Familien insbesondere in Form von Reihenhäusern geplant 
ist. Einzelhäuser greifen teilweise die vorhandenen städtebaulichen Struk-
turen auf. Durch das Angebot an frei stehenden Einfamilienhäusern und 
Geschosswohnungsbau wird die gewünschte soziale Mischung innerhalb 
des Baugebietes berücksichtigt. 
 
 

4. Umweltbelange 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sin-
ne von § 13a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht eine Geschoss-, Rei-
hen- und Einzelhausbebauung vor, die sich der Baustruktur des Umfeldes 
anpasst. Es handelt sich somit um eine Maßnahme der Innenentwicklung, 
die die Bebauung Kreuzstraße, Wiedebeinstraße und das geplante Wohn-
bauland „Kälberwiese“ sowie die ehemalige Sprunganlage des Sportplat-
zes Kälberwiese umfasst. Diese Flächen sowie die Flächen des geplanten 
Regenrückhaltebeckens gehören alle zum bebauten Siedlungskörper der 
Stadt Braunschweig, auch wenn Teile derzeit planungsrechtlich als Außen-
bereich gemäß § 35 BauGB zu betrachten sind. 
 
Das Geltungsbereich A hat eine Grundfläche von ca. 21.100 m², der Gel-
tungsbereich B von ca. 15.400 m². Vorhaben, die der Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, werden durch den 
Bebauungsplan nicht ermöglicht. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung 
von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar. Die Vorausset-
zungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind somit er-
füllt. 
 
Im Verfahren nach § 13a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchge-
führt und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, 
die aufgrund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der 
Eingriffsregelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-
sig. Ein naturschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist erforderlich, wenn der 
Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG betroffen ist. Eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung ist hierfür durchgeführt worden. 

 
4.1  Beschreibung der Planung 

 
Der Geltungsbereich A liegt im Westen des Stadtgebietes zwischen der 
Kreuzstraße und der ehemaligen Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ und ist 
Teil des Bezirks „Westliches Ringgebiet“.  
 
In unmittelbarer Umgebung befindet sich eine gewachsene Infrastruktur. 
Einkaufsmöglichkeiten, das Naherholungsgebiet „Westpark“ sowie die In-
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nenstadt lassen sich fußläufig erreichen. Die Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr sowie an die regionalen und überregionalen Verkehrsinf-
rastrukturen ist sehr gut.  
 
Das südliche Umfeld ist mit der Vielzahl an gründerzeitlichen Wohnhäusern 
überwiegend städtisch geprägt. Im östlichen und nördlichen Umfeld definie-
ren Familienwohnhäuser aus den 1930er bis 1980er Jahren einen klassi-
schen Siedlungscharakter am Rande der Innenstadt. Im Norden grenzt die 
ehemalige Bezirkssportanlage „Kälberwiese“ an, dessen Fläche zukünftig 
als Wohnbauland entwickelt werden soll. 
 
Das Westliche Ringgebiet ist ein Stadtteil mit besonderem Handlungsbe-
darf. Durch städtebauliche, wohnungswirtschaftliche und sozialpolitische 
Handlungskonzepte soll dem entsprochen und die Potenziale gestärkt wer-
den. Einem Teil dieses Handlungskonzeptes entspricht die Ausweisung 
des Baugebietes „An der Schölke“.  
 
Die Haupterschließung (Quartierstraße 4) des Plangebietes erfolgt von der 
Kreuzstraße im Süden und bildet eine Anbindung des zukünftigen Wohn-
gebietes „Kälberwiese/ Feldstraße“ im Norden. Über Wohnstraßen (Quar-
tierstraßen 1, 2 und 3) wird das übrige Plangebiet erschlossen. In östlicher 
Verlängerung der Quartierstraße 1 wird eine Durchfahrt für die Rettungs-, 
Ver- und Entsorgungsfahrzeuge zur Wiedebeinstraße berücksichtigt. 
 
Im nordöstlichen Plangebiet soll eine Fuß- und Radwegeverbindung, die 
Bestandteil einer öffentlichen Grünfläche ist, eine Verbindung zu einem ge-
planten Weg der nördlich angrenzenden, naturnahen Grünfläche herstellen 
sowie im weiteren Verlauf zur Straße Kälberwiese. Die Freihaltung eines 
Uferstreifens an der nördlichen Plangebietsgrenze ermöglicht die Unterhal-
tung des Grabens. 
 
Für das künftige Wohngebiet ist eine hohe Ausnutzung geplant, um dem 
Sanierungsziel nach kostengünstigem Wohnungsbau für junge Familien zu 
entsprechen. Darüber hinaus werden mit der im Plangebiet vorgesehenen 
Bebauung Strukturen geschaffen, die sich sowohl in die umgebende Be-
bauung integrieren als auch städtische Strukturen aufnehmen, die das zu-
künftige Baugebiet „Kälberwiese/Feldstraße“ anstrebt. 
 
Wie im Norden, so sind auch im Kern des Quartiers eine Zeilenbebauung 
oder Reihenhäuser geplant, um den Zielen der Sanierung zu entsprechen.  
In den östlichen und südlichen Randzonen sind Einfamilienhäuser geplant, 
die sich in die bestehende Einfamilienhausbebauung im rückwärtigen Be-
reich der Kreuzstraße bzw. Wiedebeinstraße einordnen und größere indivi-
duelle Gestaltungsfreiheiten gegenüber der Zeilenbebauung zulassen.  
Nordwestlich zur Quartierstraße 4 sind dreigeschossige Baukörper mit  
einer einheitlichen Architektursprache geplant. Konkrete Vorschläge liegen 
dazu derzeit nicht vor. 
 
Eine städtebauliche Zäsur erhält die Straßenrandbebauung im Kreuzungs-
bereich der Kreuzstraße mit der Kleinen Kreuzstraße und der geplanten 
Quartierstraße 4. Durch diese bauliche Lücke in der sonst räumlich ge-
schlossen wirkenden Straßenrandbebauung wird der Zufahrtsbereich zum 
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Plangebiet, bzw. weiter zum nördlich vorgesehenen Baugebiet „Kälberwie-
se“ betont. Um die Übersichtlichkeit für die Verkehrsteilnehmer im Kreu-
zungsbereich zu erleichtern, mündet die Quartierstraße 4 in Verlängerung 
zur gegenüber liegenden Kleinen Kreuzstraße. 
 
Die verbleibende Freifläche westlich der Quartierstraße 4 wird als attraktiv 
gestaltete Freifläche eine freundliche Begrüßung für die zukünftigen Be-
wohner und Besucher zum Baugebiet sein. Die im Zugangsbereich west-
lich geplante Baumreihe an der Quartierstraße 4 soll durch ihren ge-
schwungenen, sich trichterförmig aufgeweiteten Verlauf den Zugang zum 
Baugebiet „An der Schölke“ städtebaulich betonen. Die im weiteren Verlauf 
der Quartierstraße geplante zweite Baumreihe betont im Zusammenhang 
mit der vorderen Baumreihe den geschwungenen Straßenverlauf der Quar-
tierstraße 4. Entsprechend einer geplanten Tempo 30-Zone wird durch die-
se Anordnung der Verkehr zusätzlich optisch beruhigt und entschleunigt. 
 
Aufgrund der relativ hohen baulichen Dichte kommt der Gestaltung der 
Grün- und Freiräume eine besondere Bedeutung zu. Dazu tragen, neben 
der bereits erwähnten Grünfläche mit den Baumreihen an der Quartierstra-
ße 4, weitere Baumpflanzungen in den übrigen Quartierstraßen und eine 
öffentliche Grünflächen im nordöstlichen Plangebiet bei. In diese Grünflä-
che wird ein ca. 200 m² großer öffentlicher Spielplatz integriert, der Be-
standteil des östlich bestehenden Spielplatzes wird. 
 
Von der Quartierstraße 1 verläuft ein Fuß- und Radweg zur öffentlichen 
Grünfläche im Norden des Baugebietes. Im weiteren Verlauf bindet dieser 
das zukünftig nördlich angrenzende Wohnbauland „Kälberwie-
se/Feldstraße“ und weitere nahe gelegene Grünanlagen an, wie z.B. das 
Ringgleis und den westlich der A 391 gelegenen Westpark. 
 
Auch sind zur Eingrünung der Baugebiete im Bereich der Einfamilienhaus-
bebauung und des Geschosswohnungsbaus auf den privaten Grundstü-
cken entlang der Grundstücksgrenzen Anpflanzungsstreifen geplant. 
Der vorhandene Baumbestand entlang der Gräben innerhalb der Grünflä-
chen im nördlichen Teil des Geltungsbereiches sollweitgehend erhalten 
bleiben. 
 
Für die Rückhaltung von anfallendem Oberflächenwasser aus dem Plan-
gebiet dient ein Rückhaltebecken, das unter Berücksichtigung vorhandener 
und insbesondere erhaltenswerter Bäume im Mündungsbereich zweier 
Gräben nördlich des Baugebietes geplant ist. Das Retentionsbecken soll so 
angelegt werden, dass hier ca. 90 % des anfallenden Niederschlagswas-
sers aus dem Wohnbaugebiet „An der Schölke“ eingeleitet werden kann. 
Das restliche Niederschlagswasser kann über das städtische Netz abge-
führt werden.  
Das Niederschlagswasser wird über das geplante Entwässerungssystem in 
der Quartierstraße 4 zusammengeführt und gesammelt in das Rückhalte-
becken geleitet. Die Zuleitung zum Becken kreuzt den vorhandenen Gra-
ben im Bereich der Quartierstraße 4 über einen Düker. Über einen gedros-
selten Ablauf wird das Wasser des Rückhaltebeckens in den Graben und 
im weiteren Verlauf in die Schölke geleitet. Am Becken ist ein einseitiger 
Pflegeweg geplant, der entlang der südlichen Seite verläuft. 
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Zur Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach 
§ 44 BNatSchG ist eine Ausgleichsfläche von ca. 1,5 ha vorgesehen.  
Da im Geltungsbereich A selbst bzw. in der unmittelbaren Nähe ein Aus-
gleich nicht möglich ist, wurde im Stadtgebiet dafür als Maßnahmenfläche 
das Flurstück 288/93, Flur 3, Gemarkung Watenbüttel, ausgewählt. Auf der 
Fläche ist zur naturnäheren Gestaltung von vorhandenen Entwässerungs-
gräben in Teilbereichen Bodenabtrag vorgesehen. Außerdem sind ver-
schiedene Anpflanzungen vorgesehen, wie die Pflanzung von Einzelbäu-
men und einer Strauch-/ Baumhecke. 
 

4.2 Gutachten und deren Berücksichtigung 
 
Neben den grundsätzlichen gesetzlichen Anforderungen an die Berücksich-
tigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret 
für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der 
Fachplanungen bei der Planaufstellung berücksichtigt worden. 
 
Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die für das Gebiet vor-
liegenden Fachplanungen und Gutachten. 
 
Gutachten: 
• Machbarkeitsuntersuchung zum Bebauungsplan „An der Schölke“ HO 41, 

Stadt Braunschweig Oktober 2000 
• Bodengutachten zum Neubaugebiet „An der Schölke“, Gesellschaft für 

Grundbau und Umwelttechnik mbH, 30.06.2011 
• Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan HO41 „An der Schöl-

ke“, Stadt Braunschweig, Büro für Freiraumplanung Gero Hille Jürgen 
Müller, 10. März 2016 

• Modellierung meteorologischer und lufthygienischer Felder im Stadtgebiet 
Braunschweig, GEO-NET 2006  

• Biologische Untersuchungen für den B-Plan „An der Schölke“, HO 41 der 
Stadt Braunschweig, Biodata GbR, November 2014 

• Untersuchungen zum Vorkommen der Haselmaus (Muscardinusavel-
lanarius) für die Erstellung der B-Pläne „Feldstraße“ (AP 23) und  „An der 
Schölke“ (HO 41) in Braunschweig, Biodata GbR, November 2015 

• Überprüfung des Planungsstandes 03. Dezember 2015 hinsichtlich der 
Anforderungen an die Entwässerung, Ing. –Büro Papsch und Partner, 
Dezember 2015 

• Erläuterungsbericht zur Entwässerungstechnischen Erschließung Bauge-
biet „An der Schölke“, Ing. –Büro Papsch und Partner, 05.09.2016 

• Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan HO 41 „An der  
Schölke“ der Stadt Braunschweig Nr. 99224IIn, Bonk-Maire-Hoppmann 
GbR, 01. März 2016 
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4.3 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 
4.3.1 Pflanzen und Tierwelt 

Den größten Teil des Geltungsbereiches A nimmt ein seit einigen Jahren 
nicht mehr genutztes Gelände einer Kleingartenanlage ein. Das Gebiet 
wird daher bestimmt von Grün- und Ruderalflächen und teils dichten und 
umfangreichen Gehölzbeständen von geringem bis mittlerem Biotopwert. 
 
Im Rahmen eines Biologischen Gutachtens wurden von dem Büro Biodata 
in den Jahren 2014 und 2015 spezielle Untersuchungen zu verschiedenen 
Tierartengruppen durchgeführt. Es wurden Brutvogel-, Fledermaus-, Heu-
schrecken- und Tagfalterarten festgestellt, für die das Plangebiet von ge-
ringer bis mittlerer Bedeutung ist. 
 
Das zukünftige Baugebiet unterliegt derzeit keinem gesetzlichen Schutzsta-
tus als FFH-, EU-Vogelschutz, Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet. 
Besonders schützenswerte Strukturen sind für das Gebiet nicht bekannt. 
Im Plangebiet wurden besonders bzw. streng geschützte Brutvogel-, Fle-
dermaus- und Tagfalterarten nachgewiesen. 
 
Die Realisierung der Planung ist mit dem Verlust von Lebensräumen für 
Tiere und Pflanzen verbunden. Durch Versiegelung und Überbauung wer-
den größtenteils Rasen- und Ruderalflächen sowie Gehölzstrukturen in An-
spruch genommen. Insgesamt gehen durch das geplante Baugebiet über-
wiegend siedlungsbestimmte, genutzte und ungenutzte Flächen von gerin-
gerem bis mittlerem Biotopwert verloren. Die vorhandenen Gehölze besit-
zen einen größeren Wert im Naturhaushalt. Aufgrund der hohen baulichen 
Dichte des Gebietes ist aber eine Erhaltung der Bäume im Bereich der 
Grundstücksflächen nicht realisierbar. Lediglich der Gehölzbestand entlang 
des nördlich angrenzenden Grabens kann erhalten werden. 
 
Aufgrund der Betroffenheit besonders und streng geschützter Tierarten ist 
zur Vermeidung von Verstößen gegen den Artenschutz nach § 44 
BNatSchG die Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen vorge-
sehen. 
 
Der Geltungsbereich B befindet sich im Naturschutzgebiet „Braunschwei-
ger Okeraue“ südlich der Oker zwischen Veltenhof im Norden und Ölper im 
Süden. Die Okeraue besitzt hier gemäß Landschaftsrahmenplan (Stadt 
Braunschweig, 2013) eine hohe Bedeutung für den Tier- und Pflanzenar-
tenschutz. Für Teilflächen dieses Gebietes, so auch für die geplante Kom-
pensationsfläche, gibt der Landschaftsrahmenplan als Zielkonzept eine 
Verbesserung beeinträchtigter Teilbereiche vor. 
 
Die Fläche wird als feuchtes Intensivgrünland genutzt. Auf der Nord-, West- 
und Südseite verlaufen Entwässerungsgräben, teilweise mit Baumbestand. 
Auffällig sind eine in O-W-Richtung verlaufende Mulde, möglicherweise ein 
verlandeter Entwässerungsgraben, sowie eine Uferrehne entlang des nörd-
lichen Grabens. 
 
In diesem Bereich ist dem Vorkommen der üblichen Tierarten der offenen 
Feldflur zu rechnen.  
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Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen (s. a. 4.4.2) in der Fläche finden im 
Sinne des Naturschutzes und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde statt. Negative Folgen sind nicht zu erwarten. 

 
4.3.2 Boden 

Angesichts der Lage des Geltungsbereiches A im städtischen Raum herr-
schen stark bis übermäßig stark kulturbeeinflusste Böden, teils auch künst-
liche und versiegelte Böden vor. Die gärtnerische Nutzung in Teilbereichen 
führt zudem durch langjährige Bearbeitung und Beeinträchtigungen durch 
Schad- bzw. Nährstoffeinträge bei übermäßigem Einsatz von Dünge- oder 
Pflanzenschutzmitteln zu Störungen von Bodenstruktur und Bodenleben. 
Auf überbauten und versiegelten Flächen sind alle natürlichen Funktionen 
des anstehenden Bodens vollständig verloren gegangen. 
 
Im Geltungsbereich B befinden sich die typischen Böden der Braunschwei-
ger Okerauen. Eine Versickerung ist hier auch durch den hohen Grund-
wasserstand nur bedingt möglich. 
 
Altlasten 
Ein Bodengutachten aus dem Jahr 2011 hat im Bereich einzelner Grund-
stücke eine oberflächennahe Belastung des Bodens bis 0,3 m Tiefe mit 
polyzyklisch aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt, die je-
doch für die Nutzungen ´Wohnen und Hausgärten´ unkritisch ist.  
Chemische Untersuchungen ergaben im Jahr 2011, dass die Böden in ei-
ner Tiefe von 0,3 – 1,0 m größtenteils unbelastet und gemäß der Bundes-
Bodenschutzverordnung (BBodSchV) für die geplante Wohnnutzung unbe-
denklich sind. 
 
In der Planzeichnung sind Flächen als Flächen mit umweltgefährdeten 
Stoffen gekennzeichnet. Gegenüber der BBodSchV wird der Grenzwert 
gemäß der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 (Stand 06. No-
vember 2003) für Benzu(a)pyren überschritten. Der Prüfwert für den Wir-
kungspfad Boden-Mensch liegt gemäß BBodSchV seit 2016 bei 1 mg / kg. 
bei 4 mg / kg für Wohngebiete. Die Stadt Braunschweig setzt jedoch einen 
strengeren Vorsorgewert von 1 mg / kg an. Dieser „Sicherheitswert“ ist bei 
der Verwertung der Böden zu berücksichtigen.  
 
Die an der östlichen und nördlichen Plangebietsgrenze liegenden Flächen-
weisen im oberflächennahen Bereich bis 0,3 m Tiefe sowie im Bereich des 
Regenrückhaltebeckens bis 1,0 m Tiefe starke PAK-Belastungen (> Z 2 
nach LAGA) auf. Beim Bodenaushub sind eine Aushubüberwachung und 
eine Entsorgung des Bodens im Begleitscheinverfahren als gefährlicher 
Abfall erforderlich. Es handelt sich hier um schluffhaltige Böden, die bei 
Aushub nicht wieder zu verwenden sind, da sie bei zu hohem Wasserge-
halt aufweichen könnten. Der Oberboden innerhalb dieser Fläche ist daher 
entweder bis zu einer Tiefe von 0,40 m abzutragen oder mit einem 
Oberboden von 0,6 m zu überdecken. 
 
Tiefer liegende Böden (≥ 0,7 bis 1,0 m) sind organoleptisch unauffällig und 
können uneingeschränkt eingebaut werden. 
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Das Gutachten weist darüber hinaus aus, dass das Grundwasser mit leicht-
flüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen belastet ist. Da die Herkunft 
der Schadstoffe unklar ist, kann der Schaden mit verhältnismäßigen Mitteln 
nicht saniert werden. Während der Bauphase sind vor Ableitung des 
Grundwassers in die Kanalisation Reinigungs- und Wasserhaltungsmaß-
nahmen durchzuführen. 
 
Aus o.g. Gründen sind Hausbrunnen nicht zulässig, worauf im Textteil des 
Bebauungsplans hingewiesen wird. 
 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden entstehen bei Realisierung der 
Planung durch die zusätzliche Versiegelung und Überbauung von Boden-
flächen, wodurch die natürlichen Bodenfunktionen unterbunden werden. 
Die aufgrund der Entwässerungssituation erforderliche Auffüllung des Ge-
ländes kann zumindest zeitweise zu Störungen der vorhandenen Boden-
struktur führen. 
 
Die präzise Art und Weise des Umgangs mit den Bodenverunreinigungen 
wird in einem städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger abschlie-
ßend geregelt. 
 
Im Bereich der festgesetzten Fläche für die Wasserwirtschaft mit dem ge-
planten Regenrückhaltebecken handelt es sich um Altablagerungen in ei-
ner Mächtigkeit von bis zu 1,9 m. Diese sind im Zuge der Herstellung des 
Beckens entsprechend der Vorschriften zu entsorgen. 
 
Bei dem Geltungsbereich B handelt es sich um einen Bereich mit Altlasten-
verdacht. Durch die vergangenen Schwermetalleintragungen durch die O-
ker aus Bergbauarbeiten flussaufwärts sind hier vergleichbare Konzentrati-
onen zu erwarten wie an anderen Stellen Braunschweigs. Die geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen führen zu keinen negativen Veränderungen. 
 

4.3.3 Wasser 
Der Geltungsbereich A liegt außerhalb von gesetzlich festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten im Sinne des Wasserhaushaltgesetzes (WHG). 
Demnach gibt es keine rechtliche Grundlage, um von gemeindlicher Seite 
einen Ersatz für Flächen zu fordern, die zuvor gegebenenfalls bei Starkre-
genereignissen überschwemmt werden. 
 
Bei Realisierung der Planung werden im Geltungsbereich A zusätzliche, 
bisher versickerungswirksame Bodenflächen versiegelt. Dies führt zu einer 
Erhöhung des Oberflächenabflusses und in der Folge zu einer Verringe-
rung der Grundwasserneubildungsrate. Zur Regenwasserrückhaltung des 
Baugebietes wurden im Zuge des Verfahrens gutachterliche Untersuchun-
gen über die „Entwässerungstechnische Erschließung“ erstellt. 
 
Der Geltungsbereich B befindet sich im gesetzlich festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet der Oker.  
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Hochwassersituation 
 

Für die Bemessung von Flächen für die Rückhaltung von Niederschlags-
mengen wird standardgemäß ein zehn bis zwanzigjährliches Regenereig-
nis zu Grunde gelegt. Da die Hochwasserproblematik im Bereich der 
Schölke und der Kleinen Mittelriede vermuten ließ, dass dieses nicht aus-
reichend sei, wurde hier über die genannten Standardanforderungen hin-
aus gehend vorgegeben, ein statistisch gesehen hundertjährliches Nieder-
schlagsereignis (HQ100) als Basis für die Berechnungen der Rückhalteflä-
chen zu verwenden. Damit ist nach Ansicht der Stadt Braunschweig si-
chergestellt, dass ausreichende Flächen für das Regenrückhaltebecken 
planungsrechtlich gesichert sind und später realisiert werden können. 
 
Die Stadt Braunschweig hat auf das Hochwasserereignis von 2002 reagiert 
und 2011 im Bereich der Verbindung von Schölke und Kleiner Mittelriede 
ein Rückhaltebecken mit rund 5.000 m³ Rückhaltevolumen geschaffen. 
Somit wurde sichergestellt, dass auch bei einem vergleichbaren Nieder-
schlagsereignis wie im Jahr 2002 (> HQ200, d. h. ein Niederschlagsereig-
nis, das statistisch gesehen mehr als alle 200 Jahre vorkommt) der Bereich 
möglicher Überschwemmungen deutlich reduziert ist. Bezogen auf das an-
zusetzende HQ100 mit deutlich geringeren Niederschlagsmengen bedeutet 
dies, dass Überschwemmungen im Baugebiet nicht mehr vorkommen. 
 
An dieser Situation ändert auch die Planung des Baugebietes „An der 
Schölke“ nichts. Der berechnete Einfluss des Baugebietes bei einem 
HQ200 auf die Wasserspiegelhöhe betrug bis 2011, also vor dem Bau des 
Rückhaltebeckens, mit einer Aufhöhung des Geländes und dem möglichen 
Versiegelungsgrad lediglich ca. 1-2 cm.  
Bei dem maßgeblichen HQ100 ist zusammen mit dem Bau des Rückhalte-
beckens an der Kleinen Mittelriede davon auszugehen, dass keine Über-
schwemmung mehr erfolgen wird. Damit sind Retentionsflächen nicht zu 
berücksichtigen. 
 
Im Geltungsbereich B werden keine baulichen Maßnahmen vorgenommen 
und die Abflusssituation nicht verändert. Die Aufschüttung der ohnehin au-
ßerhalb des Überschwemmungsgebietes liegenden Südseite dient der 
besseren Anpflanzbarkeit der geplanten Baumstandorte. 
 
Regenrückhaltung 
 
Ziel der Entwässerungsplanung ist die Erfüllung der gesetzlichen Vorga-
ben, dass es keine Verschlechterung der bisherigen Entwässerungsver-
hältnisse geben darf. Der Abfluss aus dem zukünftigen Baugebiet darf den 
Abfluss der natürlichen, unversiegelten Flächen nicht überschreiten. 
 
Zur Rückhaltung des anfallenden Regenwassers auf dem Plangebiet wird 
nördlich des Neubaugebietes und des Grabens ein eigenständiges Regen-
rückhaltebecken mit einem Volumen von mindestens 630 m³ als Kompen-
sation realisiert. 
 
Das im Baugebiet anfallende Oberflächenwasser wird über das geplante 
Entwässerungssystem in der Quartierstraße 4 zusammengeführt und ge-
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sammelt in das Regenwasserrückhaltebecken geleitet. Die Zuleitung zum 
Becken kreuzt den vorhandenen Graben im Bereich der Quartierstraße 4 
über einen Düker. Über einen gedrosselten Ablauf wird das Wasser des 
Rückhaltebeckens in den Graben und im weiteren Verlauf in die Schölke 
geleitet. Der Abfluss aus dem Rückhaltebereich ist dabei lt. Vorentwurf zur 
entwässerungstechnischen Erschließung vom September 2011 auf den na-
türlichen Gebietsabfluss von 15 l/s x ha zu drosseln. Somit ist sicherge-
stellt, dass durch das geplante Baugebiet keine Verschlechterung der Ent-
wässerungssituation im Bereich der Schölke hervorgerufen wird. 
 
Die vorgesehene Erschließung des Plangeltungsbereiches ist verbunden 
mit einer Aufhöhung des Geländes, die aus technischen Gründen notwen-
dig ist. Um ein ausreichendes Gefälle der Entwässerungsleitungen in frost-
freier Tiefe verlegen zu können, ist eine ca. 60 cm Auffüllung des nördli-
chen Baugebietes erforderlich.  
 
Im Zuge der Realisierung der Baumaßnahmen und der Aufschüttung ist 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass einmal das anfallende 
Regenwasser nicht in die benachbarten Grundstücke abfließen kann und 
zum anderen der zu erhaltende Baumbestand entlang des Grabens nicht 
beeinträchtigt wird. 
 
Frühere Überlegungen zogen in Erwägung, die Regenrückhaltung über ei-
ne Drosselung im Bereich des geplanten Fußweges über den angrenzen-
den Graben in die Schölke und Mittelriede einzuleiten. Diese Lösung ist je-
doch verworfen worden, da Belastungen von Grundstücken, die außerhalb 
des Baugebietes liegen, mit der gewählten Lösung einer eigenständigen 
Niederschlagswasserrückhaltung ausgeschlossen werden sollen. 
 

4.3.4 Klima, Luft 
Die unversiegelten Freiflächen des Plangebietes übernehmen nachts auf-
grund der negativen Strahlungsbilanz Funktionen bei der Kaltluftentstehung 
und weisen demzufolge eine gewisse Regenerationsleistung durch Tempe-
raturausgleich und Lufterneuerung auf. Eine konkrete Luftleitbahn wurde im 
Rahmen der Stadtklimaanalyse nicht ermittelt. Jedoch können während 
windschwacher Hochdruckwetterlagen Flurwinde in Erscheinung treten, die 
von horizontalen Temperaturdifferenzen angetrieben werden und als 
Durchlüftungen der überwärmten bebauten Siedlungsbereiche wirksam 
sind. 
 
Die hinzukommende Überbauung und Versiegelung von Offenbodenberei-
chen führt zu negativen kleinklimatischen Effekten wie z. B. einer verstärk-
ten Überwärmung und Verringerung der Luftfeuchtigkeit durch den Verlust 
von Verdunstungsflächen. Somit geht im Gebiet ein Großteil der Funktion 
der Kaltluftentstehung verloren. Der Luftaustausch sowie die Wirksamkeit 
von Flurwinden werden durch neue behindernde Baukörper eingeschränkt. 
 
Insgesamt bleiben die Auswirkungen lokal begrenzt und sind somit auf das 
Schutzgut als nicht erheblich zu bewerten. Eine Verschlechterung der 
stadtklimatischen und lufthygienischen Situation ist nicht zu erwarten. 
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4.3.5 Orts- und Landschaftsbild 

Das Gebiet umfasst die Gartenareale hinter der Wohnbebauung an der 
Kreuzstraße 75-79 sowie den südöstlichen Bereich der ehemaligen Sport-
anlage und wird durch ein lockeres Mosaik aus älteren Einzelbäumen, He-
cken sowie genutzten und ungenutzten Gartenparzellen bestimmt. 
 
Während der mittlere Bereich des Plangebietes mit großflächigen Scherra-
senflächen, Gras- und Staudenfluren und nur wenigen Gehölzen ein rela-
tivoffenes Erscheinungsbild zeigt, dominieren östlich und westlich dieses 
Bereiches zumeist dichte Gehölzgruppen aus Bäumen und Sträuchern. 
Teils sind dies Reste der ehemaligen Kleingartennutzung und teils sich 
nach der Nutzungsaufgabe entwickelnder Sukzessionsaufwuchs. 
 
Im nördlichen Bereich des Plangebietes ergibt sich durch die hier entlang 
des Grabens vorhandenen Gehölzstrukturen in Verbindung mit den vorge-
lagerten Ruderalflächen und den weiter nördlich angrenzenden, relativ un-
gestörten Gehölzbeständen ein natürlicheres, strukturreicheres Bild. Das 
Gelände der ehemaligen Bezirkssportanlage nördlich des Grabens ist nach 
der Nutzungsaufgabe durch einen deutlich reduzierten Pflegezustand ge-
kennzeichnet und bietet ein entsprechendes Bild. 
 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes entstehen in Folge der geplanten 
Überbauung und Versiegelung, die zu einer Veränderung des Ortsbildes 
führen. Die derzeit prägenden Grünflächen werden einem Wohngebiet mit 
einer relativ hohen baulichen Dichte weichen. Die Aufnahme und Weiter-
führung der umliegenden städtischen Strukturen und der Erhalt der natürli-
cheren und strukturreicheren Bereiche des Plangebietes wirken sich jedoch 
mindernd auf die Auswirkungen des Schutzgutes aus. 
 
Funktionen der Erholung übernehmen künftig die öffentlichen Grünflächen 
im Norden mit integriertem Spielplatz und im Süden an der Quartierstra-
ße 4. Die Hausgärten besitzen privaten Erholungswert. Darüber hinaus er-
geben sich durch das neue Wohngebiet Möglichkeiten für eine Einbindung 
in das Freizeitwegenetz. 
 
Im Geltungsbereich B handelt es sich um einen landwirtschaftlich gepräg-
ten Landschaftsraum mit von einzelnen Gehölzen unterbrochenen offenen 
Flächen, der durch die Baumstrukturen entlang der Oker positiv beeinflusst 
wird. Die geplanten Pflanzungen der Ausgleichsmaßnahmen beeinflussen 
das Landschaftsbild durch die weiteren Baum- und Gehölzstrukturen posi-
tiv. 
 

4.3.6 Mensch und Gesundheit 
Die überwiegend grünbestimmten Flächen sind für die Naherholung im 
städtischen Raum von Bedeutung. Insbesondere die noch genutzten Gar-
tenparzellen erfüllen hier wichtige Erholungsfunktionen, sind allerdings 
nicht für die Allgemeinheit zugänglich.  
 
Als Vorbelastungen des Plangebietes kommen Immissionen zum Tragen, 
die innerhalb des Stadtgebietes auftreten, vor allem Lärm, aber auch 
staub- bzw. gasförmige Immissionen und Geruch von unterschiedlicher In-
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tensität. Detaillierte Ausführungen zur derzeitigen und zur künftigen Lärm-
belastung werden im folgenden Kapitel gesondert dargestellt. 
 
Vorteile des Vorhabens für das Schutzgut Mensch bestehen in der Schaf-
fung eines attraktiven Wohnangebotes innerhalb des Braunschweiger 
Stadtgebietes. Die Planung ermöglicht insbesondere mittleren und unteren 
Einkommensschichten und jungen Familien die Bildung von Wohneigen-
tum, wobei trotz der relativ hohen baulichen Dichte gute und gesunde 
Wohnverhältnisse zu erwarten sind. Von Bedeutung sind hier neben der 
Nähe zur Innenstadt und zu öffentlichen Grünanlagen die Einordnung von 
Grün- und Freiräumen in das geplante Baugebiet, z. B. die öffentlichen 
Grünflächen  1  und  2  im Norden und Süden des Plangebietes. 
 
Die Okerauen und darin auch der Teil des Geltungsbereichs B stellen ei-
nen Erholungsraum für Menschen dar. Durch die geplanten Ausgleichs-
maßnahme wird das Landschaftsbild positiv beeinflusst und daher auch der 
Erholungswert. 
 

4.3.7 Lärm 
Auf das künftig als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzte Plangebiet 
wirken bereits heute unterschiedliche Lärmquellen ein. Dabei handelt es 
sich im Einzelnen um den Verkehr der BAB 391 im Westen sowie die an 
der Kreuzstraße gelegenen einzelnen Gewerbebetriebe südlich des Plan-
gebiets. Diese sind planungsrechtlich gemäß § 34 BauGB als Mischgebiet 
im Sinne des § 6 BauNVO einzustufen. Weitere Verkehrslärmbelastungen 
sind durch den zusätzlichen Erschließungsverkehr im Baugebiet „An der 
Schölke“ an der Bestandsbebauung zu berücksichtigen. 
Für die Erschließung des geplanten, nördlich angrenzenden Wohnbauge-
bietes „Kälberwiese / Feldstraße“ wird u.a. die Quartierstraße 4 vorgehal-
ten. Wo und wie viele KFZ für die bislang nur schätzbare Zahl der 
Wohneinheiten über den Planbereich „An der Schölke“ fahren werden, sind 
in einem gesonderten Planverfahren einschließlich aller daraus entstehen-
den Auswirkungen abschließend zu ermitteln, zu bewerten und entspre-
chend planerisch zu berücksichtigen. Eine entsprechende verkehrliche und 
daraus resultierende schalltechnische Beurteilung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens zum Baugebiet „Kälberwiese / Feldstraße“. 
 
Der Gewerbelärm ist aufgrund seiner geringen Emissionen als nicht rele-
vant einzustufen und wird daher im Weiteren nicht berücksichtigt (s. Nr. 
5.8.3). 
 
Der im Nordosten bestehende Kinderspielplatz in der Wiedebeinstraße ein-
schließlich der vorgesehenen Erweiterung um ca. 200 m² im Geltungsbe-
reich A wird im Sinne des § 22 BImSchG unter dem Aspekt der „Sozial-
adäquanz“ eingestuft und ebenfalls im Weiteren nicht berücksichtigt (s. Nr. 
5.8.4). 
 
Entsprechend sind im Weiteren nur die Verkehrslärmimmissionen, die sich 
auf das Plangebiet auswirken sowie die aufgrund des Neubaus der Er-
schließungsstraße gemäß 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) 
auswirkenden Verkehrslärmimmissionen auf die Bestandsbebauung zu be-
urteilen. 



- 16 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 41  Begründung, Stand: 09.09.2016 
vorgelegt vom Büro Architektur + Stadtplanung Dipl.-Ing. Grundmann 
 

 
Innerhalb des Plangebietes wurde bereits im Jahr 2011 ein schalltechni-
sches Gutachten erstellt, um die auf das Plangebiet einwirkenden Schal-
limmissionen zu untersuchen und zu beurteilen. Da mittlerweile die nördlich 
des Plangebiets gelegene Bezirkssportanlage aufgegeben wurde und 
stattdessen ggf. künftig ein weiteres Wohngebiet vorgesehen ist, wurde im 
Jahr 2016 eine erneute Beurteilung durchgeführt, die auch die aktualisierte 
Verkehrssituation der BAB 391 (Prognosehorizont 2025 auf Basis der Ver-
kehrssituation 2012) berücksichtigt.  
 
Die Immissionssituation im Geltungsbereich stellt sich hinsichtlich des Ver-
kehrslärms der A 391 wie folgt dar: 

 
Zeitraum  OW1)in dB(A) Verkehrslärmimmissionen (1.OG), 

Beurteilungspegel in dB(A) 

Tagzeit 6.00-22.00 55  ≤ 49 
Nachtzeit 22.00-6.00 45  ≤ 44 
Bemerkung: 1)Orientierungswert gem. DIN18005 

 
Die Rechenergebnisse haben ergeben, dass durch die Straßenverkehrs-
immissionen der BAB 391 unter Berücksichtigung der Verkehrsmengen für 
den „Prognosefall 2025“ die für Allgemeine Wohngebiete maßgeblichen 
Orientierungswerte der DIN 18005 zur Tag- und Nachtzeit unterschritten 
werden.  
 
Der Erschließungsverkehr ist aufgrund seiner geringen Anzahl von nur ca. 
200 Kfz/ Tag gegenüber dem Verkehr der BAB 391 irrelevant und wurde 
daher nicht in diese Ermittlung mit einbezogen. 
 
Dies Ergebnis zu Grunde gelegt ergibt sich für den gesamten Geltungsbe-
reich des Plangebiets unter Beachtung der in der Nachtzeit auftretenden 
Verkehrslärmimmissionen der Lärmpegelbereich (LPB) II. Somit ist inner-
halb des Geltungsbereichs von maßgeblichen Außenlärmpegeln von 
< 55 – 60 dB(A) auszugehen. 
 
Im Rahmen des Neubaus der Planstraße (Quartierstraße 4) ist bezüglich 
des Zusatzverkehrs (Erschließungsverkehr) und dessen Auswirkung auf 
die Bestandsbebauung eine Beurteilung nach 16. BImSchV (Verkehrslärm-
schutzverordnung) vorzunehmen. Im vorliegenden Fall gibt es unmittelbar 
betroffene Bestandsbebauung und mittelbar betroffene. 
 
Bei der unmittelbar betroffenen Bebauung handelt es sich um die Gebäu-
de, die direkt von den baulichen Auswirkungen der Planstraße und deren 
Verkehrsmenge betroffen sind. Alle anderen Bebauungen in der Nähe der 
Baumaßnahme, die lediglich Auswirkungen durch den Zusatzverkehr auf 
den umgebenen Verkehrswegen in unmittelbarer Nähe haben – hier Kreu-
zungsbereich Kreuzstraße / Kleine Kreuzstraße - sind mittelbar betroffen. 
 
Durch die i. V. mit dem Straßenneubau verursachten Geräuschimmissio-
nen ergeben sich für die vorhandenen, schutzwürdigen Nutzungen an der 
neu geplanten Erschließung (unmittelbar betroffene Bebauung) Mittelungs-
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pegel bis zu 60 dB (A) am Tage und 52 dB (A) in der Nachtzeit. Die gemäß 
16. BImSchV für unmittelbar betroffene Bebauung maßgeblichen Immissi-
onsgrenzwerte für Mischgebiete von 64 dB (A) am Tag und 54 dB(A) in der 
Nachtzeit wird somit eingehalten. Demnach besteht nach den Regelungen 
der 16. BImSchV für die unmittelbar betroffene Bestandsbebauung kein 
Anspruch auf Lärmschutz. 
 
Im Allgemeinen ist bezüglich mittelbar betroffener Bebauungen gemäß 
16. BImSchV sicherzustellen, dass der sogenannte „Gesundheitswert“ von 
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts weiterhin unterschritten wird bzw. bei 
vorhandener Überschreitung durch das Vorhaben nicht weiter überschritten 
wird. Im Rahmen von Bebauungsplanungen ist jedoch darüber hinaus si-
cherzustellen, dass keine unheilbaren erheblichen Belästigungen durch die 
Planung hervorgerufen werden. Dies gilt im Allgemeinen als gesichert, 
wenn durch die Planung keine Pegelerhöhung von mehr als 3 dB(A) her-
vorgerufen wird. 
 
Im vorliegenden Fall ist anhand der Rechenergebnisse festzustellen, dass 
durch die neu geplante verkehrliche Erschließung des Plangebiets „An der 
Schölke“ auf dem am stärksten betroffenen Abschnitt der Kreuzstraße (All-
gemeines Wohngebiet; WA) lediglich eine Erhöhung des Mittelungspegels 
um 1,5 dB(A) zu erwarten ist. 
 
Damit kann eine Pegelerhöhung an den mittelbar betroffenen Bebauungen 
im Sinne einer „wesentlichen Änderung“ (gem. 16. BISchV) sicher ausge-
schlossen werden. 
 
Für die am stärksten betroffene Bestandsbebauung (Kreuzstraße 38) erge-
ben sich nach den vorliegenden Ergebnissen Mittelungspegel bis zu rd. 
57 dB(A) am Tage bzw. rd. 49 dB(A) in der Nachtzeit. Somit werden selbst 
die im Rahmen einer Lärmvorsorge gem. 16. BImSchV zu beachtenden 
Immissionsgrenzwerte für Allgemeine Wohngebiete (59 dB(A) tags/ 
49 dB(A) nachts) am Tag um rd. 2 dB(A) unterschritten und in der Nacht 
gerade erreicht. Entsprechend wird auch unter dem verschärften Ansatz 
der Regelungen der 16. BImSchV für die mittelbar betroffenen Bestands-
bebauungen dem Grunde nach kein Anspruch auf Lärmschutz ausgelöst. 

 
4.3.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des gesamten Geltungsbereichs des Bebauungsplanes befinden 
sich keine baulichen Anlagen, die im Verzeichnis der Kulturdenkmale auf-
geführt sind. Auch in der näheren Umgebung und im Boden sind keine 
Denkmale vorhanden bzw. archäologische Funde zu erwarten. 
 

4.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Auswirkungen 

 
4.4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Bei den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen handelt es sich um 
allgemeine umweltschützende Maßnahmen, welche die örtliche Situation, 
die geplante Nutzung und die in der Bestandsanalyse festgestellten Wer-
tigkeiten von Natur und Landschaft berücksichtigen. 
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Folgende Maßnahmen dienen zur Vermeidung und Verringerung nachteili-
ger Auswirkungen: 
 
• Erhalt der Bäume im nördlichen Bereich des Geltungsbereiches A ent-

lang der vorhandenen Entwässerungsgräben zur Minimierung von Ver-
lusten floristisch und faunistisch bedeutsamer Grünstrukturen; 

 
• Erhaltung eines möglichst hohen Grünflächenanteiles sowie eines mög-

lichst geringen Versiegelungsgrades durch Konzentration der Bebauung; 
 

• Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie Anlage von Grünflächen 
zur Ein- bzw. Durchgrünung des Plangebietes sowie zur Minimierung 
kleinklimatischer Belastungen und Beeinträchtigungen des Ortsbildes; 

 
• Verwendung von überwiegend einheimischen und standorttypischen 

Pflanzen für die geplanten Anpflanzungen; 
 
• Verminderung von Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes, wie 

erhöhter Oberflächenabfluss und verringerte Grundwasserneubildung, 
durch die Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser in den 
nördlich des Plangebietes verlaufenden Gräben; 

 
• Erhöhung des öffentlichen Erholungswertes des Plangebietes durch 

dessen Einbindung in das Freizeitwegenetz im Zusammenhang mit dem 
neuen Baugebiet "Kälberwiese/Feldstraße"; 

 
• Naturnahe Gestaltung des Regenrückhaltebecken durch Eingrünungs-

maßnahmen, flache Böschungen und Erhaltungsfestsetzungen beste-
hender Bäume; 

 
• Innenentwicklung steht vor Außenentwicklung und bedeutet Nahverdich-

tung im Bestand vor Ausweisung neuer Bauflächen. 
 
4.4.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Da für das Plangebiet das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB 
Anwendung findet, gelten gemäß § 13a (2) Nr. 4 Eingriffe, die aufgrund der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Festsetzung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung ist somit nicht erfor-
derlich. Dies gilt jedoch nicht für erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung 
von Verstößen gegen den Artenschutz nach § 44 BNatSchG. 
 
Da durch die Umsetzung des Vorhabens sowohl besonders als auch streng 
geschützte Tierarten betroffen sind, kommt es zu Konflikten mit den Belan-
gen des speziellen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG. Nach Forderung 
der Unteren Naturschutzbehörde sind zum artenschutzrechtlichen Aus-
gleich folgende CEF - und FCS -Maßnahmen notwendig: 
 
• Anlage einer ca. 1,5 ha umfassenden Kompensationsfläche mit extensiv 

bewirtschaftetem Grünland und Anlage einer 6 m breiten Strauch-/ 
Baumhecke mit einheimischen, standortgerechten Gehölzen; 

• 5 Nisthilfen für Nischen- und Höhlenbrüter in den verbleibenden Bäu-
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men; 
• 10 Nisthilfen für Nischen- und Höhlenbrüter an den neu zu errichtenden 

Gebäuden; 
• 15 Nisthilfen für Fledermäuse an den neu zu errichtenden Gebäuden. 
 
Da es sich um die Umsetzung von CEF-Maßnahmen handelt, ist eine 
gleichzeitige oder zumindest sehr zeitnahe Umsetzung zum Vorhabenbe-
ginn notwendig. Die Auswahl und die Positionierung der erforderlichen 
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse sind mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abzustimmen. 
 
Die Bereitstellung einer ca. 1,0 ha großen Fläche ist im Geltungsbereich A 
nicht möglich. Daher wurde im Stadtgebiet Braunschweigs eine geeignete 
Fläche gesucht. Diese für die artenschutzrechtliche Kompensation ausge-
wählte Fläche ist das Flurstück 288/93, Flur 3, Gemarkung Watenbüttel, 
das derzeit als feuchtes Intensivgrünland genutzt und im Geltungsbereich 
B dargestellt wird. 
 
Nördlich der Maßnahmenfläche verläuft die Oker in einer Entfernung von 
ca. 200-300 m. Der größte Teil der Fläche ist als gesetzliches Über-
schwemmungsgebiet festgesetzt. Der Südrand des Flurstücks steigt deut-
lich um ca. 1 m an und liegt damit außerhalb des gesetzlichen Über-
schwemmungsbereiches HQ 100. 
 
Unter grundsätzlicher Erhaltung des Grünlandes wird die Uferaufhöhung 
partiell unter Schonung des Baumbestandes abgetragen. Der Boden wird 
zur partiellen Aufhöhung des Südrandes verwendet, um hier Obstbäume 
pflanzen zu können. Durch weitere Uferabflachungen und durch eine Ver-
tiefung des teilweise verlandeten Entwässerungsgrabens auf der Westseite 
werden die Gräben naturnäher gestaltet. Bei dem geplanten Bodenabtrag 
sind mögliche Bodenbelastungen zu berücksichtigen, die im Gebiet vermu-
tet werden. 
 
Entlang der Ostgrenze wird eine Strauch-/Baumhecke aus standortheimi-
schen Gehölzen gepflanzt. Auf der Fläche selbst wird eine Baumgruppe 
aus standortheimischen Solitären angelegt.  
 
Entsprechend dem artenschutzrechtlichen Gutachten vom Büro Biodata ist 
zur Erhaltung des Grünlandes die weitere Nutzung als Weide sinnvoll. 

 
4.4.3 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen 

und Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB). 
Zur Vermeidung von Emissionen sind bei Bauarbeiten lärm- und erschütte-
rungsarme Baugeräte zu verwenden, insbesondere da sich im Umfeld 
Wohnbebauung befindet. In Trockenzeiten ist zudem der Untergrund feucht 
zu halten, um die Staubentwicklung einzudämmen. 
 
Ein besonderer Umgang mit Abwässern ist nicht relevant, da es sich um 
ein Wohngebiet handelt und der Anschluss an das Abwassersystem neu 
hergerichtet wird. 
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Bei Erdbauarbeiten anfallender verunreinigter Boden unterliegt nach dem 
Aushub aus dem Untergrund der abfallrechtlichen Gesetzgebung. Hinsicht-
lich der Verwertung dieser ausgehobenen Materialien wird auf die beson-
deren Vorschriften der Mitteilung 20 der LAGA-Anforderungen an die stoff-
liche Verwertung von mineralischen Abfällen hingewiesen. 
 
Gegebenenfalls anfallende Abfälle sind unter Beachtung der abfallrechtli-
chen Gesetzgebung, insbesondere unter Beachtung des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes und des Nds. Abfallgesetzes sowie der aufgrund dieser 
Gesetze erlassenen Verordnungen zu entsorgen. Falls bei der Durchfüh-
rung von Abriss- und Umbaumaßnahmen im Plangebiet asbesthaltige Ab-
fälle oder künstliche Mineralfasern mit einem hohen gesundheitlichen Ge-
fährdungspotenzial anfallen, sind diese getrennt voneinander als gefährli-
che Abfälle zu entsorgen. 

 
 
5. Begründung der Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird als „Allgemeines Wohngebiet“ gem.  
§ 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. 

 
Sie entspricht den o.g. Zielvorstellungen für die zukünftige Nutzung. Die Art 
der Nutzung „Allgemeines Wohnen“ berücksichtigt das Sanierungsziel ei-
ner Bereitstellung von Wohnbauland mit verdichteter Bauweise. Die Art der 
baulichen Nutzung „Wohnen“ soll im Baugebiet „An der Schölke“ festge-
setzt werden, um so die Wohnnutzung im Westlichen Ringgebiet als attrak-
tives Wohngebiet zu stärken. 

 
Die Lage des Baugebietes zum Naherholungsgebiet „Westpark“ und die 
Nähe zur Kernstadt sind gute Voraussetzungen für ein attraktives Wohnen, 
das u.a. auch eine Alternative zum „Wohnen im Grünen“ darstellt. Der Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes umfasst ein Baugebiet, 
das in sich abgeschlossen ist. 
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
Für die unterschiedlichen Bereiche des Baugebietes werden entsprechend 
des städtebaulichen Entwurfs unterschiedliche Zahlen für das Maß der 
baulichen Nutzung festgesetzt. Das Gebiet ist gegliedert in WA 1 bis WA 5. 
Aufgrund des besonderen städtebaulichen Entwurfs wird teilweise von den  
Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung abgewichen.  

 
5.2.1 Grundflächenzahl 
  Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2, und WA 3 wird eine Grund-

flächenzahl von 0,5 festgesetzt. Damit wird die Obergrenze gemäß 
§ 17 Abs. 1 BauNVO für die Grundflächenzahl für Allgemeine Wohngebiete 
überschritten. Um den städtebaulichen Entwurf und die damit verbundene 
hohe bauliche Grundstücksausnutzung inkl. Stellplatzflächen umsetzen zu 
können, ist diese Überschreitung gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO erfor-
derlich.  
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Im Baufeld WA 5 befindet sich ein Einfamilienhaus im Bestand. Dieses Ein-
familienhaus soll in das geplante bauliche Umfeld städtebaulich eingebun-
den werden. Die Festsetzung der Grundflächenzahl mit 0,4 entspricht dem 
Charakter eines herkömmlichen Einfamilienhausgebietes und der Ober-
grenze gemäß§ 17 Abs. 1 BauNVO. 
 
Die unterschiedlichen Festsetzungen der Grundflächenzahlen entsprechen 
neben der städtebaulichen Zielsetzung auch dem sozialplanerischen Ziel, 
ein Wohngebiet zu schaffen, in dem auch mittleren und unteren Einkom-
mensschichten und jungen Familien eine Eigentumsbildung ermöglicht 
wird. Dazu wird im „Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiati-
ve „Soziale Stadt“ aufgeführt: „Die Bildung von Wohneigentum soll durch 
Erwerb von Wohnungen (…) durch Neubau unterstützt werden, um sozial 
stabile Bewohnerstrukturen zu schaffen.“ Trotz der hohen Dichte sind gute 
und gesunde Wohnverhältnisse zu erwarten. 
 

5.2.2 Zahl der Vollgeschosse 
Im Sinne der städtebaulichen Planung werden unterschiedliche Geschoss-
zahlen festgesetzt.  

 
Im nordwestlichen Baugebiet WA 1 wird die Zahl der Vollgeschosse zwin-
gend mit einer Dreigeschossigkeit festgesetzt. Entsprechend der o. g. städ-
tebaulichen Zielsetzung wird auch die Bebauung im Baufeld WA 2 zwin-
gend mit einer Zweigeschossigkeit festgesetzt. Beide Festsetzungen tra-
gen dazu bei, eine städtebauliche Anbindung an das nördlich geplante 
Wohnbaugebiet „Kälberwiese/Feldstraße“ zu ermöglichen. In allen übrigen 
Baugebieten sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Insgesamt ist zu 
erwarten, dass mit diesen Festsetzungen und im Zusammenhang mit der 
verdichteten Bauweise ein einheitliches Stadtbild erreicht wird.  
 

5.2.3 Höhen baulicher Anlagen 
Um das angestrebte städtebauliche Erscheinungsbild zu konkretisieren, 
werden in den Baugebieten WA 1, WA 2 und WA 3 die maximalen Höhen 
der baulichen Anlagen mit 11,0 m festgesetzt. Gleichzeitig beschränkt die 
Festsetzung die Höhenentwicklung im Baugebiet WA 1 auf ein verträgli-
ches Maß. So sind z. B. Staffelgeschosse im bauordnungsrechtlichen Sinn, 
die eine nicht gewünschte optische Viergeschossigkeit entstehen lassen 
können, nicht möglich. Eine weitere Maßnahme zur Schaffung eines ein-
heitlichen Stadtbildes ist die Festsetzung von minimalen Traufhöhen von 
6,5 m in den Baufeldern WA 2 und WA 3. Mit diesen Festsetzungen bleibt 
dem Vorhabenträger bzw. den Grundstückseigentümern ein ausreichender 
Spielraum zur Realisierung eigener Bauvorstellungen. Eine ausreichende 
Belichtung und Besonnung der Bebauung wird durch diese Festsetzung 
gewährleistet. 

 
5.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. 
Im Allgemeinen liegen die Abstände zu den öffentlichen Verkehrsflächen 
bei 3,0 m und entsprechen damit den Abstandregelungen der Niedersäch-
sischen Bauordnung (NBauO). Im Baufeld WA 3 sollen südlich gelegene 
Freiflächen vor den jeweiligen Gebäudezeilen planungsrechtlich gesichert 
werden. Deshalb werden im WA 3 zwei Baufelder festgesetzt, die zueinan-
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der mindestens 8,5 m und das südlich gelegene 6,0 m Abstand zur Quar-
tierstraße 3 halten. Im WA 1 sichert die festgesetzte Baugrenze, dass zu-
künftige Baukörper zur Quartierstraße 4 orientiert werden und auf den 
Grundstücken nach Westen ein Freiraum verbleibt, ohne den Bebauungs-
spielraum über Gebühr einzuschränken. 

 
5.4 Bauweise 

In den Baugebieten WA 2und WA 3 sind aufgrund des städtebaulichen 
Konzeptes Grenzbebauung oder verdichtete Bauformen wie z.B. Zeilenbe-
bauung, Reihenhäuser oder Hausgruppen möglich. Daher wird in diesen 
Bereichen eine abweichende Bauweise festgesetzt. 

 
In den Baugebieten WA 1,WA 4 und WA 5 gilt die offene Bauweise. So 
kann in diesen Wohngebieten eine stärkere Begrünung als in den übrigen 
Wohngebieten des Plangebiets erfolgen und so eine Durchgrünung mit den 
vorhandenen Gärten im Westen herstellen. 

 
5.5 Öffentliche Verkehrsflächen 

 
5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet ist gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angebun-
den. Am Madamenweg befindet sich in einem Abstand von ca. 300 m Ent-
fernung zum Plangebiet die Haltestelle Weinbergstraße der Buslinie 418, 
die werktäglich im 30-Minuten-Takt fährt. In ca. 500 Meter Abstand befindet 
sich die Haltestelle Maienstraße am Sackring. Hier fahren die Buslinien 
419/429, 422 und 461 jeweils im 10 bis 30-Minuten-Takt. Die Buslinien füh-
ren zum Rathaus und weiter ins östliche Ringgebiet bzw. zum Bahnhof. 

 
5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 

Über das bestehende Straßennetz wird das Plangebiet mit Zufahrten von 
der Kreuzstraße über die Quartierstraße 4 angeschlossen. Eine unterge-
ordnete Anbindung besteht für die Feuerwehr und für Ver- und Entsor-
gungsfahrzeuge von der Wiedebeinstraße (Quartierstraße 1). 

 
Die Quartierstraßen 1, 2 und 3 dienen der Erschließung der privaten 
Grundstücke. Weder für die Feuerwehr noch für die Ver- und Entsorgungs-
fahrzeuge der ALBA ist eine Wendemöglichkeit erforderlich. 

 
Über ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger wird die Erschließung 
der privaten Gärten des mittleren Wohngebiet WA 3, sowie im südöstlichen 
Plangebietes (WA 4 und WA 5) zur Erschließung der Grundstücke sicher-
gestellt. Zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger wird auf diesen Flä-
chen auch ein Leitungsrecht festgesetzt.  

 
  Es ist vorgesehen, die öffentlichen Verkehrsflächen der Quartierstraßen 1, 

2 und 3 als verkehrsberuhigten Bereich auszubauen. Sie erhalten eine 
Breite von 6,50 m. Die Anbindung des geplanten Baugebietes „Kälberwie-
se/Feldstraße“ erfolgt ebenfalls über die Quartierstraße 4. Aufgrund dieser 
Zuordnung erhält sie ein konventionelles Straßenprofil mit einer Fahrbahn 
und beidseitigen Gehwegen. Sie wird als Tempo 30-Zone mit einer Fahr-
bahnbreite von mindestens 5,50 m bis 6,50 m und beidseitigen Gehwegen 
von jeweils 2,50 m Breite ausgebaut.  
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5.5.3 Fuß- und Radverkehr 

Entlang der Kreuzstraße und der Wiedebeinstraße sind separate Gehwege 
vorhanden. Separate Radwege entlang der Kreuzstraße und der Wiede-
beinstraße sind nicht vorhanden. Innerhalb des Plangebietes sind die 
Quartierstraßen 1, 2, und 3 als verkehrsberuhigte Bereiche vorgesehen. 
Die Quartierstraße 4 erhält beidseitig separate Gehwege. 

 
Zur Erschließung der privaten Grünflächen in dem Allgemeinen Wohnge-
biet WA 3 ist ein Wirtschaftsweg von 1,5 m Breite geplant. Über die Fest-
setzung eines Gehrechtes wird die Benutzung durch die Anlieger sicherge-
stellt. 

 
5.5.4 Stellplätze und Garagen 

Die erforderlichen Stellplätze für die ca. 50 Wohneinheiten des Baugebie-
tes sind auf den privaten Grundstücken innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und mit je einem Stellplatz / Wohneinheit vorgesehen. 
Um den verdichteten Baucharakter erreichen zu können, können in den 
Baugebieten WA 2 und WA 3 abweichend auch offene Garagen, so ge-
nannte Carports und Stellplätze auch unmittelbar an die Straßenverkehrs-
fläche heranrücken oder auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen liegen, soweit sie für max. ein Kraftfahrzeug ausgelegt sind. Mit 
dieser Einschränkung werden ausreichende Sichtdreiecke in den Straßen-
raum gewährleistet. 
 
Mit einem Nachweis von 0,33 Parkplätze/Wohneinheit sind im Plangebiet 
im Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ausreichend Parkplät-
ze realisierbar. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststeht, wo die Grund-
stückszufahrten zukünftig liegen werden, wird eine planungsrechtliche 
Festsetzung über die weitere Zuordnung der Parkplätze nicht vorgenom-
men. Der konkrete Nachweis der erforderlichen Parkplätze wird nach Bele-
gung der Bauplätze durch Kennzeichnung der Parkplätze im öffentlichen 
Straßenraum erfolgen. Der theoretische Nachweis über die Realisierbarkeit 
der erforderlichen Parkplätze ist dem Nutzungsbeispiel zu entnehmen. 
 

5.6 Grünordnung 
Zur Minderung von Beeinträchtigungen durch die Umsetzung des Bauvor-
habens werden auf Grundlage eines begleitenden grünordnerischen Fach-
beitrages vom Büro für Freiraumplanung Gero Hille Jürgen Müller grünord-
nerische Festsetzungen bestimmt. Die Regelungen haben ökologische, 
funktionale und gestalterische Zielsetzungen und betreffen folgende Maß-
nahmen: 
 
• Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes zur Eingriffsminimie-

rung, insbesondere zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträch-
tigungen der Schutzgüter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Orts- 
und Landschaftsbild sowie Mensch und Gesundheit: 

 
- Festsetzung von öffentlichen Grünflächen mit Baum- und Gehölzan-

pflanzungen im nördlichen Bereich des Plangebietes; sowie im süd-
westlichen Bereich der Quartierstraße 4; 
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- Festsetzung von Baumpflanzungen parallel zum südlichen Fahrbahn-
verlauf der Quartierstraße 4; 

- Festsetzung von Baumpflanzungen innerhalb der Quartierstraßen; 
- Festsetzung von Anpflanzungsflächen entlang der Grundstücksgren-

ze in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5. 
 

• Verwendung größtenteils standortheimischer Gehölze, wobei eine Arten-
liste nicht festgesetzt, aber als Vorschlag für die Umsetzung im Anhang 
zur Begründung für die geplanten Anpflanzungen zur Erhaltung der hei-
mischen Tier- und Pflanzenwelt beigefügt wird. 

 
• Vermeidung von Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tierwelt sowie 

Minimierung des Eingriffs in das Orts- und Landschaftsbild durch den 
Erhalt der vorhandenen Bäume innerhalb der öffentlichen Grünfläche  1   
und des Regenrückhaltebeckens  R . 

 
• Die Anlage eines Regenwasserrückhaltebeckens dient der Rückhaltung 

des Niederschlagswassers im Neubaugebiet bei kurzen Starknieder-
schlägen mit hohen Abflussspitzen. 

 
• Die Festsetzungen zur Gestaltung von Einfriedungen dienen dazu, die 

öffentlichen Freiflächen durch die optische Wirkung verschiedenster Ein-
zäunungen u. ä. gestalterisch nicht zu überfrachten. Die entlang öffentli-
cher Grün- und Verkehrsflächen zulässigen Hecken sind darüber hinaus 
Teil der gewünschten Durchgrünung des Gebietes. Auf Zaunsockel ist 
entlang der öffentlichen Grünfläche zu verzichten, da sie für Kleinsäuger 
und Kleinreptilien oft ein unüberwindliches Hindernis darstellen. 

 
• Die Beschränkung der Höhe der Einfriedungen entlang der öffentlichen 

Verkehrsflächen und der öffentlichen Grünflächen verhindert eine opti-
sche Einengung bzw. zu strikte Abgrenzung zu diesen öffentlichen Be-
reichen und erzielt somit eine optische Aufweitung der Straßenräume 
sowie eine gewisse optische Verbindung von Garten- und Grünflächen. 

 
Ein ca. 200 m² großer Spielplatz wird im nordöstlichen Plangebiet, angren-
zend zum Spielplatz Wiedebeinstraße in die öffentliche Grünfläche inte-
griert und ergänzt den angrenzenden, vorhandenen Spielplatz. Damit wird 
der durch das Baugebiet zusätzlich entstandene Bedarf abdeckt. Im Zu-
sammenhang mit einer geplanten Umgestaltung dieses Spielplatzes soll 
der für das Plangebiet erforderliche Spielplatz als Einheit gestaltet werden.  
 
Wege innerhalb der nördlichen Grünflächen sind nicht nur zur Anbindung 
an angrenzende Grünflächen gewünscht, sondern auch zur Unterhaltung 
und Pflege des Grabens, des Uferbereiches und des Regenrückhaltebe-
ckens erforderlich.  

 
Ausgehend von ca. 50 neuen Wohneinheiten entsteht durch das neue 
Baugebiet ein zusätzlicher rechnerischer Bedarf an Jugendspielfläche in 
Größe von 150 m². Dieser Bedarf kann nicht innerhalb des Geltungsberei-
ches gedeckt werden. In dem Städtebaulichen Vertrag wird geregelt, die 
Erschließungsträgerin anteilig an den Herstellungskosten eines außerhalb 
des Geltungsbereiches entstehenden Jugendplatzes zu beteiligen. 
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5.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft 
 
Da die Umsetzung des B-Planes zum Verlust dauerhaft genutzter und da-
mit gesetzlich geschützter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten mehrerer Vo-
gel- und Fledermausarten führt, werden zur Vermeidung von Verstößen 
gegen den Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. 
 
Bei den Artenschutzmaßnahmen handelt ist um sogenannte CEF- und 
FCS-Maßnahmen, die eine früh-, bzw. gleichzeitige oder zumindest sehr 
zeitnahe Umsetzung zum Vorhabenbeginn erfordern. Sie dienen zum einen 
der dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion sowie der Sicherung 
des Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen Arten. 
 
Im Geltungsbereich werden die im Kap. 4.4.2 beschriebenen Maßnahmen 
entsprechend textlich festgesetzt. Die Festsetzungen haben das Ziel das 
Landschaftsbild positiv zu beeinflussen und durch die Extensivierung der 
Nutzung die Fläche wieder verstärkt für Flora und Fauna bereitzustellen. 
Damit kann der artenschutzrechtliche Eingriff im Geltungsbereich A ent-
sprechend ausgeglichen werden. 
 

5.8 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

 
5.8.1 Grundlagen 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur vorgesehenen Bauleitplanung wur-
de im Oktober 1999 ein erstes schalltechnisches Gutachten erstellt, in dem 
die Straßenverkehrslärmimmissionen der BAB 391 im Plangebiet ermittelt 
und beurteilt wurden. 
 
Mit einer Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 
2011 wurden im Februar 2016 die Schallimmissionen, die auf den zukünftig 
als WA-Gebiet festgesetzten Bereich einwirken, unter Beachtung der prog-
nostizierten Verkehrsmengen für das Jahr 2025 auf Basis der Verkehrs-
mengen 2012 erneut untersucht und beurteilt. 
 
Die Beurteilung der Geräuschsituation erfolgt unter Beachtung von VVB-
BauG (‚Verwaltungsvorschriften zum Bundesbaugesetz‘) i.V. mit Beiblatt 1 
der DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘) und der 16. BImSchV. 
 
Aufgrund der abzuhandelnden Lärmarten wird im Folgenden eine differen-
zierte Betrachtung der einzelnen Lärmarten vorgenommen. 

 
5.8.2 Gewerbelärm: 

Bei den vorhandenen Gewerbebetrieben an der Kreuzstraße handelt es 
sich um mischgebietsverträgliche Nutzungen, deren verkehrliche Erschlie-
ßung von der Kreuzstraße erfolgt. Mögliche schalltechnisch relevante Frei-
flächennutzungen (Fahrverkehr, Ladebetrieb, etc.) werden durch die An-
ordnung der Betriebsgebäude zum nördlich angrenzenden Plangebiet ab-
geschirmt. Mögliche Gewerbelärmimmissionen durch diese vorhandenen 



- 26 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 41  Begründung, Stand: 09.09.2016 
vorgelegt vom Büro Architektur + Stadtplanung Dipl.-Ing. Grundmann 
 

„kleinen“ Gewerbebetriebe an der Kreuzstraße sind als nicht relevant ein-
zustufen und werden daher nicht berücksichtigt. 

 
5.8.3 Kinderlärm: 

Sowohl der im Nordosten an das Plangebiet grenzende bestehende Kin-
derspielplatz in der Wiedebeinstraße als auch der im Rahmen der Planung 
dazu benachbart vorgesehene Spielplatz im Nordosten des Plangebiets 
sind im Sinne des § 22 BImSchG unter dem Aspekt der „Sozialadäquanz“ 
zu berücksichtigen. Demgemäß sind Geräuscheinwirkungen, die u.a. von 
Kinderspielplätzen hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen und somit im Allgemeinen hinzunehmen. 
 

5.8.4 Verkehrslärm: 
Im Plangebiet werden die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete 
nach DIN 18005 durch das Verkehrsaufkommen der BAB 391 unterschrit-
ten. Weiterführende Maßnahmen und deren Festsetzungen wie z. B. fens-
terunabhängige Lüftungseinrichtungen für Schlaf- und Kinderzimmer sind 
somit nicht erforderlich. 

 

An der Bestandsbebauung werden die maßgeblichen Immissionsgrenz- 
und Sanierungswerte gemäß 16. BImSchV durch das Verkehrsaufkommen 
der Planstraße (Quartierstraße 4) und der damit zusammenhängenden Zu-
satzverkehre auf den bestehenden Verkehrswegen eingehalten bzw. un-
terschritten. Nach den Regelungen der 16. BImSchV wird kein Anspruch 
auf Lärmschutz ausgelöst.  
 
Da für das ggf. zukünftig kommende, nördlich angrenzende Wohnbauge-
biet „Kälberwiese / Feldstraße“ liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine end-
gültigen Ansätze zum Verkehr, den Wohneinheiten oder der Erschließung 
vor. Der Entwurf des Verkehrsgutachten 03/ 2016 geht von einem Maxi-
malwert von ca. 2.300 Kfz für die Baugebiete Kälberwiese/Feldstraße und 
„An der Schölke“ aus. Im Rahmen des Schallschutzgutachtens wurden als 
worst-case-Szenario sogar ca. 2.500 Kfz/Tag den Berechnungen zu Grun-
de bei gelegt. Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die 
maßgeblichen Immissionsgrenzwerte gem. 16. BImSchV durch das zu er-
wartende Verkehrsaufkommen auf der Quartierstraße 4 eingehalten wer-
den. 
Weitere verkehrliche und daraus resultierende schalltechnische Beurteilun-
gen erfolgen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Baugebiet 
„Kälberwiese / Feldstraße“. Sollten sich diesbezüglich in Betrachtung der 
Gesamtverkehrsmenge der beiden Baugebiete an der Bestandsbebauung 
Überschreitungen der maßgeblichen Sanierungs-/ und Grenzwerte erge-
ben, werden diese Überschreitungen im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens „Kälberwiese / Feldstraße“ durch planerische Maßnahmen geheilt.  
 

5.8.5 Lärmpegelbereiche 
Für den gesamten Geltungsbereich ergibt sich Lärmpegelbereich (LPB) II. 
Entsprechen ist von maßgeblichen Außenlärmpegeln von bis zu 60 dB(A) 
auszugehen. 
 
Durch die heute übliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden 
Bestimmungen der Energieeinsparverordnung – EnEV 2010 ergeben sich 
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bis einschließlich Lärmpegelbereich II keine weitergehenden Auflagen an 
die Außenbauteile, da mit den bestehenden baulichen Standards diese 
schalltechnischen Anforderungen sicher eingehalten werden. Auf eine 
Festsetzung des Lärmpegelbereichs wird daher verzichtet. 
 

5.9 Soziale Infrastruktur 

 Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf - die soziale Stadt“ hat die Stadt Braunschweig erhebliche 
Anstrengungen unternommen, das Stadtteilleben zu aktivieren, gesunde 
Lebensbedingungen durch Veränderungen der gebauten Umwelt zu errei-
chen und Nutzungskonflikte abzubauen.  

Sanierungsbedingte Maßnahmen, wie die Freiraumverbesserungen im öf-
fentlichen Straßenraum oder das Ringgleisprojekt sowie eine Vielzahl von 
nicht sanierungsbedingten Maßnahmen wie erweiterte Sozialarbeiten und 
diese Wohnbaulandentwicklung „An der Schölke“ führen zu einer wesentli-
chen Aufwertung des Gebietes „Westlicher Ring“. Der Standort dieses Ge-
bietes zeichnet sich durch seine städtebaulich eingebundene Lage aus. In 
unmittelbarer, fußläufiger Entfernung befinden sich Grünanlagen, wie z. B. 
Obstbauwiese am Pippelweg, das Ringgleis und der westlich der Tangente 
gelegene Westpark. Die Nahversorgungseinrichtungen, Bildungseinrich-
tungen wie Schulen, Kindergärten und insbesondere die Hochschule für 
Bildende Künste und gemeinnützige Aktivitäten verschiedener Organisatio-
nen bieten gute Voraussetzungen, am gesellschaftlichen Leben des Ortes 
teilzunehmen. 

 Die Ausweisung einer Fläche für einen Kindergarten ist im Plangebiet nicht 
vorgesehen. Durch die insgesamt ca. 50 Wohneinheiten ergibt sich ein 
rechnerischer Bedarf von ca. 9 Kindergarten- und 7 Krippenplätzen. Dieser 
Bedarf kann von den vorhandenen Einrichtungen im Stadtbezirk abgedeckt 
werden. 

5.10 Weitere technische Infrastruktur 
 
5.10.1 Entwässerung 

Ein Gutachten über den Nachweis für die Regenrückhaltung des Baugebie-
tes kommt zu dem Ergebnis, dass nur eine Kapazität von ca. 10 % für die 
Einleitung des anfallenden Regenwassers in die Regenwasserkanäle der 
Kreuzstraße möglich ist. Die restlichen 90 % sind in einem nördlich des 
Baugebietes geplanten Rückhaltebecken zurückzuhalten und gedrosselt 
abzugeben. Das bereits bestehende Regenrückhaltebecken an der Mittel-
riede kann für den Restbedarf, der sich aus dem Neubaugebiet ergibt, nicht 
herangezogen werden.  
 
Gesetzliche Vorschrift und damit auch Ziel der Planung im Hinblick auf die 
Regenrückhaltung ist, dass der Abfluss aus dem Baugebiet gegenüber der 
heutigen Situation keine Verschlechterung der Entwässerungssituation ein-
tritt und dem Abfluss der natürlichen, unversiegelten Flächen vor der Reali-
sierung des Baugebietes entspricht. Es darf nicht zu einer Verschlechte-
rung kommen.  
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Das Oberflächenwasser im südlichen Teil des Baugebietes (unterer Ab-
schnitt von Quartierstraße 4 bis etwa in Höhe der südlichen Linie des Gel-
tungsbereiches des B-Planes) entwässert nach Süden, die Anbindung er-
folgt an die vorhandene Regenwasserkanalisation in der Kreuzstraße. 
 
Im nördlichen Teil des Plangebietes erfolgt die Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers über eine Regenwasserkanalisation, die in der Quar-
tierstraße 4 zusammengeführt und an das nördlich des Baugebietes ge-
plante Regenwasserrückhaltebecken angeschlossen wird. Um die Entwäs-
serung des Baugebietes in den nördlich des Geltungsbereiches verlaufen-
den Vorfluter durch ein natürliches Gefälle und eine ausreichende Überde-
ckung der Kanalisation sicherzustellen, ist eine Auffüllung von ca. 60 cm 
über dem Urgelände erforderlich.  
 
Das anfallende Regenwasser darf nicht auf die angrenzenden benachbar-
ten Grundstücke abfließen. 
 
Als Rückhaltevolumen wird nördlich des Baugebietes ein Regenwasser-
rückhaltebecken mit mindestens 630 m³ Volumen angelegt, welches das 
Wasser gedrosselt in den angrenzenden Graben und im weiteren Verlauf 
an die Schölke abgibt. 
 
Mit den vorgesehenen Entwässerungs- und Rückhaltemaßnahmen ist ge-
währleistet, dass durch das neue Baugebiet keine Nachteile bzgl. des 
Hochwasserschutzes für die vorhandene Bebauung entstehen. 
 
Die Schmutzwasseranbindung an das öffentliche Entwässerungsnetz ist 
über die Kreuzstraße möglich.  
 

5.10.2 Gas 
Die zur Versorgung des Plangebietes erforderlichen Leitungen sind inner-
halb der südlich angrenzenden Verkehrsflächen der Kreuzstraße vorhan-
den. 

 
5.10.3 Strom 

Ein Mittelspannungskabel liegt im Straßenraum der Kreuzstraße. Zur Ver-
sorgung des Baugebietes ist eine Trafostation in Form einer Kompaktstati-
on in der Quartierstraße 4 vorgesehen und wird entsprechend mit einer 
Fläche von ca. 30 m² festgesetzt. 

 
5.10.4 Wasser 

Die zur Versorgung des Plangebietes erforderlichen Leitungen sind inner-
halb der Verkehrsflächen der Kreuz- und Wiedebeinstraße vorhanden. 

 
5.10.5 Telekommunikation  

Innerhalb des Plangeltungsbereiches stehen keine Versorgungsleitungen 
zur Verfügung. Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien ist erforder-
lich. 
 

5.10.6 Löschwasser 
Aufgrund der geplanten Nutzung wurde ein Löschwasserbedarf von ca. 
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48 m3/h ermittelt. Hydranten in Kreuzungsbereichen sollten als Über-
flurhydranten ausgeführt werden.  

 
5.11 Gestaltungsfestsetzungen 
 
5.11.1 Dachneigung  

Die Gebäude der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 3 sollen 
mit Flachdächern oder einseitig geneigten Pultdächern abgeschlossen 
werden. Diese dürfen eine Neigung von maximal 6° bei Flachdächern bis 
maximal 10° bei den einseitigen Pultdächern aufweisen. Ziel dieser Fest-
setzung ist es, durch die Bebauung der entsprechenden Wohnbaufelder 
dem Wohnquartier ein einheitliches städtebauliches Erscheinungsbild und 
damit insgesamt einen einheitlichen Charakter zu geben.  

 
Diese gestalterische Festsetzung wird unterstützt durch die Festsetzungen 
über die Höhe der baulichen Anlagen und die abweichende Bauweise 
(s. Kapitel 5.2.3 und 5.4). 

 
5.11.2 Einfriedungen 

Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und entlang der öf-
fentlichen Grünfläche haben eine hohe gestalterische Wirkung auf die öf-
fentlichen Freiflächen. Damit der öffentliche Raum gestalterisch nicht über-
frachtet wird, sind an den Grundstücksgrenzen zum öffentlichen Grün im 
Norden des Plangebietes nur Hecken und an den Grundstücksgrenzen zu 
den öffentlichen Straßenverkehrsflächen nur Hecken oder Einfriedungen in 
massiver Form, wie z.B. Mauern, zulässig. Die Hecken als grüne Einfrie-
dung sind grundsätzlich Teil der gewünschten Gebietsdurchgrünung und 
tragen somit zu einem guten Wohnumfeld bei. Massive, auch blickdichte 
Einfriedungen sollen den Bewohnern zur Straße eine gewisse Abgrenzung 
gewährleisten. Die Beschränkung der Höhe der Einfriedungen entlang der 
öffentlichen Verkehrsflächen und der öffentlichen Grünfläche verhindert ei-
ne optische Einengung bzw. zu strikte Abgrenzung zu diesen öffentlichen 
Bereichen und erzielt somit eine optische Aufweitung der Straßenräume 
sowie eine gewisse optische Verbindung von Garten- und Grünflächen. 
Andere Einfriedungen sind nicht zugelassen, um einen annähernd einheitli-
chen Charakter des Wohngebietes auch in der Freiraumgestaltung zu er-
möglichen. 

 
 
6. Gesamtabwägung 

 
Städtebau 
Mit der vorliegenden Planung werden städtebauliche und wohnungswirt-
schaftliche Zielsetzungen berücksichtigt: 

• kostengünstiger Wohnungsbau für junge Familien 
• Wohnbaulandangebot im westlichen Ringgebiet 
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
• Verdichtete Bauweise zum Schutz des Bodenverbrauchs 
• Minimierung des CO2-Ausstoßes 
• Schaffung gesunder Wohnverhältnisse 

 
 



- 30 - 

Bebauungsplan „An der Schölke“, HO 41  Begründung, Stand: 09.09.2016 
vorgelegt vom Büro Architektur + Stadtplanung Dipl.-Ing. Grundmann 
 

Schallschutz 
Die aktuelle schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass die maß-
geblichen Orientierungswerte am Tage und in der Nachtzeit deutlich unter-
schritten werden. Ein Anspruch auf Lärmschutz i.S. der 16. BImSchV be-
steht nicht. Auch weiterführende Maßnahmen an den Außenwänden der 
neuen Gebäude im Baugebiet über die aktuell baulichen Standards sind 
nicht erforderlich. 
 
Hochwasser 
Im hydraulischen Gutachten wurden die Auswirkungen des Neubaugebie-
tes An der Schölke auf die Hochwassersituation in dem Gesamtgewässer-
einzugsgebiet mit den Hauptgewässern Schölke, Kleine Mittelriede, Neuer 
Graben und den Einleitungen aus der Kanalisation (u.a. aus Baugebieten) 
untersucht und dabei auch die geplante Aufhöhung des Geländes im Bau-
gebiet berücksichtigt. Über die üblichen Ereignishorizonte hinausgehend 
wurde ein hundertjährliches Niederschlagsereignis zu Grunde gelegt.  
 
Zur Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers aus dem Bauge-
biet wird ein Rückhaltebecken festgesetzt. Mit den vorgesehenen Entwäs-
serungs- und Rückhaltemaßnahmen ist insgesamt davon auszugehen, 
dass keine Verschlechterung der Entwässerungssituation durch das neue 
Baugebiet gegenüber dem heutigen Ist-Stand eintreten wird. 
 
Grün und Freizeit 
Durch die aus dem grünordnerischen Fachbeitrag abgeleiteten Festset-
zungen wird sichergestellt, dass die Freiflächen auf dem Plangrundstück 
eingegrünt werden und somit zur Einbindung des Vorhabens in den Sied-
lungskörper beitragen.  
 
Die Herstellung einer Anbindung in Richtung des nördlich geplanten 
Wohngebietes, bzw. die öffentlichen Grünanlagen an der Mittelriede und 
dem östlich gelegenen Kinderspielplatz schaffen gute Voraussetzungen, 
den zukünftigen jungen Bewohnern des Plangebietes kurze Wege in das 
nähere Umfeld zur Naherholung und zum Spielbereich anzubieten.  
 
In der Gesamtabwägung ist festzustellen, dass die vorgesehene Planung 
mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen und um-
weltschützenden Anforderungen vereinbar ist. Insbesondere sind die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse, die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung, die Eigentumsbildung, die sozialen Bedürfnisse der 
Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhandener Stadtquartiere sowie die 
Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Planung miteinander gerecht 
abgewogen. 
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7. Zusammenstellung wesentlicher Daten 
 
 Flächenzusammenstellung 
 
7.1 Geltungsbereich A 
 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen im Bereich des 

Allgemeinen Wohngebietes ca. 50 Wohneinheiten.  
 
Der Geltungsbereich gliedert sich flächenmäßig wie folgt auf: 
 
I. Allgemeine Wohngebiete WA  ca. 13.130 m² 
II. Öffentliche Straßenverkehrsflächen   ca.   3.900 m² 

  davon entfallen auf die  
  Quartierstraßen 1, 2 und 3 ca. 1.530 m² 
  Quartierstraße 4 ca. 2.370 m² 
 III. Öffentliche Grünflächen   ca.   1.720 m² 

IV. Wasserflächen  ca.   2.350 m²  
  davon entfallen auf  
  den Graben ca.      150 m² 
  das Regenrückhaltebecken ca. 2.200 m² 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fläche des Geltungsbereiches A  ca. 21.100 m² 
 

7.2 Geltungsbereich B 
Maßnahmenflächen ca. 15.400 m² 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fläche des Geltungsbereiches B ca. 15.400 m² 

 
 

 
8. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 

Zur Realisierung der Planung sind Erschließungsmaßnahmen wie Straßen- 
und Wegebau sowie Ver- und Entsorgung, Aufweitung des Grabens und 
das Anlegen des Kinderspielplatzes durchzuführen. 

 

8.2 Kosten und Finanzierung 
Die Kosten der Verkehrsanlagen einschl. Begrünung, der öffentlichen 
Grünfläche einschl. der Spielfläche für Kinder sowie der notwendigen Maß-
nahmen der Altlastensanierung und die gebietsbezogenen anteiligen Kos-
ten für die Herstellung eines Jugendplatzes werden nach dem städtebauli-
chen Vertrag von der Vorhabenträgerin getragen. 

Die Kosten für die öffentlichen Entwässerungsanlagen werden von der 
SE/BS getragen und über den Gebührenhaushalt der Stadt refinanziert. 
Die Hälfte der Herstellungskosten der öffentlichen Regenwasseranlagen, 
als Anteil für die Straßenentwässerung, wird von der Vorhabenträgerin ge-
mäß dem städtebaulichen Vertrag erstattet. 
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Bei der Erschließungsmaßnahme handelt es sich um eine besondere 
Maßnahme gemäß Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der SE/BS und 
der Stadt. 
 

9. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungs-
plan die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die Erschließung wird 
durch einen städtebaulichen Vertrag geregelt. Die öffentlichen Flächen 
werden von der Vorhabenträgerin nach Abschluss der Erschließung unent-
geltlich kosten- und lastenfrei an die Stadt übertragen. 
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Anhang 

I Liste der zu verwendenden Gehölze 
G  = nur in Gartenanlagen 
kursiv = nicht standortheimisch 
 
 
Bäume I. Ordnung 
Acer platanoides Spitzahorn 
Acer pseudoplatannus Bergahorn 
Aesculus hippocastanum Rosskastanie 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
Quercus robur Stieleiche 
Tilia cordata Winterlinde 
Ulmus carpinifolia (minor) Feldulme 
 
 
Bäume II. Ordnung 
Acer campestre Feldahorn 
Aesculus x carnea Rotblühende Rosskastanie 
Carpinus betulus Hainbuche 
Juglans regia Walnuss 
Prunus avium Vogelkirsche / Süßkirsche 
Pyrus domesticaG Birne 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus aucuparia 'Edulis' Essbare Eberesche 
Sorbus domestica Speierling 
 
 
Bäume III. Ordnung 
Crataegus crus-galli Hahnensporn-Weißdorn 
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' Rotdorn 
Cydonia oblonga   G Quitte 
Malus domestica Essapfel 
Malus floribunda Vielblütiger Apfel 
Mespilus germanica Mispel 
Prunus padus Traubenkirsche  
Prunus domestica   G Pflaume/Zwetsche/Mirabelle/ Reneklode 
 
 
Sträucher 
 
Amelanchier canadensis   G Felsenbirne 
Buxus sempervirens   G Buchsbaum 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Crataegus monogyna Eingriffelige Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Forsythia 'Spectabilis'   G Forsythie 
Hypericum calycinum   G Hartheu 
Ilex aquifolium Stechpalme 
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Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche 
Philadelphus virginalis   G Falscher Jasmin 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere (Wildform) 
Ribes rubrum Rote Johannisbeere (Wildform) 
Ribesuva-crispa Stachelbeere (Wildform) 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Weinrose 
Rubus fruticosus Brombeere 
Rubus idaeus Himbeere 
Salix caprea Salweide 
Salix cinerea Grauweide, Aschweide 
Salix fragilis Bruchweide, Knackweide 
Salix purpurea Purpurweide 
Salix triandra Mandelweide 
Salix viminalis Korbweide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa Roter Holunder 
Spiraea bumalda Rosen-Spiere 
Spiraea menziesii 'Triumphans'   G Amerikanische Spiere 
Spiraea x arguta   G Schneespiere 
Syringa vulgaris   G Flieder 
Taxus baccata   G Eibe  
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Weigela florida   G Weigelie 
 
 
Kletterpflanzen 
 
Aristolochia macrophylla   G Pfeifenwinde 
Clematis vitalba Waldrebe 
Hedera helix Gemeiner Efeu 
Humulus lupulus Hopfen 
Hydrangea petiolarisG Kletterhortensie 
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt 
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein 
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'G Wilder Wein 
Polygonum aubertii   G Knöterich 
Vitis vinifera Weinrebe 
Wisteria floribunda Blauregen 

 



 
 Anlage 6 
 Stand: 09.09.2016 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
An der Schölke HO 41 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB vom 18.12. bis 
18.01.2016 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
Name TÖB 
Schreiben vom 

 

IHK Braunschweig 
Postfach 32 69 
38022 Braunschweig 
15.12.2015 

 

Im Zuge der o.g. Bebauungsplanung sollen 
Wohngebiete zwischen der Kreuzstraße und 
der bisherigen Bezirkssportanlage Kälberwie-
se ausgewiesen werden. lm Umfeld des Plan-
gebietes befinden sich entlang der Kreuzstra-
ße einige Gewerbebetriebe. Der von diesen 
Betrieben ausgehende Gewerbelärm ist in 
den auf einer schalltechnischen Untersuchung 
basierenden Planunterlagen wegen seiner 
geringen Emissionen als nicht relevant einge-
stuft und somit nicht näher berücksichtigt 
worden. 
Angesichts dieses Sachverhalts gehen wir 
davon aus, dass Konflikte zwischen der ge-
planten Wohnnutzung und den im Umfeld 
ansässigen Gewerbenutzungen nicht zu er-
warten sind, so dass die bestehenden Gewer-
bebetriebe in der Folge auch keinerlei Ein-
schränkungen ihrer betrieblichen Nutzungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten fürchten müs-
sen. Unter dieser Voraussetzung bestehen 
von unserer Seite gegen die o.g. Planung 
keine Bedenken. 

Keine Anregungen 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten.  
 

ALBA Braunschweig GmbH  
Frankfurter Straße 251  
D-38122 Braunschweig 
29.12.2015 

 

Wir gehen davon aus, dass die Belange der 
öffentliche Abfallentsorgung, Wertstofferfas-
sung, Straßenreinigung und des Winterdiens-
tes bei der Planung berücksichtigt werden. 
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An der geplanten Zufahrt zum neuen Wohn-
quartier befand sich jahrelang eine Wert-
stoffcontainerstation, die in Erwartung des 
neuen Baugebiets bereits an die Kreuzstraße 
verlegt wurde. Der dortige Standort ist jedoch 
kritisch zu betrachten – es gab Anwohnerbe-
schwerden (Privatbürger, Verlagshaus). Das 
Verlagshaus ist zurzeit nicht genutzt, deshalb 
ist es momentan ruhig. Die Erweiterung der 
Station wäre aufgrund des neuen Quartiers 
mit 50 WE zweckmäßig, wird aber vermutlich 
aufgrund des problematischen Umfelds eine 
erneute Standortdiskussion auslösen. 
Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, den Standort 
bei einem Ortstermin gemeinsam mit der 
Stadt Braunschweig zu überprüfen. Falls der 
Standort in der Kreuzstraße nicht bestehen 
bleiben kann, müsste in dem neuen Wohn-
quartier – vermeintlich im Zufahrtsbereich 
eine Wertstoffcontainerstation eingeplant 
werden. 
Auslegung einer Wertstoffcontainerstation/ 
Größe: 2 Container für Pappe, Papier und 
Kartonagen, 2 Altglascontainer, 1 Altkleider-
container, 1 Reserveplatz ggf. für Elektro-
kleingeräte. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

 
Die Hinweise werden im Rahmen der Aus-
führungsplanung berücksichtigt. Die Fest-
setzungen des Bebauungsplans werden 
beibehalten.  
 

Heimatpfleger 
Herr Klaus Hoffmann 
Oderweg 23 
38124 Braunschweig 
04.01.2016 

 
 
 
 
 

Belange für die Heimatpflege werden für 
diese Gebiet nicht berührt. 

Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten.  
 

Archäologische Denkmalpflege 
06.01.2016 

 

Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpfle-
ge nehmen wir zu dem o.g. Vorhaben Stel-
lung wie folgt: 
Gleich nördlich der Nordgrenze des Plange-
bietes enthält die Denkmalkartierung - im fol-
genden ADABWeb genannt -  des Landesam-
tes für Denkmalpflege die Eintragung einer 
vermutlich frühneuzeitlichen Schanze: 
Auf Kartenwerken des 18. Jhdts. erscheint sie 
als relativ kleine, annähernd quadratische 
Wallanlage, bezeichnet als `Redoute`. Mehr 
ist über sie nicht bekannt. In der Nomenklatur 
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des Festungsbaus jedenfalls wurden vom 17. 
Jh. bis hin zum WK I als Redouten stütz-
punktartig ausgebaute und im Gelände verteil-
te Feldbefestigungen bezeichnet, manchmal 
eine Art festes Blockhaus aufweisend. 
Es ist stets mit Ungenauigkeiten behaftet, 
historische Karten über heutige zu projizieren 
bzw. andersherum. Insofern ist die in der 
ADABWeb durch die Signatur angegebene 
örtliche Lage der Redoute unsicher, und sollte 
vor Ort verifiziert oder eben falsifiziert werden. 
In diesem Fall spricht allerdings einiges für die 
Korrektheit der ADABWeb, die Redoute hat 
also vermutlich tatsächlich nordöstlich der 
Schölke im Bereich des heutigen bachparalle-
len Grünstreifens gelegen, und damit knapp 
außerhalb des durch den HO 41 überplanten 
Bereiches. 
Demzufolge ist es ratsam, zu den der Erstel-
lung insbesondere des WA 2 vorausgehenden 
Erdarbeiten bzw. bereits bei deren Planung 
das archäologische Fachpersonal der Außen-
stelle Braunschweig des Landesamtes für 
Denkmalpflege hinzuziehen. Kosten entstün-
den dadurch nicht. Ich weise darauf hin, dass 
es hierbei nicht um eine Ausgrabung o.ä. ge-
hen soll, sondern schlicht um die Feststellung 
des Vorhandenseins des Archäologischen 
Denkmales Hohetor 1 im Plangebiet bzw. den 
Ausschluss jenes Vorhandenseins. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. Die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans werden beibehalten.  
 

Telekom  
Friedrich-Seele-Straße 7 
38122 Braunschweig 
06.01.2016 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung 
nehmen wir wie folgt Stellung: 
Der Bestand und der Betrieb der vorhande-
nen TK-Linien müssen weiterhin gewährleis-
tet bleiben. Wir bitten, die Verkehrswege so 
an die vorhandenen umfangreichen Tele-
kommunikationslinien der Telekom anzupas-
sen, dass diese Telekommunikationslinien 
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nicht verändert oder verlegt werden müssen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist 
das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe 
insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. 
Einer Überbauung der Telekommunikations-
linien der Telekom stimmen wir nicht zu, weil 
dadurch der Bau, die Unterhaltung und Er-
weiterung verhindert wird und ein erhebli-
ches Schadensrisiko besteht. 
Dies betrifft die Bepflanzung im Teilbereich 
und die Telekommunikationslinie: 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus 
wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung 
des Neubaugebietes mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise 
nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koor-
dinierten Erschließung sowie einer ausrei-
chenden Planungssicherheit möglich ist. 
Wir bitten daher sicherzustellen, dass 
 für den Ausbau des Telekommunikati-

onsnetzes im Erschließungsgebiet die 
ungehinderte, unentgeltliche und kos-
tenfreie Nutzung der künftig gewidme-
ten Verkehrswege möglich ist, 

 entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 
folgende Flächen als mit einem Lei-
tungsrecht zu belasten festgesetzt wer-
den und im zweiten Schritt eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit im 
Grundbuch zugunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit fol-
gendem Wortlaut eingetragen wird: 
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
für die Telekom Deutschland GmbH, 
Bonn, bestehend in dem Recht auf Er-
richtung, Betrieb, Änderung und Unter-
haltung von Telekommunikationslinien, 
verbunden mit einer Nutzungsbe-
schränkung. " 

 der Erschließungsträger verpflichtet 
wird, in Abstimmung mit uns im erfor-
derlichen Umfang Flächen für die Auf-
stellung von oberirdischen Schaltge-
häusen auf privaten Grundstücken zur 
Verfügung zu stellen und diese durch 
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit zu Gunsten der Te-
lekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
im Grundbuch kostenlos zu sichern. 

 eine rechtzeitige und einvernehmliche 
Abstimmung der Lage und der Dimen-
sionierung der Leitungszonen vorge-
nommen wird und eine Koordinierung 
der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechendes Leitungsrecht wurde in 
die zeichnerischen Festsetzungen aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Ausführungsplanung sind 
entsprechende Flächen mit der Telekom 
abzustimmen. 
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und Leitungsbau durch den Erschlie-
ßungsträger erfolgt, 

 die geplanten Verkehrswege nach der 
Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage 
und Verlauf nicht mehr verändert wer-
den. 

 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekom-
munikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnah-
men der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 
der Deutschen Telekom Technik GmbH unter 
der im Briefkopf genannten Adresse so früh 
wie möglich, mindestens 3 Monate vor Bau-
beginn, schriftlich angezeigt werden. 
Anlage Lageplan 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. Die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans wurden wie dargestellt geändert.  
 

BS NETZ 
Postfach 33 17 
38023 Braunschweig 
15.01.2016 

 

Zu dem oben genannten Bebauungsplan 
nehmen wir wie folgt Stellung: 
Die aufgeführten Gas-, Wasser- und Strom-
versorgungsleitungen sowie die Kommunika-
tionsleitungen stehen im Eigentum der Braun-
schweiger Versorgungs-AG & Co, KG. 
Die Braunschweiger Netz GmbH ist der Be-
treiber der oben genannten Versorgungslei-
tungen. 
Stromversorgung: 
Im Geltungsbereich H041 „An der Schölke" 
befinden sich keine Versorgungseinrichtungen 
der Stromversorgung der Braunschweiger 
Versorgungs-AG & Co. KG. 
Die Erschließung des Baugebietes ist abhän-
gig von den Anforderungen der Bauträger. In 
der Quartierstraße 4 planen wir PVC Schutz-
rohre für das zu erwartende Baugebiet Kalb-
erwiese-Sportanlage, zu verlegen. Zur Ver-
sorgung der Reihenhausbebauung im südli-
chen Teil des Gebietes WA 3 bitten wir um 
die vorsorgliche Eintragung eines Leitungs-
rechtes in dem Bereich des „Gartenweges". 
(Textliche Festsetzung: Punkt VIII, Abs. 1). 
Die Wahrnehmung des Rechtes hangt vom 
Zuschnitt der Gebäude ab. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Leitungsrecht wird in der Planzeichnung 
festgesetzt und in der TF eingetragen. 
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Gas- und Wasserversorgung:_ 
Die Erschließung des Wohnbaugebietes „An 
der Schölke“, HO 41 muss in Zusammenhang 
mit dem geplanten Baugebiet „Kälberwie-
se/Feldstraße“ betrachtet werden. Die Ver-
sorgung mit Gas und Wasser erfolgt von der 
Kreuzstraße ausgehend über die Quartier-
straße 4 und endet an der nördlichen Grenze 
von HO 41. Im weiteren Verlauf ist die Ver-
bindung mit dem Netz in der Feldstraße vor-
gesehen.  
Da die Versorgung der „Kälberwie-
se/Feldstraße" stark von Art der dortigen Be-
bauung abhängt, wird vorerst vom ungüns-
tigsten Fall ausgegangen, d. h. auf der Ost-
seite der Quartierstraße 4 wird eine Trassen-
breite von 1,20 m benötigt. 
Zur Versorgung der Reihenhausbebauung im 
südlichen Teil des Gebietes WA 3 bitten wir 
um die vorsorgliche Eintragung eines Lei-
tungsrechtes in dem Bereich des „Gartenwe-
ges“ (Textliche Festsetzung: Punkt VIII, Abs. 
1). Die Wahrnehmung des Rechtes hängt 
vom Zuschnitt der Gebäude ab. 
Zur Bereitstellung des Löschwasserbedarfs 
von 48 m³/h (s. Punkt 5.9.6) sind Unter-
flurhydranten ausreichend. Die Standorte 
werden so gewählt, dass sowohl hygienischen 
Gründen als auch den Erfordernissen der 
Zugänglichkeit Rechnung getragen wird  Soll-
ten Oberflurhydranten gewünscht werden, 
sind die Mehrkosten vom Veranlasser zu tra-
gen. 
Bei der Platzierung der geplanten Straßen-
bäume ist darauf zu achten, dass an jedem 
Standort ein ausreichender Trassenraum für 
die Verlegung aller Ver- und Entsorgungs-
leitungen zur Verfügung steht. Alternierende 
Aufstellungsvarianten sind dabei zu vermei-
den. 
 
Betriebstelefon: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
HO 41 „An der Schölke“ befinden sich keine 
Anlagen des Fernmeldenetzes der Braun-
schweiger Versorgungs-AG & Co. KG. 
Für das Baugebiet ist eine Breitbandversor-
gung mittels „Fiber to the home (FITH)“ vor-
gesehen. Hierfür werden Schutzrohre in den 
Quartierstraßen bis zum erwartenden Bauge-
biet Kälberwiese verlegt. Eine Aussage über 
die spätere Versorgung der Grundstücke ist 
abhängig von der geplanten Bebauung (An-
zahl der WE, Lage der Hausanschlussräume) 
und kann erst im Zuge der Ausführungspla-
nung konkretisiert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Leitungsrecht wird in der Planzeichnung 
festgesetzt und in der TF eingetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung von Baumstandorten wird 
durch ein Pflanzgebot ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden in der Ausführungs-
planung berücksichtigt. 
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 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die Anregungen werden berücksich-
tigt. Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans wurden durch die Festsetzung eines 
Leitungsrechtes angepasst.  
 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Postfach 67 66 
38059 Braunschweig 
15.01.2016 

 

Wir werden am Bebauungsplan ,,An der 
Schölke" im Westen der Stadt Braunschweig 
beteiligt. Inhalt der Planung ist die Errichtung 
eines Wohngebietes auf einem Areal von 
1,8 ha zwischen der Kreuzstraße und der 
ehemaligen Bezirkssportanlage „Kälberwie-
se“. Im Flächennutzungsplan wird die bisheri-
ge Darstellung „gewerbliche Baufläche“ durch 
die Darstellung als „Wohnbaufläche“ ersetzt. 
Der Bebauungsplan hat die Aufgabe der 
lnnenentwicklung gemäß § 13 a BauGB. So-
mit wird ein naturschutzfachlicher Ausgleich 
nicht erforderlich. Wir erheben zur Planung 
keine Bedenken' 

 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten.  
 

SE BS GmbH 
Postfach 45 10 
38035 Braunschweig 
18.01.2016 

 

Die SE BS geht davon aus, dass die beiden 
außerhalb des Bebauungsplanbereiches vor-
handenen Grabenflächen für die Erstellung 
der Niederschlagswasserrückhaltung zur Ver-
fügung stehen. Dem Bebauungsplanentwurf 
HO 41 wird soweit zugestimmt. 

Statt der ursprünglich vorgesehenen Gra-
benflächen ist nun ein Regenwasserrück-
haltebecken nördlich des Grabens Bestand-
teil des B-Planes in unmittelbarer Abstim-
mung mit der SEBS eingeplant worden. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Anregung wurde bereits berücksichtigt. 
 

 



 
 Anlage 7 
 Stand: 09.09.2016 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
An der Schölke HO 41 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a (3) BauGB vom 
14.04. bis 28.04.2016 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
 
Name TÖB 
Schreiben vom 

Stellungnahme der Verwaltung 

Telekom  
Friedrich-Seele-Straße 7 
38122 Braunschweig 
18.04.2016 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 
1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzuge-
ben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunika-
tionslinien der Telekom, die aus beigefügtem 
Plan ersichtlich sind. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen 
TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet 
bleiben. 
Wir bitten, die Verkehrswege so an die vor-
handenen umfangreichen Telekommunikati-
onslinien der Telekom anzupassen, dass die-
se Telekommunikationslinien nicht verändert 
oder verlegt werden müssen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist 
das "Merkblatt über Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbeson-
dere Abschnitt 3, zu beachten. 
Einer Überbauung der Telekommunikationsli-
nien der Telekom stimmen wir nicht zu, weil 
dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erwei-
terung verhindert wird und ein erhebliches 
Schadensrisiko besteht. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus 

Im beigefügten Plan der Telekom befinden 
sich innerhalb des Plangeltungsbereiches 
keine Telekommunikationslinien. 
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wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des 
Neubaugebietes mit Telekommunikationsinf-
rastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei 
Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung sowie einer ausreichenden Pla-
nungssicherheit möglich ist. 
Wir bitten daher sicherzustellen, dass 
 für den Ausbau des Telekommunikati-

onsnetzes im Erschließungsgebiet die 
ungehinderte, unentgeltliche und kos-
tenfreie Nutzung der künftig gewidme-
ten Verkehrswege möglich ist, 

 entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 
folgende Flächen als mit einem Lei-
tungsrecht zu belasten festgesetzt wer-
den und im zweiten Schritt eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit im 
Grundbuch zugunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit fol-
gendem Wortlaut eingetragen wird: 
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
für die Telekom Deutschland GmbH, 
Bonn, bestehend in dem Recht auf Er-
richtung, Betrieb, Änderung und Unter-
haltung von Telekommunikationslinien, 
verbunden mit einer Nutzungsbe-
schränkung. " 

 der Erschließungsträger verpflichtet 
wird, in Abstimmung mit uns im erfor-
derlichen Umfang Flächen für die Auf-
stellung von oberirdischen Schaltge-
häusen auf privaten Grundstücken zur 
Verfügung zu stellen und diese durch 
Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit zu Gunsten der Te-
lekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, 
im Grundbuch kostenlos zu sichern. 

 eine rechtzeitige und einvernehmliche 
Abstimmung der Lage und der Dimen-
sionierung der Leitungszonen vorge-
nommen wird und eine Koordinierung 
der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau 
und Leitungsbau durch den Erschlie-
ßungsträger erfolgt, 

 die geplanten Verkehrswege nach der 
Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage 
und Verlauf nicht mehr verändert wer-
den. 

 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekom-
munikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnah-
men der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 
der Deutschen Telekom Technik GmbH unter 
der im Briefkopf genannten Adresse so früh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Plangeltungsbereich befinden sich keine 
Telekommunikationslinien. Entsprechende 
Leitungsrechte sind nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird im Rahmen der Ausführungsplanung 
mit der Telekom abgestimmt. 



- 3 - 
 

wie möglich, mindestens 3 Monate vor Bau-
beginn, schriftlich angezeigt werden. 
Anlage Lageplan 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und in der Begründung entsprechend 
ergänzt. 
 

SE BS GmbH 
Postfach 45 10 
38035 Braunschweig 
25.04.2016 

 

Das Regenrückhaltebecken des Grabens 
(Stand der Vorplanung 02.03.2016) ist auf-
grund der Auslastung der Schölke erforder-
lich, die Abflusssituation der Schölke wird 
dadurch gewahrt.  
Dem vorliegenden Entwässerungskonzept 
wird unter den o.g. Bedingungen soweit zuge-
stimmt. 

 

 Vorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

Niedersächsisches Landvolk Braun-
schweiger Land e. V. 
Helene-Künne-Allee 5 
38122 Braunschweig 
27.04.2016 

 

Folgende Hinweise teilen wir Ihnen mit: 
Unter Punkt 4, Umweltbelang, Absatz 1 wird 
beschrieben, dass „der Bebauungsplan als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sin-
ne von § 13 a BauGB aufgestellt wird.“ Dieses 
wird seitens der Landwirtschaft positiv ange-
sehen. 
Ebenso positiv zu erwähnen ist die Standort-
findung des Geltungsbereichs B. Hier vor al-
lem unter Punkt 4.3.1 Pflanzen und Tierwelt. 
„Die geplante Ausgleichsmaßnahme (s.a. 
4.4.2) in der Fläche findet im Sinne des Na-
turschutzes und in Abstimmung mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde statt. Negative Fol-
gen sind nicht zu erwarten.“ 

 

 Vorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

BS NETZ 
Postfach 33 17 
38023 Braunschweig 
28.04.2016 

 

Zum oben genannten Bebauungsplan neh-
men wir für die Sparten Strom- Gas- und 
Wasserversorgung sowie Betriebstelefon wie 
folgt Stellung: 
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Die aufgeführten Gas-, Wasser- und Strom-
versorgungsleitungen sowie die Kommunika-
tionsleitungen stehen im Eigentum der Braun-
schweiger Versorgungs AG & Co, KG.Die 
Braunschweiger Netz GmbH ist der Betreiber 
der oben genannten Versorgungsleitungen. 
Geltungsbereich A: 
Die vorgenommenen Änderungen haben kei-
ne Auswirkungen auf das derzeitige Erschlie-
ßungskonzept der oben genannten Sparten. 
Geltungsbereich B: 
Im Gebiet des Geltungsbereiches B befinden 
sich keine Leitungen oder Betriebsmittel der 
oben genannten Sparten.  
Des Weiteren verweisen wir auf unsere Stel-
lungnahme vom 15.01.2016. 

 Vorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Postfach 67 66 
38059 Braunschweig 
29.04.2016 und 02.05.2016 

 

Wir werden erneut an der Bebauungsplan 
,,An der Schölke", HO 41 beteiligt. Nachdem 
wir die Unterlagen geprüft haben, kommen wir 
zu folgendem Ergebnis: Bei der vorliegenden 
Bebauungsplanung kommt es im Vergleich 
zur vorherigen zu folgenden Änderungen und 
Ergänzungen, die sich auf zwei Geltungsbe-
reiche (A und B) beziehen. Im Wesentlichen 
handelt es sich um 
Geltungsbereich A mit einer Größe von 2,11 
ha (Stadtgebiet zwischen Wiedebeinstraße, 
Kreuzstraße und Schölke) 

• den Wegfall der Festsetzungen für den 
Schallschutz 

• der Einarbeitung eines Rückhaltebe-
ckens für Niederschlagswasser auf der 
Nordseite des Schölkegrabens 

Geltungsbereich B mit einer Größe von 1,54 
ha (Teilfläche Gemarkung Watenbüttel, Flur 
3, Flurstück 288/93) 

• der Einarbeitung einer Ausgleichsflä-
che für die Eingriffe in den Artenschutz 

Der Flächennutzungsplan wird mit Rechtskraft 
des Bebauungsplans (§ 13 a BauGB) berich-
tigt. Der Geltungsbereich A soll als „Wohn-
baufläche“ dargestellt werden. Bei der Dar-
stellung des Geltungsbereichs B (z. Zt. als 
Flächen für Landwirtschaft und Wald sowie 

Die angrenzenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen werden extensiv genutzt.. Inder 
Planzeichnung ist kein Anpflanzgebot für 
Einzelbäume festgesetzt worden. Von da-
her bleibt es der Umsetzung der Planfest-
setzung in der Ausführungsplanung über-
lassen, die Hinweise zu berücksichtigen. 
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überlagernd als Naturschutzgebiet dargestellt) 
soll es keine Änderung geben. Für den ge-
samten Geltungsbereich bestehen bisher kei-
ne rechtskräftigen Bebauungspläne. 

Zu der im Geltungsbereich A beabsichtigten 
Entwicklung von Wohnbauland, Entfall der 
weiteren Nutzung der Sportanlage „Kälber-
wiese“ und somit der hierfür ursprünglich vor-
gesehenen Lärmschutzeinrichtung sowie der 
Anbindung des geplanten Baulandes von der 
Kreuzstraße nach Norden erheben wir keine 
Einwände. Der Geltungsbereich B befindet 
sich im Naturschutzgebiet „Braunschweiger 
Okeraue“. Die vorgesehene Fläche wird als 
feuchtes Intensivgrünland genutzt. Wir gehen 
davon aus, dass eine einvernehmliche Rege-
lung mit den Bewirtschaftern bzw. Eigentü-
mern stattgefunden hat. Der Pächter des 
Plangebietes sollte frühzeitig über die Flä-
chenumnutzung informiert werden, damit er 
betrieblich auf die Flächenmaßnahmen rea-
gieren kann. Auch ist bei den Bepflanzungen 
in unmittelbarer Nachbarschaft von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen auf hochstämmige 
Gehölze zu verzichten, um Beschattungen zu 
vermeiden. Es sollte durch die Bepflanzungen 
grundsätzlich zu keiner negativen Auswirkung 
auf die Bewirtschaftung der benachbarten 
Flächen kommen. 

Ergänzung vom 02.05.2016: In unserer Stel-
lungnahme vom 28.04.2016 ist mit dem fol-
genden letzten Absatz auch gemeint, dass die 
ordnungsgemäße Grabenunterhaltung der am 
Bereich angrenzenden Gräben angesprochen 
ist. 
„Auch ist bei den Bepflanzungen in unmittel-
barer Nachbarschaft von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen auf hochstämmige Gehölze zu 
verzichten, um Beschattungen zu vermeiden. 
Es sollte durch die Bepflanzungen grundsätz-
lich zu keiner negativen Auswirkung auf die 
Bewirtschaftung der benachbarten Flächen 
kommen.“ 

 Vorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und sind im Rahmen der Ausführungs-
planung zu berücksichtigen. Die Festset-
zungen des Bebauungsplans werden bei-
behalten.  
 

 



 
 Anlage Nr. 8 
 Stand: 09.09.2016 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
 
An der Schölke HO 41 
 
 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB vom 06.05.2016 bis 06.06.2016 
 
 

 Stellungnahme Nr. 1 
Ute Allermann 
Reiner Langenberger 
Sommerlust 40 
38118 Braunschweig 
mit anliegender Unterschriftenliste von 
weiteren 15 BürgerInnen 
 
Schreiben vom 03.06.2016 

 

  
Mit diesem Schreiben möchten wir 
unserer Besorgnis und Verwunderung 
zum o. a. Betreff Ausdruck verleihen. 
 

 

1.1 Es ist absolut nicht nachvollziehbar, 
dass bis heute keine notwendigen 
Gutachten über Verkehr und Entwäs-
serungsfragen vorliegen und für das 
Planverfahren ,,An der Schölke" noch 
nicht ausgewertet sind!  
 

Im Rahmen der Voruntersuchungen wurden 
hydraulische Gutachten zur Entwässerung 
im Januar 2009 sowie im September 2011 
vom Ing.-Büro ipp erstellt. Durch eine Über-
arbeitung des städtebaulichen Entwurfs im 
Jahr 2015 hat sich die Größe der versiegel-
ten Flächen gegenüber dem voraus gegan-
genen Entwurf reduziert. 
Eine entwässerungstechnische Überprüfung 
wurde vom Ingenieurbüro ipp im Dezember 
2015 durchgeführt. Die Ansätze der Planung 
vom September 2011 bleiben weiterhin gül-
tig. 
 
Ein Gutachten zum Lärm wurde im Jahr 
2011 erstellt. In diesem wurden unterschied-
liche Lärmquellen begutachtet, wie z. B. der 
Verkehr auf der BAB 391 und  Gewerbebe-
triebe der Kreuzstraße. Auch der Erschlie-
ßungsverkehr zum Baugebiet und der Er-
schließungsverkehr einer Wohnbebauung 
„Kälberwiese“ wurden bewertet. Eine Aktua-
lisierung wurde 2016 vorgenommen. Die 
Ergebnisse sind, wie in der Begründung be-
schrieben, in die Planung eingeflossen. 
 

1.2 Ebenso ist es unzumutbar, dass eine 
Lageplankarte ausgelegt wird, die 

Die Stadt Braunschweig verwendet übli-
cherweise für den Übersichtsplan den Stadt-
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nicht dem aktuellen Stand entspricht.  
Es entsteht hier doch stark der Ein-
druck, dass hier Anlieger/Bürger für 
dumm verkauft werden sollen. Was ja 
schon die späte Bürgerbeteiligung 
nach dem Auslegungsbeschluss be-
weist. 
 

plan im Maßstab 1 : 20.000. Die Informati-
onsdichte ist durch den Maßstab nur redu-
ziert vorhanden. Sie ist aber ausreichend, 
um das Auffinden des Geltungsbereiches im 
Stadtgebiet zu ermöglichen. 
Die Lageplankarte wird aktualisiert. Die Ak-
tualisierung hat jedoch keine Auswirkungen 
auf die Festsetzungen des B-Planes HO 41 
„An der Schölke“, da sie nicht Bestandteil 
der Satzung ist. 
 

1.3 Die Vorgehensweise zur Bebauung 
Kälberwiese ist auch kein gutes Bei-
spiel, dass Vertrauen und Verständnis 
der Bürger zu erlangen. Erst wird von 
der Entstehung von 200 WE gespro-
chen, plötzlich geht es um 600 WE. 
Da kann sich doch schon jeder Laie 
ausrechnen, dass ein Verkehrskollaps 
nicht vermeidbar sein wird. Schon 
jetzt herrscht zu Stoßzeiten (Frie-
denskirche, Kita Spatzenstieg, Hoff-
mann von Fallersleben Gymnasium 
und Förderschule) ein Verkehrsauf-
kommen ,,aller erster Sahne"!!! Was 
600 Wohneinheiten bedeuten, kann 
man sich auch einfach ausrechnen, 
nämlich mindestens erstmal 600 
Fahrzeuge plus nicht wenige Zweit-
fahrzeuge (mal so geschätzt ca. 750 
Autos oder sogar mehr). Im Übrigen 
werden die Fahrzeugführer zum größ-
ten Teil die Abkürzung über die 
Schölkestraße und Sommerlust neh-
men und nicht erst zum Rudolfplatz 
vorfahren. 
 

Es wird nicht verkannt, dass neben dem 
Planungsgebiet „An der Schölke“ mit zeitli-
chem Verzug auch ein weiteres Plangebiet 
„Feldstraße“ (auch häufig als „Kälberwiese“ 
benannt) angestoßen wurde. Zunächst ist 
richtig zu stellen, dass bei der Planung für 
das angrenzende Baugebiet Feldstraße bis-
lang von bis zu 500 WE ausgegangen wird. 
Die Abweichung zu den von den Einwändern 
genannten 200 Wohneinheiten ergibt sich 
aus dem Umstand, dass zunächst eine Be-
bauungsstudie erstellt wurde, erst mit dem 
durchgeführten städtebaulichen Wettbewerb 
hat sich eine Anzahl von bis zu 500 WE er-
geben. Das Bebauungsplanverfahren hierzu 
läuft derzeit. 
 
Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der Feldstraße realisierbar ist. 
Aus dem Plangebiet An der Schölke ergeben 
sich ca. 50 Wohneinheiten. Gleichwohl be-
rücksichtigt er durch die Sicherung entspre-
chender Verkehrsflächen eine Durchfahrbar-
keit für das geplante Baugebiet Feldstraße.  
Wo und wie viele KFZ für die bislang noch 
nicht feststehende Zahl der WE über die 
Kälberwiese, Sommerlust usw. fahren wer-
den, werden in dem gesonderten Planver-
fahren AP 23 einschließlich aller daraus ent-
stehenden Wirkungen ermittelt, bewertet und 
entsprechend planerisch berücksichtigt. 
Eine Abwägung über ein mögliches Ver-
kehrsaufkommen nördlich des Baugebietes 
Kälberwiese kann im vorliegenden Bebau-
ungsplan "An der Schölke", HO 41, nicht 
vorgenommen werden. 
 

1.4 Die Verdichtung der Fläche wird er-
heblich bagatellisiert. Gerade zurzeit 
sieht man ja wie starke Regenfälle 
immer wieder unterschätzt werden. Es 
handelt sich hier um ein Hochwasser-
gebiet. Die Maßnahmen, die nach 
2002 ergriffen wurden, reichten bis 
jetzt (zum Glück) lediglich für die vor-

Die Planungsüberlegungen zum Bereich 
Feldstraße sind nicht Gegenstand dieses 
Bebauungsplanverfahrens. Für das Plange-
biet haben die durchgeführten Untersuchun-
gen aufgezeigt, dass durch das Baugebiet 
An der Schölke -unabhängig von den Pla-
nungen auf der ehemaligen Sportanlage - 
keine Benachteiligungen zu erwarten hat. 
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handene Bebauung. 
Wir ersuchen Sie dringend für beide 
Baugebiete ein umfassendes, unab-
hängiges und qualifiziertes Gesamt-
gutachten erstellen zu lassen!!! Logi-
scherweise fängt man beim Hausbau 
auch nicht mit dem Dach an. Hier soll 
mit aller Macht gegen jegliche Ver-
nunft und gegen betroffene Bürger 
vorgegangen werden. 
 

Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der Feldstraße realisierbar ist. 
Dies gilt auch für die Entwässerungssituati-
on. 
 
Das Gebiet liegt nicht innerhalb eines Hoch-
wasserschutzgebietes.  

1.5 Wir hoffen sehr, dass sich die Stadt-
planung ihrer Verantwortung im Kla-
ren ist und erwarten, dass sich mit 
den Einwendungen fachgerecht aus-
einandergesetzt wird 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind die privaten 
und die öffentlichen Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen. Die 
vorgetragenen Stellungnahmen wurden da-
her geprüft und entsprechend der planungs-
relevanten Inhalte mit Empfehlung der Ver-
waltung versehen dem Rat der Stadt Braun-
schweig zur Abwägung vorgelegt. 
 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten. 
 

 Stellungnahme Nr. 2 
Hans Ochmann 
Sommerlust 42 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 30.05.2016 

 

2.1 Aus begründetem Anlass weise ich 
darauf hin, dass dies meine persönli-
chen Einwendungen sind, nicht die 
des Siedlervereins Alt-Petritor e. V. 
1. Meines Erachtens sind die Voraus-
setzungen des §13a des Baugesetz-
buches für ein beschleunigtes Verfah-
ren nicht gegeben. Angesichts der 
unmittelbaren Angrenzung des Bau-
gebietes zum geplanten Wohnbauge-
biet KäIberwiese/Feldstraße können 
die Problemlagen Entwässerung und 
Erschließungsverkehr nur als Einheit 
untersucht und entschieden werden. 
Die Auswirkungen der Planung, die 
vom Gebiet HO 41 ausgehen, sind, 
anders als bisher gesehen, nur auf 
Grund umfassender Gutachten über 
die Entwässerungs- und Erschlie-
ßungssituation unter Einbeziehungen 
des nur zwei bis dreimal größeren 
Baugebietes des ehemaligen Sport-
platzgeländes Kälberwiese zuverläs-
sig zu beurteilen. Es erscheint recht-
lich nicht vertretbar, die mit der Pla-
nung HO 41 verbundenen Probleme 
auf das spätere Planverfahren Käl-

Die Planungsüberlegungen zum Bereich 
Feldstraße sind nicht Gegenstand dieses 
Bebauungsplanverfahrens. Der Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan „An 
der Schölke“ wurde am 04. Januar 2008 
gefasst. Zu diesem Zeitpunkt bestanden 
keine Planungsabsichten, die ehemalige 
Bezirkssportanlage zu einem Baugebiet zu 
entwickeln, sodass die Planung zum Bebau-
ungsplan HO 41 im eigenständigen Planver-
fahren durchgeführt wurde. 
 
Gleichwohl sind die Planungsüberlegungen 
aufeinander abgestimmt. Aufgrund des zeit-
lichen Nachlaufs werden die Planungen zum 
Bebauungsplan HO 41 bei der Feldstraße 
berücksichtigt. Es bleibt aber festzustellen, 
dass das Plangebiet „An der Schölke“ eigen-
ständig entwickelt werden kann. 
 
Das Bauleitverfahren dieses Bebauungspla-
nes ist im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB durchgeführt worden. Die 
Stadt hat dieses Verfahren gewählt, da die 
Kriterien des § 13a Abs. 1 BauGB erfüllt 
werden. In einem gesonderten Planverfah-
ren werden für das Planvorhaben Feldstra-
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berwiese hinauszuschieben. 
 

ße/AP 23 alle Belange gesondert ermittelt, 
bewertet und entsprechend planerisch be-
rücksichtigt. Da das Planverfahren zur Feld-
straße im Normalverfahren durchgeführt 
wird, bestehen gegen die Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens an dieser Stelle 
keine Bedenken. 
 
 

2.2 2. Im Einzelnen soll das Plangebiet 
um ca. 60 bis 70 cm aufgeschüttet 
werden. 
Damit erreicht es ungefähr die beste-
hende Höhe des ehemaligen Sport-
platzgeländes Kälberwiese. Zudem 
sollen beide Baugebiete zu ca. 40 % 
bebaut und damit versiegelt werden. 
Es ist naheliegend, dass die niedriger 
gelegenen Gebiete im Stadtteil Alt-
Petritor und im Bereich Wiedebein-
straße durch Hochwasser stärker be-
lastet werden können. Um Gefahren 
auszuschließen, ist dringend ein um-
fassendes Gutachten zur Grundlage 
der Entscheidungen zu machen, das 
bisher auch nicht entfernt vorliegt. 
Das Gutachten ist auch nur dann 
brauchbar, wenn Starkregenereignis-
se einbezogen werden, wie sie sich in 
der Zeit vom 27. bis 29. Mai 2016 in 
weiten Teilen Deutschlands zugetra-
gen haben. Es ist zu erwarten, dass 
die Aufnahmekapazität der Rückhal-
tebecken als völlig unzureichend be-
wertet werden muss, insbesondere 
wegen des hohen Grundwasserstan-
des.  
Dies gilt auch für die außerordentlich 
begrenzte Kapazität der Kleinen Mit-
telriede, die im Bereich der Rückhal-
tebecken ein verbundenes System mit 
der Schölke bildet.  
 

 
Hydraulische Gutachten zur Entwässerung 
wurden im Januar 2008 und im September 
2011 vom Büro ipp erstellt. Im Dezember 
2015 wurden aufgrund eines neuen Pla-
nungsstandes die gutachterlichen Aussagen 
überprüft. 
 
Im Gutachten wurden die Auswirkungen des 
Neubaugebietes An der Schölke auf die 
Hochwassersituation in dem Gesamtgewäs-
sereinzugsgebiet mit den Hauptgewässern 
Schölke, Kleine Mittelriede, Neuer Graben 
und den Einleitungen aus der Kanalisation 
(u.a. aus Baugebieten) untersucht.  
Es wurde ein hydraulisches Modell aufge-
baut und mit dem bekannten, extremen 
Hochwasserereignis von 2002 simuliert. Das 
zugrunde gelegte Regenereignis von 2002 
liegt deutlich über einem HQ200, das statis-
tisch im Mittel seltener als alle 200 Jahre 
eintreten kann. Im Gutachten wird festge-
stellt, das sich die Hochwassersituation 
durch das Neubaugebiet in Bezug auf das 
Extrem-Hochwasser von 2002 minimal ver-
ändert. In diese Feststellung fließt auch ein, 
dass im Jahr 2011 am Standort Kleine Mittel-
riede rd. 5.000 m³ Retentionsvolumen her-
gestellt wurden. Im Bereich des Baugebietes 
beträgt die Wasserspiegellagenerhöhung 
durch den Einfluss des Baugebietes „An der 
Schölke“ rechnerisch 1-2 cm. Da die Auswir-
kungen eines HQ200 laut Gutachten minimal 
sind, sind die Auswirkungen des Baugebie-
tes für HQ100 im Rahmen des Gutachtens 
nicht mehr betrachtet worden.  
 

2.3 3. Auch hinsichtlich den Verkehrser-
schließung kann das Baugebiet „An 
der Schölke" nur im Zusammenhang 
mit dem Baugebiet Kälberwie-
se/Feldstraße zuverlässig beurteilt 
werden. Ganz offenbar ist die Quar-
tierstraße 4 wegen geringer Fahr-
bahnbreite nicht geeignet, auch den 
halben Erschließungsverkehr des 
künftigen Baugebietes Kälberwiese-
aufzunehmen. 

Die Planungsüberlegungen zum Bereich 
Feldstraße sind nicht Gegenstand dieses 
Bebauungsplanverfahrens. Gleichwohl 
schließen die verkehrsgutachterlichen Un-
tersuchungen zur Feldstraße die neue Ent-
wicklung an der Schölke mit ein. 
Eine verkehrstechnische Beurteilung zum 
Erschließungsverkehr über die Quartierstra-
ße 4 von der Kreuzstraße zum geplanten 
Baugebiet „Kälberwiese“ wurde 2016 durch-
geführt.  
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Eine zweite Straßenverbindung zur 
Kreuzstraße aus diesem Baugebiet 
dürfte erheblichen Flächenbedarf und 
damit deutliche Mehrkosten in An-
spruch nehmen. Es besteht dann die 
Gefahr, dass gespart und auf den 
Bau einerzweiten Süderschließung 
verzichtet wird. Das hätte zur Folge, 
dass der gesamte Erschließungsver-
kehr über die Straße Kälberwiese 
und Alt-Petritor abgewickelt wird. An-
gesichts der unbestreitbaren Unge-
eignetheit der Straße Kälberwiese 
diesen Verkehr aufzunehmen, kann 
die Süderschließung der beiden Bau-
gebiete nun als Einheit geprüft und 
entschieden werden. 
Das Planverfahren HO 41 darf des-
halb erst nachverbindlicher Klärung 
dieser Problematik fortgesetzt wer-
den. 

 

Für die Quartierstraße ist eine Fahrbahnbrei-
te von 5,5 bis 6,5 m geplant. Diese Fahr-
bahnbreite wäre gemäß RASt 06 als Er-
schließungsstraße ausreichend, um den 
gesamten Verkehr aus dem Baugebiet Käl-
berwiese/Feldstraße (ca. 2.300 Kfz, Stand 
Juni 2016) aufzunehmen. Ein solches Sze-
nario wird allerdings planerisch nicht ange-
strebt.  
Die zu erwartenden Verkehrsmengen aus 
dem Baugebiet „Schölke“ sind mit ca. 50 
Wohneinheiten und einer durchschnittlichen 
täglichen Verkehrsstärke (DTV) von ca. 200 
Kfz/Tag berücksichtigt und können zur 
Kreuzstraße abgewickelt werden. 
Wo und wie viele KFZ für die bislang noch 
nicht feststehende Zahl der WE über die 
Kälberwiese, Sommerlust usw. fahren wer-
den, werden in dem gesonderten Planver-
fahren AP 23 einschließlich aller daraus ent-
stehenden Wirkungen ermittelt, bewertet und 
entsprechend planerisch berücksichtigt. 
Eine Abwägung über ein mögliches Ver-
kehrsaufkommen nördlich des Baugebietes 
Kälberwiese kann im vorliegenden Bebau-
ungsplan "An der Schölke", HO 41, nicht 
vorgenommen werden. 
 

 
 

  
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten. 
 

 Stellungnahme Nr. 3 
Siedlerverein Alt-Petritor e.V. 
Kälberwiese 13a 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 29.05.2016 

 

3.1 Der Siedlerverein Alt-Petritor e. V., 
gegründet 1920, versteht sich als 
Bürgerverein, der u. a. gegenüber 
Behörden im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger tätig wird. 
Zudem ist der Verein als Erbbaube-
rechtigter des Grundstücks Kälber-
wiese 13a wie ein Eigentümer und 
Besitzer unmittelbar betroffen. Die 
Betroffenheit ergibt sich aus der Lage 
des Baugebiets „An der Schölke", das 
mit seinem Nordrand 100 –200 m süd-
lich des Erbbaugrundstücks liegt. 
Durch diese Nähe kann die Entwässe-
rungs- und Hochwasser-problematik 
mit der Aufschüttung des Baugelän-
des und der Anlage eines weiteren 
Rückhaltebeckens  
unmittelbare Auswirkungen auf das 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Grundstück des Vereins haben. 
 

3.2 Im Einzelnen nehmen wir zum Plan-
entwurf wie folgt Stellung: 
1 .Das Plangebiet grenzt unmittelbar 
an das Gelände der ehemaligen Be-
zirkssportanlage Kälberwiese an, für 
das ein Aufstellungsbeschluss für das 
Bebauungsplanverfahren „Feldstraße" 
AP 23 gefasst worden ist. Die unmit-
telbare Nähe wirkt sich insbesondere 
bei der Verkehrserschließung und der 
Entwässerungssituation auf das je-
weils andere Plangebiet aus. Es er-
scheint deshalb nicht sachgerecht, 
die beiden Planverfahren unabhängig 
voneinander zu betreiben. Dies gilt für 
das Baugebiet „An der Schölke" be-
sonders deshalb, weil das Baugebiet 
„Feldstraße" die knapp dreifache Flä-
che aufweist und sich bei Verkehrs- 
und Entwässerungsfragen direkte 
Auswirkungen ergeben können. Von 
Bedeutung ist hierbei insbesondere, 
dass die unbedingt notwendigen Gut-
achten über Verkehr und Entwässe-
rung noch nicht vorliegen und vor al-
lem für das Planverfahren „An der 
Schölke" noch nicht ausgewertet sein 
können. 
 

Der B-Plan HO 41 „An der Schölke“ hat alle 
Belange der Umwelt, Entwässerung und des 
Verkehrs ermittelt, bewertet und entspre-
chende Festsetzungen getroffen. Eine funk-
tionale Abhängigkeit des Bebauungsplanes 
HO 41 vom benachbarten Baugebiet besteht 
nicht. Die Realisierbarkeit des HO 41 ist 
grundsätzlich auch ohne die Fortführung 
einer Planung des AP 23 möglich. Alle für 
die Planung HO 41 relevanten Belange wur-
den hier ermittelt, bewertet und sind in die 
Planung eingeflossen. 
 
Die hier vorgebrachten Anregungen bzgl. 
des B-Planes AP 23 sind nicht Gegenstand 
des Bauleitverfahrens HO 41, sondern sind 
gesondert im entsprechenden B-Planver-
fahren „Feldstraße“, AP23, abzuarbeiten. 
 

3.3 2. Eine kritische Anmerkung zur La-
geplankarte, Anlage 1.1. Es wird of-
fenbar ohne Bedenken eine Karte 
vorgelegt, die nicht dem aktuellen 
Stand entspricht. Das Hochwasser-
rückhaltebecken zwischen Feldstraße 
und dem Stichweg am Siedlerheim, 
entlang dem Felmyweg, das schon 
mehr als fünf Jahre besteht, ist nicht 
eingezeichnet, desgleichen der süd-
lich Felmyweg gelegene Jugendplatz. 
Im vorliegenden Verfahren wäre dies 
aber richtig und wichtig, weil in der 
Begründung des Planentwurfs zu-
mindest auf das Rückhaltebecken 
Bezug genommen wird und die enge 
Nachbarschaft beider Becken Aus-
wirkungen gegenseitig und auf die 
Gesamtsituation haben könnte. Auch 
der Jugendplatz ist u. E. in die Be-
trachtung der Spielplatzsituation ein-
zubeziehen. Die Erklärung, eine ak-
tuelle Karte sei wegen des Übersicht-
scharakters unnötig, würde im Hin-
blick auf das Informationsinteresse 
und den Stand der lnformationstech-
nologie lächerlich erscheinen. 

Die Stadt Braunschweig verwendet übli-
cherweise für den Übersichtsplan den Stadt-
plan im Maßstab 1 : 20.000. Die Informati-
onsdichte ist durch den Maßstab nur redu-
ziert vorhanden. Sie ist aber ausreichend, 
um das Auffinden des Geltungsbereiches im 
Stadtgebiet zu ermöglichen. 
Die Lageplankarte wird aktualisiert. Die Ak-
tualisierung hat jedoch keine Auswirkungen 
auf die Festsetzungen des B-Planes HO 41 
„An der Schölke“, da sie nicht Bestandteil 
der Satzung ist. 
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3.4 3. Es ist bemerkenswert, dass das 

Verfahren „An der Schölke" plötzlich 
mit großer Eile vorangetrieben wird. 
Ohne dass sich bezüglich dieses Ge-
bietes erkennbare Änderungen der 
Sach- und Rechtslage ergeben hät-
ten, wird ein Beschluss des Bezirksra-
tes Westliches Ringgebiet missachtet 
und das Planverfahren nach vier Jah-
ren nicht näher begründeter Pause 
geradezu „durchgepeitscht". 
 

Das Bebauungsplanverfahren HO 41 war 
seit geraumer Zeit weit fortgeschritten, als 
eine Entscheidung über die Entwicklung der 
benachbarten Fläche getroffen wurde. Da 
sich mit Aufgabe der Bezirkssportanlage 
insbesondere im Hinblick auf die Lärmsitua-
tion eine deutliche Entspannung eingestellt 
hat und festgestellt werden kann, dass das 
Plangebiet eigenständig funktioniert, besteht 
kein Anlass, das Planverfahren zum Ab-
schluss zu bringen. Das Plangebiet „Schöl-
ke“ bildet einen Baustein in den gegenwärti-
gen Anstrengungen, dem anerkannt hohen 
Wohnungsbedarf in der Stadt gerecht zu 
werden. 
 

3.5 Trotz der wesentlichen inhaltlichen 
Änderungen gegenüber dem Plan-
entwurf von 2011 wird eine erneute 
Bürgerbeteiligung erst nach dem Aus-
legungsbeschluss vorgesehen. 
 

Der Einwand ist nicht nachvollziehbar, wenn 
er gerade im Rahmen der erfolgten Bürger-
beteiligung vorgebracht wird. Am 25.05.2016 
wurde eine zusätzliche Informationsveran-
staltung zu den ausgelegten Planunterlagen 
durchgeführt. Grundsätzlich erfordern die 
gesetzlichen Bestimmungen nicht, die Öf-
fentlichkeit bei geänderten Planinhalten nach 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß 
§ 3 (1) BauGB und vor dem Auslegungsbe-
schluss erneut zu beteiligen. 
 

3.6 Als Begründung für diese Eile dürfte 
der allgemein sehr große Bedarf an 
Einfamilienhausgrundstücken ange-
führt werden. Auch dieser Grund 
rechtfertigt aber nicht, auf eine not-
wendige gesamtheitliche Sachver-
haltsermittlung und Würdigung we-
sentlicher Planungskriterien zu ver-
zichten. 
Angesichts des seit mehreren Jahren 
hier engagierten lnvestors könnte 
auch der Grund für die plötzliche gro-
ße Eile begründet sein, so schnell wie 
möglich die lnvestitionen rentierlich zu 
gestalten. Wäre dies der Grund für die 
Eile, so wäre die kritisierte Beschleu-
nigung der Planung allerdings recht-
lich höchst bedenklich. 
 

Die Stadt Braunschweig weist derzeit einen 
hohen Bedarf an Einfamilienhaus-
Grundstücken auf. Unabhängig davon wer-
den bei jedem Planverfahren alle für die Pla-
nung relevanten Belange ermittelt, bewertet 
und fließen dann in die Planung.  
Die eingeforderte gesamtheitliche Betrach-
tung erfolgt im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens zur Feldstraße. Es wird nicht 
bestritten, dass dieses Gebiet, zumindest 
bezüglich der verkehrlichen Anbindung, auf 
die neu zu errichtende Planstraße zurück-
greift. Unzulässige Belastungen sind nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand nicht zu er-
warten. Es bleibt aber festzustellen, dass 
das Plangebiet „Schölke“ als eigenständiges 
Gebiet entwickelbar ist. 
 

3.7 4.a. Vorangestellt sei noch die Anmer-
kung, dass es der Begründung der 
Vorlage etwas an einer nüchtern-
sachlichen Betrachtungsweise man-
gelt. So ist in Ziff.4.1 der Vorlage von 
gewachsener Infrastruktur in unmittel-
barer Umgebung die Rede, wovon 
real aber keine Rede sein kann, da 
„unmittelbar" nur eine ALDI-Filiale 

Es wird nicht verkannt, dass der Begriff der 
unmittelbaren Umgebung individuell unter-
schiedlich ausgelegt werden kann. Zur Ver-
deutlichung werden in der Begründung ein-
zelne Formulierungen überarbeitet, eine pla-
nungsrechtlich relevante Änderung der Aus-
sagen erfolgt indes nicht. Die Fußläufigkeit 
ist grundsätzlich gegeben. Für Menschen mit 
Bewegungseinschränkungen steht der öf-
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vorhanden ist. So wird einerseits bei 
positiven Aussagen positiv übertrie-
ben, hingegen negative Umstände 
„geschönt" wie die fußläufige Erreich-
barkeit der Innenstadt. Es dürfte heute 
angesichts des Personennahverkehrs 
eher selten sein, dass jemand zum 
Einkauf zu Fuß in die lnnenstadt und 
zurückgeht, vor allem, wenn die Per-
son älter ist. 

 

fentliche Nahverkehr zur Verfügung. 
 

3.8 4b. Es ist außerordentlich erstaunlich, 
dass in der Ergänzungsvorlage für 
den Verwaltungsausschuss vom 
25.04.2016 unter, “Bürgerinformati-
onsveranstaltung" eine Aussage ent-
halten ist, deren Wahrheitsgehalt sehr 
zweifelhaft ist. Es hat den Anschein, 
als wolle die Verwaltung mit einer be-
schönigenden Darstellung die vom 
Bezirksrat gegebene Begründung für 
die Aussetzung der Beschlussfassung 
über den Auslegungsbeschluss ent-
kräften. Teilnehmer an den möglichen 
Veranstaltungen bei denen „mit den 
Bürgerinnen und Bürgern diskutiert 
worden ist", können sich nicht erin-
nern, dass man von einer inhaltlich 
relevanten Diskussion über das Bau-
gebiet „An der Schölke" sprechen 
kann. 
Die Veranstaltungen, die hier in Be-
tracht kommen können, sind die „Ein-
ladung zum Bürgerdialog Baugebiet 
Kälberwiese/Feldstraße“ der Bürger-
initiative „5 vor 12“ <Rettet die Käl-
berweise> vom 24.07.2014 und die 
Info-Veranstaltung zu den Ergebnis-
sen des Städtebaulichen Wettbewer-
bes für das Baugebiet Feldstra-
ße/Kälberwiese am 04.12.2015. 
Gegenstand beider Veranstaltungen 
war das geplante Baugebiet Feldstra-
ße/Kälberwiese, während das Gebiet 
„An der Schölke" allenfalls am Rande 
erwähnt wurde. Es ist eine unwahre 
Darstellung, es habe darüber eine 
Diskussion stattgefunden. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung wurde eine Informationsveranstaltung 
für die Öffentlichkeit durchgeführt, in der die 
Anwesenden informiert und die Planung er-
örtert wurde. 

3.9 5. Von höchster Wichtigkeit für das 
Stadtgebiet Alt-Petritor ist die zukünf-
tige Verkehrserschließung der beiden 
Planbereiche. Der Siedlerverein Alt-
Petritor befürchtet mit größter Ent-
schiedenheit, dass nur eine einheitli-
che Betrachtung und Bewertung si-
cherstellt, dass es nicht dazu kommt, 

Auf die Stellungnahme zu Nr. 2.3 wird ver-
wiesen.  
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dass der Verkehr der beiden Plange-
biete überwiegend über Alt-Petritor 
geführt wird. Es ist offenkundig, dass 
die möglichen Straßen Kälberwiese 
und Amselstraße für die Aufnahme 
des massierten Zusatzverkehrs un-
geeignet, weil zu schmal, sind. Gera-
de bei den nach dem Städtebauli-
chen Wettbewerb anvisierten über 
500 Wohneinheiten für das Baugebiet 
Feldstraße muss gesichert sein, dass 
der Verkehr zwischen Alt Petri-
tor/Kälberwiese und Kreuzstraße 
gleichmäßig aufgeteilt wird. Durch 
bauliche Maßnahmen müssen ge-
währleistet sein, dass keine Möglich-
keit für einen Abkürzungsverkehr von 
Alt-Petritor zur Kreuzstra-
ße/Madamenweg und weiter zur 
Weststadt eröffnet wird. 
 

3.10 In der Begründung der Vorlage wird 
gesagt, dass die Quartierstraße 4 eine 
Verbindung zum Baugebiet Feldstra-
ße darstellt und auch die Aufgabe hat, 
von dort den Verkehr zur Kreuzstraße 
aufzunehmen. Angesichts der geplan-
ten Breite von 5 m ist dies verkehrs-
technisch nicht möglich und von der 
Verkehrsbelastung der Anliegergrund-
stücke her völlig unvertretbar. Gerade 
für den Baustellenverkehr der ersten 
Jahre ist die Breite von 5 m absolut 
unzulänglich. 
 

Für die Quartierstraße ist eine Fahrbahnbrei-
te von 5,5 - 6,5 m geplant. Diese Fahrbahn-
breite ist gemäß RASt 06 als Erschließungs-
straße ausreichend - zumal diese als Tem-
po 30 - Zone geplant ist. 
 
Die Regelung eines möglichen Baustellen-
verkehrs ist im Rahmen der Ausführungs-
planungen des B-Planes AP 23 zu berück-
sichtigen. Sie ist nicht Regelungsgegenstand 
des Bebauungsplans. 
 
 

3.11 Zufriedenstellend könnte und müsste 
die Situation durch eine weitere west-
liche vom Baugebiet Feldstra-
ße/Kälberwiese verlaufende ErschIie-
ßungsstraße zu Kreuzstra-
ße/Madamenweg gelöst werden. Nun 
besteht die Gefahr, dass - wie nicht 
selten zu beobachten ist - Sparzwän-
ge entstehen oder vorgeschoben wer-
den und diese Erschließung unterblei-
ben. Das hätte dann die Konsequenz, 
dass der Erschließungsverkehr ganz 
überwiegend über Alt-Petritor geführt 
wird und zu unvertretbaren Belastun-
gen der dortigen Straßen Kälberwiese 
und Amselstraße sowie der Zubringer 
Schölkestraße, Calvördestraße, Vo-
gelsang und Sommerlust führt. Schon 
in dem vorliegenden Verkehrsgutach-
ten über den zusätzlichen Verkehr von 
200 Wohneinheiten wird die Aufteilung 
des Verkehrs als wünschenswert dar-
gestellt, wenn nicht sogar indirekt als 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird auf die Stellungnahme zu 2.3 ver-
wiesen. 
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die sachlich gebotene Lösung. 
 

3.12 Die vorstehend dargestellten Gründe 
machen eine einheitliche Verkehrs-
planung für beide Baugebiete zwin-
gend und zeigen eindeutig die 
Rechtswidrigkeit der Planung allein für 
das Baugebiet „An der Schölke". 

Eine Rechtswidrigkeit der Planung ist nicht 
zu erkennen. 
Der Bebauungsplan HO 41 „An der Schölke“ 
hat u.a. die Belange des Verkehrs ermittelt, 
bewertet und entsprechende Festsetzungen 
getroffen. Für die Quartierstraße 4 ist eine 
Fahrbahnbreite von 5,5 bis 6,5 m geplant. 
Diese Fahrbahnbreite ist gemäß RASt 06 als 
Erschließungsstraße ausreichend - zumal 
diese als Tempo 30 - Zone geplant ist. Funk-
tionale Abhängigkeiten von benachbarten 
Baugebieten bestehen diesbezüglich nicht. 
 

3.13 Die Ausführungen in der Ergänzungs-
vorlage zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans nach § 13a Baugesetzbuch 
erweist sich als rechtsirrig. 
 

Die Stadt hat das Aufstellungsverfahren ge-
mäß § 13a BauGB gewählt, da die Anwen-
dungsvoraussetzungen des § 13a Abs. 1 
BauGB erfüllt werden. Da für das benach-
barte Gebiet Feldstraße ein Bebauungsplan 
im Normalverfahren aufgestellt wird, beste-
hen hiergegen keine Bedenken. 
 

3.14 6. Für das Stadtgebiet Alt-Petritor 
aber auch für das Gebiet „Wiedebein-
straße", ist die Gewährleistung einer 
zuverlässigen Regenwasserentwässe-
rung ebenfalls von außerordentlicher 
Bedeutung. Wer die unmittelbare 
Nachbarschaft und Verbindung der 
Gewässer und Rückhaltebecken be-
trachtet, kann keinesfalls nachvollzie-
hen, dass auch hier eine einheitliche 
Betrachtung nicht angezeigt ist.  
Allen Betrachtungen muss vorange-
stellt werden, dass das Baugebiet um 
die Straße Kälberwiese nebst Neben-
straßen ursprünglich eine „nasse Wie-
se" war. Diese Tatsache ist maßge-
bend für den hohen Grundwasser-
stand und die Gefährdung von Keller-
räumen durch Wassereinbrüche, die 
nicht etwa eine Hochwassersituation 
wie 2002 voraussetzen, sondern 
schon wesentlich kleinere Ereignisse 
wie 2014 und 2015, etwa in Bereich 
Calvördestraße-Ostseite. 
 

Die hoch anstehenden Grundwasserpegel 
sind bekannt. Im hydraulischen Gutachten 
wurden die Auswirkungen des Neubaugebie-
tes „An der Schölke“ auf die Hochwassersi-
tuation in dem Gesamtgewässereinzugsge-
biet mit den Hauptgewässern Schölke, Klei-
ne Mittelriede, Neuer Graben und den Einlei-
tungen aus der Kanalisation (u.a. aus Bau-
gebieten) untersucht.  
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass keine 
negativen Auswirkungen auf die Entwässe-
rungssituation zu erwarten sind. Durch das 
geplante Rückhaltebecken ist sichergestellt, 
dass keine Verschlechterungen gegenüber 
dem natürlichen Abfluss entstehen können. 
 

3.15 Die Gefährdung von Alt-Petritor wird 
besonders deutlich, wenn man be-
rücksichtigt, dass die Baugebiete auf 
60 cm über derzeitigen Stand ange-
hoben werden sollen oder wie das 
Sportplatzgelände schon angehoben 
sind. Als außerordentlicher Gefähr-
dungsfaktor kommt hinzu, dass auf 
dem angehobenen oder erhöhten Ni-

Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. Dies gilt insbesondere für die 
Entwässerung.  
 
Hydraulische Gutachten zur Entwässerung 
wurden im Januar 2008 und im September 
2011 vom Büro ipp erstellt. Im Dezember 
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veau noch mindestens 40 % der Flä-
che versiegelt werden sollen. Damit 
wird die Aufnahmefähigkeit der Fläche 
entscheidend verringert. 
Völlig unsachgemäß ist es, dass man 
sich hier mit der Ableitung in die 
Hochwasserrückhaltebecken und 
Schölke zufrieden gibt, ohne eine 
überzeugende Begründung zu liefern, 
für das ein umfassendes Gutachten 
über die gesamte Entwässerungssitu-
ation unabdingbare Voraussetzung 
wäre. 
 

 

2015 wurden aufgrund eines neuen Pla-
nungsstandes die gutachterlichen Aussagen 
überprüft. 
Im Gutachten wurden die Auswirkungen des 
Neubaugebietes An der Schölke auf die 
Hochwassersituation in dem Gesamtgewäs-
sereinzugsgebiet mit den Hauptgewässern 
Schölke, Kleine Mittelriede, Neuer Graben 
und den Einleitungen aus der Kanalisation 
(u.a. aus Baugebieten) untersucht. Damit ist 
ein hinreichender Untersuchungsumfang 
gegeben. Eine weitergehende Betrachtung 
ist nicht erforderlich, da durch das geplante 
Rückhaltebecken sichergestellt ist, dass kei-
ne Verschlechterungen gegenüber dem na-
türlichen Abfluss entstehen können. 
 

3.16 Nur wenn das Entwässerungsmodell 
für realistische, auch mehrtägige Re-
genereignisse berechnet wird, welche 
die gesamte Eintragsfläche und das 
Grundwasserfließverhalten im Gebiet 
auch westlich der BAB A 391 berück-
sichtigen, und wenn hierbei nachge-
wiesen ist, dass die Aufnahmefähigkeit 
der Becken und der Kleinen Mittelriede 
und Schölke ausreichend ist, kann von 
einer zuverlässigen Ableitung über 
Rückhaltebecken in die Schölke aus-
gegangen werden. 
 
Eine solche Ermittlung ist erkennbar 
nicht erfolgt, insbesondere kann das 
ipp-Gutachten von 2009, das sich in 
den B-Plan-Unterlagen befindet, auch 
nicht entfernt als eine solche Ermitt-
lung angesehen werden. Eine Ermitt-
lung, die diesen Namen verdient, ist 
nur möglich, wenn sie auf einem um-
fassenden und qualifizierten Gesamt-
gutachten für beide Baugebiete beruht. 
Da ein solches nicht vorliegt, ist die 
Aussage in der Planbegründungrecht-
lich nicht haltbar und die Aufstellung 
des Bebauungsplans rechtswidrig. 
 

Das Entwässerungsmodell untersucht je-
weils verschiedene theoretische Regener-
eignisse, sowohl kurzzeitige Spitzenregene-
reignisse als auch länger anhaltende Regen 
und berücksichtigt bei der Bemessung des 
erforderlichen Rückhaltevolumens dasjenige 
mit den größten Auswirkungen. Mängel in 
Bezug auf das Plangebiet „Schölke“ sind 
nicht ersichtlich. 
Im Gutachten wurden die Auswirkungen des 
Neubaugebietes An der Schölke auf die 
Hochwassersituation in dem Gesamtgewäs-
sereinzugsgebiet mit den Hauptgewässern 
Schölke, Kleine Mittelriede, Neuer Graben 
und den Einleitungen aus der Kanalisation 
(u.a. aus Baugebieten) untersucht. 
 
Eine Gesamtbetrachtung ist nicht erforder-
lich, da durch das geplante Rückhaltebecken 
sichergestellt ist, dass keine Verschlechte-
rungen gegenüber dem natürlichen Abfluss 
entstehen können. 
Zudem wurde bei der Ermittlung und Be-
messung des RRB zusätzlich ein hundert-
jährliches Ereignis zugrunde gelegt, das weit 
über die üblichen Bemessungszeiträume 
hinausgeht. 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten.  
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 Stellungnahme Nr. 4 
Siedlerverein Alt-Petritor e.V. 
Kälberwiese 13a 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 04.06.2016 

 

4.1 Ergänzung zur Stellungnahme nach 
Auslegungsbeschluss des Siedlerver-
eins Alt-Petritor e. V., Kälberwiese 
3.3a, 38 L18 Braunschweig vom 
29.05.2015 
 
Auf Grund der massiven Starkregene-
reignisse seit dem 27. Mai 2016 se-
hen wir uns gezwungen, unsere Stel-
lungnahme zum Bebauungsplan 
HO 41 zu ergänzen: 
Aus dem Inhalt der Bebauungsplan-
vorlagen und den zugänglichen gut-
achterlichen Äußerungen geht nicht 
hervor, dass die Entwässerungsprob-
lematik im Bereich HO 41 und den 
benachbarten Gebieten bei Starkre-
genereignissen auch nur annähernd 
mit dem erforderlichen Problembe-
wusstsein und mit der notwendigen 
Gründlichkeit geprüft worden ist. 
Angesichts der Wassermassen, die 
infolge der Regenereignisse abzulei-
ten sind, ist die Darstellung, die unwe-
sentlichen Mehrmengen von HO 41 
würden im Rückhaltebecken gesam-
melt und dosiert an die Schölke abge-
geben, nicht als ernsthafte Aussage 
anzusehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Im Gutachten wurden die Auswirkungen des 
Neubaugebietes „An der Schölke“ auf die 
Hochwassersituation in dem Gesamtgewäs-
sereinzugsgebiet mit den Hauptgewässern 
Schölke, Kleine Mittelriede, Neuer Graben 
und den Einleitungen aus der Kanalisation 
(u.a. aus Baugebieten) untersucht. Berück-
sichtigt wurde dabei auch, dass durch die 
geplante Aufhöhung des Geländes im Bau-
gebiet dieser Bereich als potenzieller Re-
tentionsraum entfällt, wobei diese Flä-
che nicht als Überschwemmungsgebiet aus-
gewiesen ist. Es wurde ein hydraulisches 
Modell aufgebaut und mit dem bekannten, 
extremen Hochwasserereignis von 2002 
simuliert. Das zugrunde gelegte Regener-
eignis von 2002 liegt deutlich über einem 
HQ200, das heißt einem Hochwasser das 
statistisch im Mittel seltener als alle 200 Jah-
re eintreten kann. Im Ergebnis wurde im 
Gutachten festgestellt, das sich die Hoch-
wassersituation durch das Neubaugebiet in 
Bezug auf das Extrem-Hochwasser von 
2002 minimal (Wasserspiegellagenerhöhung 
rechnerisch 1-2 cm) verschärft hätte. Bei 
dem maßgeblich zu betrachtenden HQ100 
verringern sich die Auswirkungen in nicht 
mehr messbare Bereiche.  
In 05/2011 sind am Standort kleine Mittelrie-
de rd. 5.000 m³ Retentionsvolumen zum 
Hoch-Wasserschutz gebaut worden. Damit 
wurde gegenüber 2002 eine deutlich verbes-
serte Rückhaltesituation geschaffen, so dass 
das Plangebietsgelände bei einem Ereignis 
entsprechend HQ100 nicht mehr über-
schwemmt wird. 
 
Das ermittelte Rückhaltevolumen dient der 
Regenrückhaltung und der gedrosselten 
Ableitung des Niederschlagswassers aus 
dem Baugebiet in den Schölkegraben. Damit 
wird erreicht, dass der Abfluss aus dem 
Baugebiet dem Abfluss von den natürlichen, 
unversiegelten Flächen entspricht. 
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Kurios ist auch, dass man die Hoch-
wassergefahren im Baugebiet durch 
die Aufhöhung des Geländes um ca. 
60 cm bewältigen will. 

 

Die Aufhöhung des Geländes dient primär 
der Grundstücksentwässerung im Plange-
biet.  
So steht in der Begründung unter Pkt. 
5.10.1, dass eine Auffüllung von ca. 60 cm 
erforderlich ist, um einmal die Entwässerung 
des Baugebietes in das nördlich gelegenen 
RRB mit einem ausreichenden Gefälle und 
zum anderen eine erforderliche Überde-
ckung der Kanalisation sicher zu stellen. 
 

4.2 Aus dem Beitrag der BZ vom 03. Juni 
2016, „Hochwasser auch am Harz und 
bei Peine", geht hervor, dass auch der 
Bereich der Schölke wegen der gerin-
gen Aufnahmefähigkeit von Hochwas-
ser bedroht ist. Im Widerspruch dazu 
stehen die eher bagatellisierenden 
Ausführungen in den Planunterlagen. 
In der FAZ vom 04. Juni 2016 finden 
sich zwei Aussagen, die ernsthaft in 
die Planungsüberlegungen Eingang 
finden müssten. 
Der Kommentar auf Seite 1, „Tief-
druckgebiet" setzt sich damit ausei-
nander wie Verwaltungen auf derarti-
ge Regenkatastrophen vorbereitet 
sind:  
„Unsere Vorsorge- und Alarmie-
rungsmechanismen haben versagt. 
…Es geht nicht um Schuld – es geht 
um Einstellungen und Ignoranz. Denn 
im Kern ist das System nicht ausge-
legt für meteorologische <Jahrhunder-
tereignisse>, die, weil sie selten vor-
kommen, vom technischen Personal 
bis zur Katastrophenplanung quasi 
vernachlässigt werden. …so haben 
auch die Einsatzkräfte und Stadtpla-
ner trügerische Routinepläne, die sie 
auf das Undenkbare kaum vorberei-
ten….“ 
In dem Beitrag auf Seite 21, „Weder 
Schäuble noch Kretschmann…“ wird 
der Wirtschaftswissenschaftler Daniel 
Osberghaus vom Zentrum für Europä-
ische Wirtschaftsforschung u. a. mit 
folgender Aussage zitiert: „Der Staat 
sollte eher die private Vorsorge för-
dern, und Kommunen sollten darauf 
verzichten, mögliche Überschwem-
mungsflächen als Bauland auszuwei-
sen.“ 
Aus den Planunterlagen ist nicht er-
kennbar, dass derartige Überlegungen 
in die Erarbeitung des Bebauungspla-
nes HO 41 einbezogen worden sind. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Für die Bemessung des Regenrückhaltebe-
ckens wurde auf Grund der besonderen Si-
tuation im Bereich Schölke und Kleine Mittel-
riede über den üblichen Horizont eines zehn-
jährlichen hinaus mit einem hundertjährli-
chen Niederschlagsereignis gerechnet. Dies 
stellt im Sinne der Vorsorge ein bundesweit 
anerkanntes Vorgehen dar. Darüber hinaus-
gehende Ereignisse werden als höhere Ge-
walt gewertet, deren Prävention für eine 
Kommune als nicht mehr zumutbarer Auf-
wand angesehen wird. Dementsprechend 
werden etwa festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete auch mit einem HQ100, also 
einem hundertjährlichen Überschwem-
mungsereignis gerechnet.  
 
Das geplante Regenrückhaltebecken ist mit 
einer ausreichenden Größe von mind. 630 
m³ festgesetzt. Das notwendige Stauvolu-
men von 580 m³ wird damit im Sinne der 
Stellungnahme um knapp 10 % erhöht fest-
gesetzt. 
 
Das Baugebiet liegt nicht in einem festge-
setzten Überschwemmungsgebiet. Dort wäre 
eine Bebauung im Sinne des Wasserhaus-
haltsgesetzes ohnehin nicht zulässig. 
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Vorschlag der Verwaltung: 
Die textliche Festsetzung Teil A, V 2.4 des 
Bebauungsplans wird dahingehend geän-
dert, dass ein Stauvolumen von mind. 
630 m² errichtet werden soll. 
 

 Stellungnahme Nr. 5 
Dorothea Cordes  
Kreuzstraße 70 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 05.06.2016 
 
Stellungnahme Nr. 6 
Elke Bangemann 
Rudolf Kesselbauer  
Kreuzstraße 71/71A 
381118 Braunschweig 
Schreiben vom 05.06.2016 
 
Stellungnahme Nr. 7 
Helga Pomrenke 
Christine Bremer 
Kreuzstraße 70A 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 05.06.2016 
 

Es handelt sich um drei identische Schrei-
ben. Diese werden daher zusammengefasst 
bearbeitet. 

5.1 Im Bebauungsplanverfahren zu obi-
gem Bebauungsplan gebe ich hiermit 
als Eigentümerin des mittelbar an 
das Plangebiet angrenzenden 
Grundstückes Kreuzstraße 
70[…Kreuzstraße 71/71a, Stellung-
nahme Nr. 6; …Kreuzstraße 70a, 
Stellungnahme Nr. 7; Zusatz durch 
Verwaltung] im Rahmen des Anhö-
rungsverfahrens zum ausgelegten 
Planentwurf HO41 fristgerecht nach-
folgend meine Stellungnahme: 
 

 

5.2 Durch den Wegfall der Sportanlage 
Kälberwiese und den damit verbun-
denen Vorhaben auf diesem Areal 
ein neues Baugebiet mit weiteren 
500 bis 800 Wohneinheiten zu schaf-
fen, hat sich die gesamte Situation in 
diesem Gebiet komplett verändert. 
Warum nun das Bauvorhaben Schöl-
ke, HO41, welches über viele Jahre 
aus bekannten Gründen immer wie-
der scheiterte, nun schnellstmöglich 
noch realisiert werden soll, ist nicht 
nachvollziehbar, es sei denn, die 
Strategie dabei ist, zu retten, was 
noch zu retten ist, bzw. Fakten zu 
schaffen, die dann so sind wie sie 
sind. 

Die Planungsüberlegungen zum Bereich 
Feldstraße sind nicht Gegenstand dieses 
Bebauungsplanverfahrens. In diesem Zu-
sammenhang ist festzustellen, dass nach 
bisherigem Planungsstand ca. 500 WE ge-
plant sind. 
Ziel der Planung ist es, Planungsrecht für 
das Baugebiet „An der Schölke“ zu schaffen, 
um den dringend nötigen Wohnraum in der 
Stadt Braunschweig zu schaffen. Aufgrund 
des fortgeschrittenen Planungsstandes ist 
eine Fortführung des Verfahrens möglich. 
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5.3 Vernünftigerweise erfordert es die 

neue Situation, dass diese beiden 
Bauvorhaben, also die Projekte 
Feldstraße / Kälberwiese und Schöl-
ke HO41, zusammen entwickelt wer-
den, zumal sie nunmehr sachlich und 
zeitlich in direktem Zusammenhang 
stehen und durch vielfältige gegen-
seitige Beeinflussungen nur gemein-
sam einer nachhaltigen Lösung zu-
geführt werden können. Hierzu be-
zieht nicht zuletzt auch die Recht-
sprechung eine eindeutige Position. 
Sämtliche Gutachten, die nur das 
Plangebiet HO41 allein betrachten, 
sind daher völlig unzureichend und 
nicht geeignet die Gesamtsituation 
zu beurteilen. 
 

Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. 
Eine Berücksichtigung im Plangebiet HO 41 
besteht lediglich darin, dass eine verkehrli-
che Anbindung zum nördlich geplanten Bau-
gebiet AP 23 stattfindet. Es wird nicht bestrit-
ten, dass dieses Gebiet, zumindest bezüg-
lich der verkehrlichen Anbindung, auf die 
neu zu errichtende Planstraße zurückgreift. 
Entsprechende fachgutachterliche Untersu-
chungen werden daher im Rahmen des 
Planverfahrens zur Feldstraße vorgenom-
men. 
Der Bebauungsplan HO 41 „An der Schölke“ 
hat u.a. die Belange des Verkehrs ermittelt, 
bewertet und entsprechende Festsetzungen 
getroffen.  
Weitere Belange, die eine ausschließlich 
gemeinsame Betrachtung der Baugebiete 
erfordern, sind nicht erkennbar. 
 

5.4 Die verkehrstechnische Erschließung 
des Plangebietes HO41 über die in 
Teilen als Fahrradstraße ausgewie-
sene Kreuzstraße erscheint vor dem 
Hintergrund der offensichtlich vorge-
sehenen Anbindung des Baugebie-
tes Kälberwiese in höchstem Maße 
zweifelhaft, zumal schon jetzt der 
stadteinwärts nach Norden durch die 
Maienstraße abfließende Verkehr 
dort für untragbare Zustände verant-
wortlich ist. Eine Weiterleitung des 
Verkehrs über die Kleine Kreuzstra-
ße zum Madamenweg erscheint 
ebenso wenig sinnvoll, da dieser als 
Schleichweg zur Weststadt in Stoß-
zeiten schon jetzt alle zumutbaren 
Maße überschreitet und zur Durch-
gangsstraße mutiert, die es der Be-
stimmung nach nicht sein sollte.  
Warum gibt es also kein Verkehrs-
gutachten, welches den, anders als 
im Erläuterungsbericht behauptet, 
durchaus planbaren Verkehrszu-
wachs des Baugebietes Kälberwiese 
einschließt? 
 

Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches des B-Planes AP 23 realisierbar 
ist. Verkehrsbelastungen aus dem Baugebiet 
„Schölke“ sind mit ca. 50 Wohneinheiten und 
einer durchschnittlichen täglichen Verkehrs-
stärke (DTV) von ca. 200 Kfz/Tag berück-
sichtigt. Die daraus resultierenden Auswir-
kungen und zu erwartenden Verkehrsauf-
kommen werden die zulässigen Immissions-
grenzwerte nicht überschreiten. Auch ent-
sprechend erforderliche Straßenprofile ge-
mäß RASt 06 sind berücksichtigt. 
Gleichwohl berücksichtigt der B-Plan HO 41 
durch die Sicherung entsprechender Ver-
kehrsflächen eine Durchfahrt für das Bauge-
biet Feldstraße. Wo und wie viele KFZ für 
die bislang noch nicht feststehende Zahl der 
WE über den Planbereich An der Schölke 
fahren werden, werden in dem gesonderten 
Planverfahren AP 23 einschließlich aller dar-
aus entstehenden Wirkungen ermittelt, be-
wertet und entsprechend planerisch berück-
sichtigt. 
 

5.5 Auch das vorliegende schalltechni-
sche Gutachten lässt das Baugebiet 
Kälberwiese mit mindestens tausend 
zusätzlichen Kraftfahrzeugen völlig 
außer Acht und ist daher auch abso-
lut unzureichend.  

Das Schallgutachten (Bonk-Maire-
Hoppmann, 01.03.2016) zum Baugebiet An 
der Schölke hat die zu erwartende DTV von 
200 Kfz/Tag zugrunde gelegt und kommt 
hier zu dem Ergebnis, dass im Fall der Rea-
lisierung des Baugebietes an allen Immissi-
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 onsorten die einzuhaltenden Lärmwerte sehr 
deutlich unterschritten werden. 
 
Im Rahmen des Schallgutachtens wurde von 
einem Maximalverkehr von ca. 2.500 
Kfz/Tag für die Baugebiete Feldstraße und 
„An der Schölke“ zusammen ausgegangen 
und als Berechnungsgrundlage für ein worst-
case-Szenario herangezogen. Hier ist mit 
einzelnen Überschreitungen im Kreuzungs-
bereich Kreuzstraße/Kleine Kreuzstraße zu 
rechnen. Da dies jedoch eine Folge und 
Auswirkung des Bebauungsplanes "Feld-
straße", AP 23, ist, wird dort auf Basis der 
letztendlich zu erwartenden zusätzlichen 
Verkehre eine planerische Bewältigung er-
folgen und ist daher nicht Gegenstand des 
Bebauungsplan "An der Schölke", HO 41. 
 
Deswegen wird in der Begründung unter Pkt. 
5.8.4 aufgeführt: 
„Sollten sich diesbezüglich dann in Betrach-
tung der Gesamtverkehrsmenge der beiden 
Baugebiete an der Bestandsbebauung 
Überschreitungen der maßgeblichen Sanie-
rungs-/ und Grenzwerte ergeben, werden 
diese Überschreitungen im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens „AP 23“ durch 
planerische Maßnahmen geheilt.“ 
 

5.6 Der, durch die offenbar in Teilen 
notwendigen Geländeaufschüttung 
des Plangebietes HO41, verlorene 
Retentionsraum wird nicht wie im 
Erläuterungsbericht behauptet, durch 
den Bau des geplanten Rückhalte-
beckens kompensiert, sondern ist 
faktisch verloren, sodass sich für die 
übrigen, westlich und östlich vom 
Plangebiet gelegenen Flächen eine 
weitere Verschärfung der Hochwas-
sersituation bei entsprechenden 
Starkregenereignissen, die bekann-
terweise zukünftig in Häufigkeit und 
Intensität zunehmen werden, erge-
ben wird. 
 

Das Baugebiet liegt nicht in einem festge-
setzten Überschwemmungsgebiet. 
Im Entwässerungsgutachten wurde ein hyd-
raulisches Modell aufgebaut und mit dem 
bekannten, extremen Hochwasserereignis 
von 2002 simuliert. Das zugrunde gelegte 
Regenereignis von 2002 liegt deutlich über 
einem HQ200, das seltener als alle 200 Jah-
re eintreten kann. Im Gutachten wird festge-
stellt, das sich die Hochwassersituation 
durch das Neubaugebiet in Bezug auf das 
Extrem-Hochwasser von 2002 minimal ver-
schärft. Im Bereich des Baugebietes beträgt 
die Wasserspiegellagenerhöhung durch den 
Einfluss des Baugebietes „An der Schölke“ 
rechnerisch 1-2 cm. Bei dem maßgeblich zu 
betrachtenden HQ100 verringern sich diese 
Auswirkungen in nicht mehr messbare Be-
reiche.  
Durch den Bau des Rückhaltebeckens Klei-
ne Mittelriede im Jahr 2011 kommt es zu 
einer Reduzierung der Überschwemmungs-
gebiete im Gewässersystem. Die Absenkung 
der Wasserspiegellagen im Gesamtgewäs-
sersystem wirkt sich u.a. auch positiv auf 
den Schölkegraben und den Verbindungs-
graben aus, die geringe Überschwemmung 
des Grabens bzw. des nördlichen Bereiches 
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des Baugebietes ist damit beseitigt worden. 
Ein zusätzliches Überschwemmungsvolu-
men ist damit nicht mehr vorhanden. Unab-
hängig davon gibt es keine gesetzliche 
Grundlage, die in nicht festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten den Ersatz potenzi-
ellen Rückhalteraumes vorschreibt. 
 

5.7 Das geplante Rückhaltebecken, mit 
einem Volumen von etwa 500 m³, 
groß genug oder nicht, sorgt allen-
falls dafür, die durch das Plangebiet 
HO41 zusätzlich durch Versiegelung 
abfließenden Wassermengen aufzu-
nehmen, dagegen sind etwa 10.000 
m² Retentionsfläche mit einem Vo-
lumen von 2.000 bis  
3000 m³ verschwunden. 
Wie sich das geplante Baugebiet 
Kälberwiese auf die Hochwassersi-
tuation auswirken wird, ist darüber 
hinaus völlig unklar. Auch hier kann 
nur eine gemeinsame Betrachtung 
der beiden Baugebiete zu einer 
nachhaltigen Zukunftsprognose füh-
ren! 
 

Das geplante Regenrückhaltebecken ist 
rechnerisch mit einer ausreichenden Größe 
von mind. 630 m³ bemessen. Das notwendi-
ge Stauvolumen wird damit im Sinne der 
Stellungnahme um knapp 10 % erhöht fest-
gesetzt. Die derzeitige Ausführungsplanung 
sieht noch ein zusätzliches Volumen vor.  
 
Das geplante Regenrückhaltebecken dient 
jedoch nicht dem Ausgleich des Verlustes 
etwaiger Retentionsflächen (s. auch Stel-
lungnahme 5.6). Es dient der Rückhaltung 
von Abflussspitzen aus dem Baugebiet. Die 
Drosselwassermenge aus dem Baugebiet 
kann dadurch auf ein Maß reduziert werden, 
das auch von natürlichen unbebauten Flä-
chen abfließen würde.  

5.8 Mehrfach wird im Erläuterungsbericht 
zum Bebauungsplan HO41 betont, 
das Baugebiet läge im Sanierungs-
gebiet und die Ziele der sozialen 
Stadt „nämlich die Schaffung bezahl-
baren Wohnraumes“, wurden nach-
haltig verfolgt. Abgesehen von den 
zwei im Bebauungsplan vorgesehe-
nen Mehrfamilienhäusern lässt sich 
dieses Ziel nicht wirklich erkennen, 
zumal sich der Investor offenkundig 
um die Entlassung aus dem Sanie-
rungsgebiet bemüht und damit er-
kennbar eine gänzlich andere Ziel-
setzung verfolgen dürfte. Auch dieser 
Umstand ist symptomatisch für das 
ganze Verfahren. 
 

Kleine Grundstücke und eine hohen bauliche 
Dichte entsprechen einer nachhaltigen städ-
tebaulichen Entwicklung. Sie berücksichtigen 
die sozialen und umweltschützenden Anfor-
derungen und bilden einen Baustein im 
Rahmen der Bereitstellung von kostengüns-
tigem Wohnraum. Hierbei sind regelmäßig 
die einzelnen Wohnungssegmente zu be-
trachten. 
 
Die geplanten Reihenhäuser sind gegenüber 
denen freistehender Einfamilienhäusern kos-
tengünstiger. Insbesondere für junge Fami-
lien soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen 
werden. Insofern ist, auch bezüglich einer 
angestrengten vorzeitigen Entlassung, kein 
Widerspruch zu den Sanierungszielen er-
kennbar. 
 

5.9 Ob dem im Erläuterungsbericht zum 
Bebauungsplan HO41 mehrfach zi-
tierten Schutzgut Mensch in hinrei-
chendem Maße nachgekommen 
wird, bleibt vor dem Hintergrund der 
unzureichend geklärten Fragen zum 
Hochwasserschutz, Lärm, Verkehr 
und nicht zuletzt aufgrund der Bo-
den- und Grundwasserverschmut-
zung in höchstem Maße zweifelhaft. 
Daher und insbesondere aufgrund 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Hochwasserschutz, Lärm, Verkehr sowie 
Boden- und Grundwasserverschmutzung 
wurden in den vorliegenden Gutachten un-
tersucht. 
Die daraus resultierenden notwendigen 
Maßnahmen sind im Bebauungspllan be-
rücksichtigt. Gesetzlich vorgegebene 
Grenzwerte werden eingehalten bzw. deut-
lich unterschritten. 
s. a. Stellungnahmen 5.4, 5.5, 5.6 
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der nach wie vor ungelösten Hoch-
wasserproblematik, lehnen wir als 
Hauptbetroffene den Bebauungsplan 
HO41, bzw. die Durchführung der 
Baumaßnahmen in dem vorgelegten 
Rahmen ab und werden uns mit aller 
Entschlossenheit dafür einsetzen, 
dieses Projekt, so wie es derzeit ist, 
zu verhindern. 
 

5.10 Im Übrigen bin ich außerordentlich 
empört darüber, dass es in der Sit-
zung des Planungsausschusses vom 
20.04.2016 überhaupt zum Ausle-
gungsbeschluss des Bebauungspla-
nes HO41 kommen konnte, obwohl 
in der Bezirksratssitzung 310, West-
liches Ringgebiet, tags zuvor ein-
stimmig beschlossen wurde, es be-
stehe genau in vorstehend erläuter-
ten Punkten allseitiger Beratungs- 
und Prüfungsbedarf und die Verwal-
tung möge weitere Unterlagen zur 
Verfügung stellen, damit die Angele-
genheit ordnungsgemäß und umfas-
send durch den Bezirksrat geprüft 
werden könne, zumal der Sanie-
rungsbeirat, zuvor mit gleicher Sache 
befasst, ebenfalls erheblichen Bera-
tungs- und Informationsbedarf fest-
gestellt hatte. Sieht so die vielzitierte, 
bürgernahe Verwaltung aus, die sich 
mit nicht zu überbietender Ignoranz 
über die politischen Gremien, in de-
nen die Bürgeranliegen immerhin 
noch zur Kenntnis genommen wer-
den, hinwegsetzt und sowieso ent-
scheidet wie sie will? Dieses Verfah-
ren jedenfalls lässt an Eindeutigkeit 
nichts zu wünschen übrig! 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die textliche Festsetzung Teil A, V 2.4 des 
Bebauungsplans wird dahingehend geän-
dert, dass ein Stauvolumen von mind. 
630 m² errichtet werden soll.  
 

 Stellungnahme Nr. 8 
Dr. jur. Uta Inse Engemann 
Harnischweg 2 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 06.06.2016 

 

8.1 Gegen den Bebauungsplan ,An der 
Schölke", HO 41 erhebe ich folgende 
Einwendungen: 
1. Das Plangebiet mit einer Fläche 

Die Fläche des Geltungsbereiches „A“ be-
trägt 21.100 m². 
Der Bebauungspllan HO 41 „An der Schölke“ 
hat u.a. die Belange des Verkehrs ermittelt, 
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von ca. 18.800 m² soll derart verdich-
tet bebaut werden, dass mit einem 
ganz erheblichen Verkehrsaufkom-
men zu rechnen ist. Dieses Verkehrs-
aufkommen wird für die Anwohner zu 
einer nicht hinnehmbaren Belastung 
führen. lm Einzelnen: 

bewertet und entsprechende Festsetzungen 
getroffen. 
Für die geplanten ca. 50 WE ergibt sich eine 
durchschnittliche Tagesverkehrsbelastung 
von ca. 200 KFZ/Tag. Diese zusätzlichen 
Verkehre werden als hinnehmbar eingestuft. 
Bedenken gegen die verkehrliche Abwick-
lung bestehen nicht. Die Regelwerke setzen 
für die Spitzenstunden ein Verkehrsaufkom-
men von ca. 10%, als ca. 20  Kfz/h an und 
stellen keine unzumutbare Zusatzbelastung 
dar. 
Das Schallgutachten ermittelt für die unmit-
telbar betroffenen Immissionspunkte deutli-
che Unterschreitungen der einzuhaltenden 
lärmtechnischen Orientierungswerte. Im 
Harnischweg, der nur eine indirekte Verbin-
dung zum Plangebiet besitzt, werden diese 
Werte noch geringer sein. 
 

8.2 Die geplante Quartiersstraße 4 in 
Richtung Süden zur Kreuzstraße und 
die Kreuzstraße selbst sind nicht ge-
eignet, den zu erwartenden Fahr-
zeugverkehr aufzunehmen und aus 
dem Wohngebiet reibungslos abflie-
ßen zu lassen. Die Kreuzstraße ist 
eine relativ kleine Straße mit einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
eine zulässige Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h. 
 

Für die Quartierstraße 4 ist eine Fahrbahn-
breite von 5,5 - 6,5 m möglich. Sie entspricht 
der RASt 06 und ist darüber hinaus als eine 
Tempo-30-Zone geplant. Auch für die 
Kreuzstraße wurden keine Verkehrsmengen 
ermittelt, die eine entsprechende Abwicklung 
unmöglich machen. 
 

8.3 Der Abfluss des stark erhöhten Fahr-
zeugverkehrs durch die Kleine 
Kreuzstraße ist nicht möglich, weil in 
der Kleinen Kreuzstraße wegen der 
zwingend nötigen Parkflächen auf 
beiden Seiten der Fahrbahn keine 2 
Fahrzeuge die Straße auf gleicher 
Höhe passieren können. Der Gegen-
verkehr ist schon jetzt immer beein-
trächtigt. 
Der Abfluss des Verkehrs über die 
Kreuzstraße zum Ring ist ebenfalls 
nur eingeschränkt möglich. Neben 
der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h muss berücksichtigt 
werden, dass es sich im weiteren 
Verlauf Richtung Ring um eine Fahr-
radstraße handelt, sodass es bei dem 
zu erwartenden Kraftfahrzeugverkehr 
für alle Verkehrsteilnehmer zu Behin-
derungen kommen wird. Gerade 
auch wegen des kreuzenden Ringg-
leises kommt es in der Kreuzstraße 
zu einem hohen Fahrradfahrer auf-
kommen. Ein Abschluss des Ver-
kehrs auf den Ring ist zudem nur in 

Um auf den Ring zu kommen, bestehen 
mehrere Möglichkeiten, wie z. B. über die 
Maienstraße oder auch über den Madamen-
weg.  
Durch den zusätzlichen Kfz-Verkehr aus 
dem Baugebiet HO 41 mit ca. 50 WE ist kei-
ne wesentliche zusätzliche Belastung für das 
Umfeld zu erwarten. Vielmehr kann erwartet 
werden, dass die vorhandenen Straßenprofi-
le zur Verkehrsberuhigung beitragen wer-
den. 
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eine Richtung, Richtung HBK, mög-
lich. 
 

8.4 Die Nebenerschließung von Osten 
von der Wiedebeinstraße her ist noch 
problematischer. Unmittelbar an die 
geplante Quartiersstraße grenzt ein 
Spielplatz, der vor allem von Klein-
kindern der Umgebung genutzt wird. 
Bislang sind diese Kinder nicht ge-
fährdet, wenn sie den Spielplatz be-
suchen. Dies wäre aber anders, 
wenn unmittelbar an den Spielplatz 
die geplante Straße angrenzt. Zudem 
soll der Spielplatz erheblich erweitert 
werden. Somit sind noch mehr Kinder 
dort zu erwarten, gerade auch wegen 
des Zuzugs von Haushalten mit Kin-
dern aus dem geplanten Neubauge-
biet. 
 

Die Anregung ist bereits berücksichtigt. 
Das Profil der festgesetzten Straßenver-
kehrsfläche zwischen der Quartierstraße 1 
und der Wiedebeinstraße ist mit einem 
Fahrbahnprofil von 3,5 m so bemessen, 
dass eine Durchfahrt nur für die Feuerwehr 
und ggf. Ver- und Entsorgungsfahrzeuge 
geplant ist. Ein entsprechender Ausbau er-
folgt in der Umsetzungsphase. Eine zusätzli-
che Gefährdung der Kinder kann somit aus-
geschlossen werden. 
 

8.5 Ein Abfluss des Verkehrs aus dem 
geplanten Wohngebiet über die Wie-
debeinstraße ist überhaupt nicht rea-
lisierbar. Die Höchstgeschwindigkeit 
auf der Wiederbeinstraße ist eben-
falls auf 30 km/h begrenzt und zur 
Verkehrsberuhigung sind Kreisel ge-
baut worden. Schon jetzt ist ein un-
problematischer Abfluss des Ver-
kehrs aus der Wiedebeinstraße nicht 
möglich. Vor allem wochentags 
herrscht ein derart großer Parkdruck, 
dass die Wiedebeinstraße ab dem 2. 
Kreisel bis zu Kreuzstraße hin kom-
plett zugeparkt ist und täglich sogar 
Fahrzeuge auf dem Fußweg auf der 
Rückseite der Grundstücke Hanisch-
weg 1 - 4 parken. Dadurch werden 
sowohl Fußgänger als auch der pas-
sierende Straßenverkehr behindert. 
Insbesondere große Fahrzeuge wie 
die des Entsorgungsunternehmens 
„Alba" haben schon jetzt teilweise 
Probleme, die Wiedebeinstraße prob-
lemlos zu befahren. 
 

Die Anregung ist bereits berücksichtigt. 
Eine Anbindung von der Quartierstr.1 zur 
Wiedebeinstraße ist für den MIV-
Verkehrsabfluss nicht geplant. (s. Pkt. 5.5.2 
der Begründung) 
Es ist nicht davon auszugehen, dass hier in 
nennenswerter Weise Parkplätze aus dem 
neuen Wohngebiet in Anspruch genommen 
werden. Bei Realisierung des Neubaugebie-
tes ist je 3 WE ein öffentlicher Stellplatz zur 
Deckung des Bedarfs vorgesehen und als 
ausreichend anzusehen. 
 

8.6 Die neu zu errichtende Straße aus 
dem Wohngebiet, die in die Wiede-
beinstraße mündet, muss daher m. E. 
als reiner Fußweg angelegt werden. 
Durch geeignete Maßnahmen wie 
Poller o.ä. muss m. E. gewährleistet 
werden, dass sich keine „Schleich-
wege" des fließenden Verkehrs aus 
dem Wohngebiet heraus in die Wie-
debeinstraße bilden. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die konkrete Gestaltung der Straße ist nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung, sondern 
Sache der Ausführungsplanung. 
Das Profil der festgesetzten Straßenver-
kehrsfläche zwischen der Quartierstraße 1 
und der Wiedebeinstraße ist mit einem 
Fahrbahnprofil von 3,5 m so bemessen, 
dass eine Durchfahrt nur für die Feuerwehr 
und ggf. Ver- und Entsorgungsfahrzeuge 
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geplant ist. Ein entsprechender Ausbau er-
folgt in der Umsetzungsphase. Eine zusätzli-
che Gefährdung der Kinder kann somit aus-
geschlossen werden. 
 

8.7 Eine weitere Beeinträchtigung auch 
bezüglich Lärms und Immissionen 
durch ein erhöhtes weiteres Ver-
kehrsaufkommen ist von den Anwoh-
nern nicht hinnehmbar. 
 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 
s. Stellungnahme zu Nr. 8.1 

8.8 Dies gilt umso mehr als das Baugebiet 
„An der Schölke" zwingende Voraus-
setzung für das ebenfalls heftig um-
strittene Baugebiet „Feldstraße" ist. 
Bei einem Verkehrsabfluss aus dem 
Baugebiet „Feldstraße" ist ein Ver-
kehrskollaps auf der geplanten Quar-
tiersstraße und der Kreuzstraße zu 
befürchten 

Ein Verkehrsgutachten zum Baugebiet AP 
23 ist nicht Gegenstand des Planverfahrens 
zum Bebauungsplan HO 41.  
Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. Gleichwohl berücksichtigt er 
durch die Sicherung entsprechender Ver-
kehrsflächen eine Durchfahrt für das Bauge-
biet Feldstraße. Wo und wie viele KFZ für 
die bislang noch nicht feststehende Zahl der 
WE über den Planbereich „An der Schölke“ 
fahren werden, wird in dem gesonderten 
Planverfahren AP 23 einschließlich aller dar-
aus entstehenden Wirkungen  ermittelt,  be-
wertet und entsprechend planerisch  berück-
sichtigt. 
 

8.9 Das prognostizierte durchschnittliche 
Verkehrsaufkommen wird zudem der 
Realität nicht gerecht werden. Einfa-
milien-, Doppel- und Reihenhäuser 
werden von Personen bezogen wer-
den, die einer geregelten Arbeitstätig-
keit nachgehen, da ansonsten eine 
Finanzierung des lmmobilienerwerbs 
nicht gesichert ist, auch wenn von der 
Verwaltung günstiges Bauland ange-
strebt wird. Es wird daher zu den 
Stoßzeiten am Morgen und am Abend 
mit extremen Verkehrsaufkommen 
von mehr als 50 zusätzlich Pkws aus 
bzw. in das Baugebiet zu rechnen 
sein, was die geplanten und die vor-
handenen Straßen nicht aufgenom-
men werden kann. 
 

s. Stellungnahme zu Nr. 8.1 

8.10 2. Durch die Zunahme der verdichte-
ten Flächen wird sich zudem die 
Hochwassergefahr deutlich erhöhen. 
Die bereits bestehende, der Verwal-
tung hinlänglich bekannte Hochwas-
serproblematik im Bereich Wiedebein-
straße/Kälberwiese wird sich dadurch 
noch weiter verschärfen. Das geplante 
Regenrückhaltebecken wird nicht aus-

Für das Baugebiet „An der Schölke“ ist das 
von den Oberflächen abfließende Regen-
wasser vor Einleitung in den Schölkegraben 
zu drosseln. Das geplante Regenrückhalte-
becken ist rechnerisch mit einer ausreichen-
den Größe von mind. 630 m³ bemessen. 
Das notwendige Stauvolumen wird damit im 
Sinne der Stellungnahme um knapp 10 % 
erhöht festgesetzt.  
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reichend sein, wenn auch das Bauge-
biet „Feldstraße" erschlossen ist. 
Vielmehr ist gerade mit einem „Absau-
fen" der Häuser im Bereich Wiede-
beinstraße und angrenzend zu rech-
nen, wenn es zu einer geplanten Auf-
schüttung und Anhebung des Boden-
niveaus im Bereich des Neubaugebie-
tes kommt und das Regenwasser 
dann in niedriger gelegene Bereiche 
der Wiedebeinstraße abfließen wird. 

Das Entwässerungsgutachten untersuchte 
die Auswirkungen des Neubaugebietes „An 
der Schölke“ auf die Hochwassersituation in 
dem Gesamtgewässereinzugsgebiet mit den 
Hauptgewässern Schölke, Kleine Mittelriede, 
Neuer Graben und den Einleitungen aus der 
Kanalisation (u.a. aus Baugebieten). Es 
wurde festgestellt, eine Verschlechterung 
der Entwässerungssituation nicht zu erwar-
ten ist. 
 
Die Planungen für das benachbarte Gebiet 
Feldstraße sehen vor, dort eigene Maßnah-
men zur Regenwasserrückhaltung herzustel-
len. Entsprechende Festsetzungen werden 
im Bebauungsplan AP 23 getroffen. 
 
Bei der Realisierung der Planung ist selbst-
verständlich zu beachten, dass bei den auf-
zuschüttenden Flächen im Norden des Plan-
gebietes eine Entwässerung der Grundstü-
cke in bestehende Nachbargrundstücke 
ausgeschlossen wird. Dies kann z. B. durch 
bauliche Maßnahmen wie Winkelstützen und 
Modellierung des Geländes erreicht werden.  
Die Bebauung im Baugebiet HO 41 wird kei-
nen Einfluss auf die an die Wiedebeinstraße 
angrenzenden Straßen haben. 
 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Anregungen wurden z.T. bereits in der 
Planung berücksichtigt. Die textliche Fest-
setzung Teil A, V 2.4 des Bebauungsplans 
wird dahingehend geändert, dass ein Stau-
volumen von mind. 630 m² errichtet werden 
soll. 
 

 Stellungnahme Nr. 9 
Wilfried Schlecht 
Harnischweg 2 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 05.06.2016 

 

 Gegen den Bebauungsplan „An der 
Schölke", HO 41, habe ich folgende 
Einwendungen: 
1. Das Baugebiet wird als zwingende 
Voraussetzung für die (spätere) Er-
stellung des Baugebietes „Feldstra-
ße/Kälberwiese" benötigt, um dessen 
verkehrliche Anbindung zu sichern. 
 

Es wird nicht bestritten, dass das Gebiet 
Feldstraße eine Anbindung über das Plan-
gebiet „Schölke“ erhalten soll. 

9.1 Damit wird es also nicht nur durch das 
Baugebiet „An der Schölke", sondern 
zusätzlich durch das Baugebiet „Feld-
straße/Kälberwiese" zu einer nicht nur 
geringen Mehrbelastung der bisheri-

Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. Der Bebauungsplan wird im ei-
genständigen Verfahren durchgeführt. 
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gen Anwohner kommen. Zum einen 
durch ein deutlich erhöhtes Verkehrs-
aufkommen, dies dann speziell zu den 
„Stoßzeiten", denn die Berechnungen 
des Verkehrs mögen ja eine nur ge-
ringes „Mehr an Verkehr" suggerieren, 
aber in der Praxis fahren eben nicht in 
jeder Stunde des Tages die gleiche 
Anzahl Fahrzeuge an oder ab. Zum 
anderen durch die nicht unerhebliche 
Zunahme des ruhenden Verkehrs. 
Bereits jetzt herrscht ein hoher Park-
druck. Durch die sehr geringe Aus-
weisung von Stellflächen in den Neu-
baugebieten wird sich der 
Park(such)verkehr zwangsweise auf 
die vorhandenen Straßen ausdehnen. 

 
Für die geplanten ca. 50 WE ergibt sich eine 
durchschnittliche Tagesverkehrsbelastung 
von ca. 200 KFZ/Tag. Diese Belastung durch 
den zusätzlichen Verkehr wird als hinnehm-
bar eingestuft. Die Regelwerke setzen für die 
Spitzenstunden ein Verkehrsaufkommen von 
ca. 10%, als ca. 20 Kfz/h an und stellen kei-
ne unzumutbare Zusatzbelastung dar. 
 
Bei der vorgesehenen Anzahl von öffentli-
chen Parkplätzen wird der übliche Anteil von 
1 Parkplatz/3 WE angesetzt, der bei ver-
gleichbaren Baugebieten ausreichend Park-
raum schafft. Entsprechende öffentliche 
Parkplätze werden auch für das Plangebiet 
Feldstraße vorgesehen. Die bauordnungs-
rechtlich erforderlichen Stellplätze (min. 1 
ST/WE) sind darüber hinaus auf den über-
baubaren Grundstücksflächen vorgesehen.  
 

9.2 2. Die geplante Erschließung über die 
Kreuzstraße ist nicht ausreichend. 
Die Kreuzstraße ist in ihren Ausmes-
sungen nicht geeignet, die zu erwar-
tende deutliche Zunahme des Ver-
kehrs aufzunehmen. Es handelt sich 
hier um eine „Tempo 30-Zone", sowie 
teilweise um eine Fahrradstraße. Der 
Abfluss über die eng bemessenen 
Straßen „Kleine Kreuzstr." oder die 
Schüßlerstraße, welche sich bereits 
derzeit in einem schlechten Straßen-
zustand befindet, ist genauso mit 
Mängeln behaftet, wie der direkte Ab-
fluss über die Kreuzstraße in Richtung 
des Altstadtrings. Denn es darf nur 
nach rechts in den Ring abgebogen 
werden. Zudem ist hier die Kreuzung 
des „Ringgleises" zu berücksichtigen, 
welches nicht unerheblich frequentiert 
wird.  
 

Für die Quartierstraße 4 ist eine Fahrbahn-
breite von 5,5 - 6,5 m möglich. Sie entspricht 
der RASt 06 und ist darüber hinaus als eine 
Tempo-30-Zone geplant. 
 
Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. Der Bebauungsplan wird im ei-
genständigen Verfahren durchgeführt. Die 
aus dem Plangebiet HO 41 entstehenden 
Verkehre können dabei über die Kreuzstraße 
abgewickelt werden. Dem steht auch nicht 
entgegen, dass die Kreuzstraße an der Ein-
mündung zum Ring nur nach rechts aus-
fahrbar ist. Über den Madamenweg, der an 
verschiedenen Stellen erreicht werden kann, 
ist ein Abfluss des Verkehrs in alle Richtun-
gen möglich. 
 

9.3 Eine Nebenerschließung über die 
Wiedebeinstraße mittels der Quartier-
straße, welche derzeit als Feuerwehr-
zufahrt mit Poller im Plan erscheint, 
scheidet ebenfalls aus. Sie führt direkt 
am Spielplatz vorbei, welcher im 
Rahmen der Erstellung des Neubau-
gebietes ja sogar noch vergrößert 
wird. Zudem ist auf der Wiedebein-
straße ein Kreisel zu umfahren. Des 
Weiteren ist schon jetzt zu wenig 
Parkraum vorhanden, so dass auf-
grund des hohen Parkdrucks teilweise 
keine zwei Fahrzeuge aneinander 
vorbeikommen. 

Die Anregung wurde bereits berücksichtigt. 
Das Profil der festgesetzten Straßenver-
kehrsfläche zwischen der Quartierstraße 1 
und der Wiedebeinstraße ist mit einem 
Fahrbahnprofil von 3,5 m so bemessen, 
dass eine Durchfahrt nur für die Feuerwehr 
und ggf. Ver- und Entsorgungsfahrzeuge 
geplant ist. Ein entsprechender Ausbau er-
folgt in der Umsetzungsphase. Eine zusätzli-
che Gefährdung der Kinder kann somit aus-
geschlossen werden. 
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass hier in 
nennenswerter Weise Parkplätze aus dem 
neuen Wohngebiet in Anspruch genommen 
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werden. Bei Realisierung des Neubaugebie-
tes ist je 3 WE ein öffentlicher Stellplatz zur 
Deckung des Bedarfs vorgesehen und als 
ausreichend anzusehen. 
 

9.4 3. Der Hochwasserschutz muss be-
achtet werden. 
Spätestens seit dem Jahr 2002 steht 
fest, dass sich das Neubaugebiet in 
einem hochgradig von Hochwasser 
bedrohten Gebiet befindet. Das ge-
plante Regenrückhaltebecken er-
scheint sinnvoll aber nicht ausrei-
chend. Denn es muss ja den Wegfall 
von „freien" Flächen, welche durch die 
beiden Neubaugebiete verdichtet und 
überbaut werden, auffangen. 
 

Für das Baugebiet „An der Schölke“ ist das 
von den Oberflächen abfließende Regen-
wasser vor Einleitung in den Schölkegraben 
zu drosseln. Das Rückhaltebecken wurde für 
ein Regenereignis von 100 Jahren bemes-
sen, das ein Retentionsvolumen von mindes-
tens 580 m³ bedingt. Das festgesetzte Re-
genrückhaltebecken ist mit einer Größe von 
mind. 630 m³ bemessen. Das notwendige 
Stauvolumen wird damit im Sinne der Stel-
lungnahme erhöht festgesetzt. Die derzeitige 
Ausführungsplanung sieht noch ein zusätzli-
ches Volumen vor. Das Entwässerungsgut-
achten untersuchte die Auswirkungen des 
Neubaugebietes „An der Schölke“ auf die 
Hochwassersituation in dem Gesamtgewäs-
sereinzugsgebiet mit den Hauptgewässern 
Schölke, Kleine Mittelriede, Neuer Graben 
und den Einleitungen aus der Kanalisation 
(u.a. aus Baugebieten). Es wurde festge-
stellt, eine Verschlechterung der Entwässe-
rungssituation nicht zu erwarten ist. 
 
Der Bebauungsplan HO 41 ist auch entwäs-
serungstechnisch so konzipiert, dass er un-
abhängig von den Planungen des Bereiches 
der ehemaligen Sportanlage realisierbar ist. 
Die Entwässerungssituation des Baugebie-
tes Feldstraße, AP23, wird dort zu ermittelt, 
bewertet und entsprechend planerisch  ge-
löst.  
 

9.5 ln Verbindung mit der hinlänglich be-
kannten bestehenden Problematik 
und der geplanten „Aufschüttung um 
60 cm" wird die bereits vorhandene 
Hochwassergefahr eher verstärkt 
denn gemildert. Im schlimmsten Fall 
bleibt es dann zwar im Neubaugebiet 
trocken, aber die im Bodenniveau 
darunter liegenden „Bestandsimmobi-
lien" der Wiedebeinstraße und der 
angrenzenden Straßen wie dem Har-
nischweg stehen dann unter Wasser. 
 

Bei der Realisierung der Planung ist zu be-
achten, dass bei den aufzuschüttenden Flä-
chen im Norden des Plangebietes eine Ent-
wässerung der Grundstücke in bestehende 
Nachbargrundstücke ausgeschlossen wird. 
Dies kann z. B. durch bauliche Maßnahmen 
wie Winkelstützen und Modellierung des 
Geländes erreicht werden.  
Von einer Beeinträchtigung angrenzender 
Straßen wie dem Harnischweg ist nicht aus-
zugehen. 

9.6 Der Bezirksrat des westlichen Ring-
gebietes hat starke Bedenken und 
Einwände geltend gemacht. 
Trotzdem wurde durch den Planungs-
ausschuss und weitere Gremien „grü-
nes Licht" gegeben, da „der Investor 
ja Planungssicherheit benötigt". Dabei 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gutachten haben – bei mehreren Aktua-
lisierungen – die Situation fachlich bewertet. 
Für das zeitlich nachgelagerte Verfahren für 
das Gebiet Feldstraße werden die Ergebnis-
se aus dem Plangebiet Schölke mit aufge-
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wird außer Acht gelassen, dass die 
vorliegenden, auf veralteten Zahlen 
basierenden Gutachten zum Verkehr 
und zum Boden, zu Grunde gelegt 
worden sind. Es sind zwar neue Gut-
achten in Aussicht gestellt worden, 
aber hier steht zu befürchten, dass 
den Gutachtern das aus Sicht der 
Verwaltung und des Investors wün-
schenswerte bzw. notwendige Ergeb-
nis vorgegeben wird. 
 

griffen. Von einer Vorgabe der Ergebnisse 
kann keine Rede sein. 

9.7 Braunschweig ist eine lebenswerte 
Stadt. Es wird auch neuer Wohnraum 
benötigt. Aber nicht um jeden Preis. 
Zumindest nicht so deutlich zu Lasten 
der dadurch sehr stark betroffenen 
Anwohner. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange der Nachbarschaft wurden 
durch Gutachten umfangreich untersucht 
und in der Planung berücksichtigt. Unzumut-
bare Härten für die Betroffenen Bürger sind 
nicht erkennbar. 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Anregungen wurden z.T. bereits in der 
Planung berücksichtigt. Die textliche Fest-
setzung Teil A, V 2.4 des Bebauungsplans 
wird dahingehend geändert, dass ein Stau-
volumen von mind. 630 m² errichtet werden 
soll. 
 

 Stellungnahme Nr. 10 
Wolfgang Mensen 
Kälberwiese 13i 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 29.05.2016 

 

10.1 Aus den im Internet bereitgestellten 
Informationen kann nicht erkannt wer-
den, dass die im aktuellen Plangebiet 
"an der Schölke" vorgesehene Stra-
ßenplanung mit den aktuellen Plan-
vorhaben des Baugebietes Feldstraße 
abgeglichen wurde und ein gesamt-
heitliches Verkehrskonzept erstellt 
wurde. 
Dieses ist jedoch unumgänglich, da 
davon ausgegangen werden muss, 
dass die Kälberwiese als Wohnstraße 
nicht in der Lage ist, den gesamten 
Verkehrsfluss des vorgesehenen neu-
en Baugebietes aufzunehmen. 
Ich gehe davon aus, dass ein ent-
sprechendes aktuelles Konzept mit 
Gutachten erstellt wurde und bitte Sie, 
dieses so rechtzeitig vor Ende des 
Einspruchszeitraumes des aktuellen 
Bebauungsplanes zugänglich zu ma-
chen, dass eine fachliche Prüfung 
möglich ist. 

Die Planungsüberlegungen zum Bereich 
Feldstraße sind nicht Gegenstand dieses 
Bebauungsplanverfahrens. Der Bebauungs-
plan HO 41 ist so konzipiert, dass er unab-
hängig von den Planungen des Bereiches 
der ehemaligen Sportanlage realisierbar ist. 
Der Bebauungsplan wird im eigenständigen 
Verfahren durchgeführt.  
Der Bebauungsplan HO 41 „An der Schölke“ 
hat u.a. die Belange des Verkehrs gutachter-
lich ermittelt, bewertet und entsprechende 
Festsetzungen getroffen. 
Für die geplanten ca. 50 WE ergibt sich eine 
durchschnittliche Tagesverkehrsbelastung 
von ca. 200 KFZ/Tag.  
Für die Quartierstraße 4 ist eine Fahrbahn-
breite von 5,5 bis 6,5 m geplant. Diese Fahr-
bahnbreite ist gem. RASt 06 als Erschlie-
ßungsstraße ausreichend- zumal diese als 
Tempo 30 Zone geplant ist. 
Eine Gesamtbetrachtung der verkehrstech-
nischen Beurteilung zum Erschließungsver-
kehr des Baugebietes Feldstraße erfolgt 
gesondert. Etwaige Auswirkungen auf an-
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grenzende Wohngebiete sind dabei zu be-
rücksichtigen. 
 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten. 
 

 Stellungnahme Nr. 11 
Matthias Jüttner 
Kälberwiese 3 
38118 Braunschweig 
Schreiben ohne Datum 

 

11.1 In dem Bebauungsplanverfahren "An 
der Schölke" HO41 nehme ich im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens 
anlässlich der Planauslegung zu dem 
ausgelegten Planentwurf Stellung wie 
folgt: 
 

 

11.2 Der B-Plan durfte nicht im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt werden. 
Er hätte im Regelverfahren durchge-
führt (aufgestellt) werden müssen. Die 
daraus resultierende Verletzung des § 
2 Abs. 3 BauGB ist auch nicht unbe-
achtlich i.S.d. § 214 Abs. 2 a Nr. 1 
BauGB. 
Bereits die Annahme der Planbehörde 
ist unzutreffend, die qualitative Vo-
raussetzung für das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a Abs. 1 S. 1 
BauGB ("Bebauungsplan der Innen-
entwicklung") 
sei erfüllt. Die Planung erstreckt sich 
nach dem nunmehrigen Stand der 
Planung mit auf das Gebiet der "Käl-
berwiese", indem auf der dort befindli-
chen Fläche ein Regenrückhaltebe-
cken gebaut werden soll. Diese Pla-
nung ist keine "Nachverdichtung" oder 
"andere Maßnahme der Innenentwick-
lung" i.S.d. § 13 a BauGB. 

Die kumulierende Betrachtung mehrerer 
Baugebiete in Hinblick auf die Anwendbar-
keit des § 13a BauGB hat zum Ziel, eine 
„Salamitaktik“ zu verhindern, bei der ein gro-
ßes Baugebiet in passende kleine Bebau-
ungspläne aufgeteilt wird, die dann jeweils 
für sich die Anwendungsvoraussetzungen 
des § 13a BauGB erfüllen und somit im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden. 
 
Soweit bei zwei in räumlicher und funktiona-
ler Nähe liegenden Bebauungsplänen ein 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird, beste-
hen hiergegen keine Bedenken, wenn der 
zweite Bebauungsplan (hier der AP23) im 
klassischen Normalverfahren – also mit 
Umweltprüfung und Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung – aufgestellt wird. So heißt es bei 
Krautzberger in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, 
Kommentar zum BauGB, § 13a Rn. 44, dass 
ein solcher (räumlich, funktionaler, zeitlicher) 
Zusammenhang nur zwischen einem oder 
mehreren Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung in Betracht kommt (weiterer Ver-
weis auf Birk, Bauplanungsrecht in der Pra-
xis, 5. Aufl. Rn. 708). Eine Kumulation ist 
demgegenüber nicht anzunehmen bei der 
Kombination eines Bebauungsplans nach 
§ 13a BauGB mit einem Bebauungsplan im 
Normalverfahren, also mit Umweltprüfung. 
 
Das Regenrückhaltebecken nördlich des 
Grabens gehört zur brachgefallenen, ehema-
ligen Sportanlage und ist damit im Rahmen 
der „Wiedernutzbarmachung“ im Sinne des § 
13 a BauGB zulässig. Im Übrigen war die 



- 27 - 
 

Fläche auch schon im Aufstellungsbeschluss 
2008 Teil des Geltungsbereiches und in dem 
Sinne nicht hinzugekommen. 
 

11.3 Der unbestimmte Rechtsbegriff "In-
nenentwicklung" ist mit Rücksicht auf 
die Motive des Gesetzgebers bei der 
Inanspruchnahme seiner Kompetenz 
nach Art. 3 Abs. 5 RL 2001/42/EG, die 
Ziele dieser Richtlinie und den Aus-
nahmecharakter des § 13 a BauGB 
eng auszulegen. Er knüpft an die Bo-
denschutzklausel in § 1 a Abs. 2 S. 1 
BauGB und erfasst damit Planungen, 
die i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB zur 
Erhaltung, Erneuerung, Fortentwick-
lung, Anpassung und dem Umbau 
vorhandener Ortsteile dienen, nicht 
aber die Überplanung von Flächen 
ohne bauliche Vorprägung außerhalb 
der Ortslage. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Nach herrschender Meinung ist der Begriff 
der Innenentwicklung nicht gleichzusetzen 
mit der Bestimmung des Innenbereichs im 
Sinne von § 34 BauGB. Eine Anwendung 
des Verfahrens nach § 13a BauGB kommt 
danach auch in Betracht, wenn eine Arron-
dierung besiedelter Bereiche stattfindet, 
auch wenn einzelne Flächen bisher keine 
bauliche Prägung besitzen. 

11.4 In Betracht kommen Gebiete, die im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 
34 Abs. 1 BauGB) darstellen sowie 
brachgefallene Flächen (vgl. BT-Drs. 
16/2496 S. 12). Das mag noch größe-
re Freiflächen innerhalb der besiedel-
ten Ortslage, die allseits von baulicher 
Nutzung umgeben sind (vgl. Bay. Ver-
fGH NVwZ-RR 2009, 825) ebenso 
einschließen wie Hinterlandbebauung 
an der Grenze zum Außenbereich 
(vgl. Krautzberger in Ernst-Zinkahn-
Bielenberg, BauGB Kommentar, §13 a 
Rdn. 31 f.) oder unbebaute Flächen 
am Ortsrand, die durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Bereichs 
entsprechend geprägt sind (vgl. § 34 
Abs. 4 S. 1 BauGB). 
Das alles aber trifft für die für das Re-
genwasserrückhaltebecken in An-
spruch genommene und erst seit kurz 
vor Abschluss der Planungen zum 
Plangebiet gehörende Fläche für das 
Regenwasserrückhaltebecken nicht 
zu. Die Fläche liegt außerhalb des 
Siedlungsbereichs und ist als Rand-
zone des auf der "Kälberwiese" be-
findlichen -wenn auch zwischenzeit-
lich aufgegebenen- Sportplatzes zu 
sehen.  
 

Auf das Vorgenannte wird verwiesen. 
Grundsätzlich gilt für die Flächen des Gel-
tungsbereiches und damit auch für das fest-
gesetzte Regenrückhaltebecken, dass die 
Durchführung eines Bebauungsplanverfah-
rens der Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB möglich ist, da sich diese Flächen in 
einem Siedlungszusammenhang befinden. 
Die Fläche, einschließlich des hinzugekom-
menen Regenrückhaltebeckens befindet sich 
im Siedlungszusammenhang zwischen Käl-
berwiese, Wiedebeinstraße, Kreuzstraße 
und A391. Die ehemalige Sportanlage kann 
als Teil dieses siedlungsstrukturellen Zu-
sammenhangs gesehen werden, genauso 
wie etwa Kleingärten oder sogar größere 
Grünflächen (vgl. Krautzberger in Ernst-
Zinkahn-Bielenberg aaO, §13a, RN27). Im 
Übrigen ist die Fläche des Regenrückhalte-
beckens auch als eine Wiedernutzbarma-
chung einer brachgefallenen Fläche anzuse-
hen. 

11.5 Ein Sportplatz stellt beispielsweise 
keinen Bebauungszusammenhang 
i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB dar, auch 
wenn auf ihm einzelne untergeordnete 

Auf die Stellungnahme zu Nr. 11.3 wird ver-
wiesen. 
Grundsätzlich gilt für die Flächen des Gel-
tungsbereiches, dass die Durchführung ei-
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bauliche Nebenanlagen wie Kassen-
haus, Umzugsräume oder Flutlicht-
masten vorhanden sind (Brenner, öf-
fentliches Baurecht, 3. Aufl., Rdn. 
535). Die für das Regenwasserrück-
haltebecken vorgesehene Fläche ist 
von typischer Außenbereichsnutzung 
umgeben, durch die auch ihre eigene 
Nutzung als mit Buschwerk und Räu-
men bewachsene Randzone des -
zwischenzeitlich aufgegebenen- 
Sportplatzes bestimmt wird, wie eine 
jederzeit mögliche Inaugenschein-
nahme verdeutlichen wird. 
Die Tatsache, dass dort auch einmal 
gebaut werden soll, hat bei der Beur-
teilung selbstverständlich außer Be-
tracht zu bleiben. Die für das Regen-
wasserrückhaltebecken vorgesehene 
Fläche nimmt nicht mehr am Bebau-
ungszusammenhang teil (§ 34 
BauGB), sondern liegt im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) und ist auch nicht 
durch die bauliche Nutzung der im 
angrenzenden Bereich befindlichen 
Grundstücke entsprechend geprägt. 
Bei der für das gesamte Plangebiet, 
aber auch speziell für das Regenwas-
serrückhaltebecken in Anspruch ge-
nommenen Fläche handelt es sich 
auch nicht um eine sog. "Außenbe-
reichsinsel im lnnenbereich".  

nes Bebauungsplanverfahrens der Innen-
entwicklung gemäß § 13a BauGB möglich 
ist, da sich diese Flächen in einem Sied-
lungszusammenhang befinden. Die Bewer-
tung, was ein Siedlungszusammenhang im 
Sinne des 13a  ist, muss nicht deckungs-
gleich mit der planerischen Einordnung in 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
gem. § 34 oder den Außenbereich gem. § 35 
BauGB sein. „Die konkrete Bestimmung der 
baulichen und sonstigen Nutzung erfolgt 
aber gerade nicht  - und das ist der grund-
sätzliche Unterschied zum Innenbereich 
nach § 34 BauGB – kraft Gesetzes, sondern 
durch den Bebauungsplan nach § 13 a. In-
nenbereich i.S.d. § 34 und Innenentwicklung 
i.S.d. §13 a sind daher in der rechtlichen 
Anforderung klar voneinander zu entschei-
den…“ (vgl. Krautzberger in Ernst-Zinkahn-
Bielenberg aaO, §13 a, RN 24) „Der Begriff 
der Innenentwicklung i.S.d. § 13 a Abs. 1 S.1 
bezieht sich aber auch auf die sog. „Außen-
bereiche im Innenbereich“, also Flächen, die 
entfallen“.(§ 13 a, RN 27f) 
Die Fläche, einschließlich des Regenrück-
haltebeckens befindet sich im Siedlungszu-
sammenhang zwischen Kälberwiese, Wie-
debeinstraße, Kreuzstraße und A391. Die 
ehemalige Sportanlage kann als Teil dieses 
siedlungsstrukturellen Zusammenhangs ge-
sehen werden, genauso wie etwa Kleingär-
ten oder sogar größere Grünflächen (vgl. 
Krautzberger in Ernst-Zinkahn-Bielenberg 
aaO, §13a, RN27). Im Übrigen ist die Fläche 
des Regenrückhaltebeckens auch als eine 
Wiedernutzbarmachung einer brachgefalle-
nen Fläche anzusehen. 
 

11.6 Zwar mag der für das Regenwasser-
rückhaltebecken vorgesehene Bereich 
im Außenbereich liegen und liegt auch 
im Außenbereich. Die Planbehörde 
selbst führt in der Beschlussvorlage 
für die Aufstellung des B-Plan "An der 
Schölke H041" aus dem Jahr 2008 
aus: 
"Es gibt schon seit längerem Bestre-
bungen der Grundstückseigentümer, 
die zur Schölke gelegenen hinteren 
Grundstücksflächen einer Wohnungs-
bebauung zuzuführen. Dies war bis-
her aufgrund der komplizierten 
Grundstücksverhältnisse und des be-
stehenden Planungsrechtes (Außen-
bereichsflächen gemäß § 35 BauGB) 
bislang nicht möglich“. Jedoch ist nicht 
jede im Außenbereich liegende Fläche 
auch eine „Außenbereichsinsel im 

s. Stellungnahme zu Nr. 11.4 und Nr. 11.5 
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lnnenbereich“. Von einer solchen Au-
ßenbereichsinsel im lnnenbereich 
spricht man dann (vgl. BVerwG 
75,34,36; vgl. auch BverwG, BRS 52 
Nr. 146), wenn eine zwar auch von 
Bebauung umgebene lnnenstadtflä-
che deshalb nicht innerhalb des für 
die Bejahung des „lnnenbereichs“ 
erforderlichen Bebauungszusammen-
hangs liegt, weil sie so groß ist, dass 
sich ihre Bebauung nicht als zwanglo-
se Fortsetzung der vorhandenen Be-
bauung aufdrängt. 
Bei der Beantwortung der vorliegend 
anstehenden Frage, ob sich die bauli-
che Inanspruchnahme der für das 
Regenwasserrückhaltebecken vorge-
sehenen Fläche nicht als zwanglose 
Fortsetzung der vorhandenen Bebau-
ung aufdrängt, geht es aber gar nicht 
darum, ob die besagte Fläche für eine 
solche Einordnung eigentlich zu groß 
wäre. Mithin kann es bei der rechtli-
chen Einordnung der besagten Fläche 
auch nicht um die Thematik der „Au-
ßenbereichsinsel im lnnenbereich“ 
gehen. Obwohl also in jedem Fall die 
für das Regenwasserrückhaltebecken 
vorgesehene Fläche nicht mehr am 
Bebauungszusammenhang teilnimmt 
(§ 34 BauGB), sondern im Außenbe-
reich liegt (§ 35 BauGB) und auch 
nicht durch die bauliche Nutzung des 
angrenzenden Bereichs entsprechend 
geprägt ist -wobei die Fläche zum 
lnnenbereich gehören muss, wenn 
man sich den Bebauungsplan weg-
denkt-, nimmt die Planbehörde die 
Fläche gleichwohl im Wege einer Flä-
chenerweiterung zur Anlage eines der 
Bebaubarkeit des eigentlichen Plan-
gebiet dienenden Regenwasserrück-
haltebeckens in Anspruch.  
 

11.7 Das überschreitet den Anwendungs-
bereich des § 13a Abs. 1 S. 1 BauGB 
und stellt zugleich einen Bewertungs-
fehler i.S.d. § 214 Abs.1 S. 1 Nr. 
1BauBG dar. 
Die daraus resultierende Verletzung 
des § 2 Abs. 3 BauGB ist vorliegend 
entgegen § 214 Abs. 2 a Nr. 1 BauGB 
auch nicht unbeachtlich. 
Die Verletzung des § 2 Abs. 3 BauGB 
infolge Durchführung des Planverfah-
rens nach § 13 a BauGB trotz Nicht-
vorliegens von dessen Voraussetzung 
ist nur dann unbeachtlich, wenn die 

S. Stellungnahme zu Nr. 11. 2 bis 11. 5. Die 
Durchführung eines Verfahrens im Sinne des 
§ 13 a auch für das RRB ist zulässig und 
daher kein Bewertungsfehler.  
Die Fläche einschließlich des hinzugekom-
menen Regenrückhaltebeckens befindet sich 
im Siedlungszusammenhang zwischen Käl-
berwiese, Wiedebeinstraße, Kreuzstraße 
und A391. Die ehemalige Sportanlage kann 
als Teil dieses siedlungsstrukturellen Zu-
sammenhangs gesehen werden, genauso 
wie etwa Kleingärten oder sogar größere 
Grünflächen (vgl. Krautzberger in Ernst-
Zinkahn-Bielenberg aaO, §13a, RN27). Im 
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Planbehörde die Voraussetzungen 
nach § 13 Abs. 1 S. 1 BauGB unzu-
treffend beurteilt hat. Diese Planerhal-
tungsvorschrift stellt auf die konkrete 
Prüfung und Bewertung des Sachver-
halts durch die Planbehörde ab. Die 
Planerhaltungsvorschrift des § 214 
Abs. 2 a Nr. 1 BauGB ist demzufolge 
dann nicht und eben auch hier nicht 
anwendbar, wenn die Planbehörde 
den Sachverhalt tatsächlich gar nicht 
prüft und bewertet, sondern im Sinne 
eines bewussten Verstoßes gegen § 
13a Abs. 1 S. 1 BauGB ohne Prüfung 
und Bewertung der Kriterien des § 13 
a BauGB "gezielt" eine Fläche außer-
halb der Ortslage in Anspruch nimmt 
(vgl. BT-Drs. 16/2496, S. 17 und BT-
Drs. 16/2932 S. 5). 
Eine solche Prüfung und Bewertung 
hat die Planbehörde hinsichtlich der 
für das Regenwasserrückhaltebecken 
in Anspruch genommenen, erst zu 
guter Letzt in die Planungen über-
haupt noch mit aufgenommenen Flä-
che, nicht vorgenommen. 
Das Gelände ist sozusagen "im Hand-
streich" für den Bau eines Regenwas-
serrückhaltebeckens in die Planung 
noch mit einbezogen worden, ohne 
dass die Planbehörde sich darüber 
ausgelassen hätte, dass diese Inan-
spruchnahme überhaupt noch eine 
sogenannte lnnenbereichsfläche be-
trifft. 
 

Übrigen kann man die Fläche des Regen-
rückhaltebeckens auch als eine Wiedernutz-
barmachung einer brachgefallenen Fläche 
ansehen. 
 

11.8 Es fehlt jegliche Abwägung der Plan-
behörde zu diesem Punkt. Es gibt 
keine inhaltlichen Unterschiede zwi-
schen dem Planentwurf mit Stand 
vom 23.09.2011 und dem mit Stand 
vom 21.03.2016 in den Feststellungen 
zur Frage des Vorhandenseins einer 
Maßnahme der lnnenentwicklung, 
obwohl im gegenständlich zu beurtei-
lenden Plan eine bereits auf dem Ge-
biet "Kälberwiese" liegende Fläche 
von 2350 m² für den Bau des Rück-
haltebeckens unmittelbar vor Ab-
schluss des Planaufstellungsverfah-
rens dazu gekommen ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Abwägung über das gewählte Planver-
fahren im Sinne des § 1 (7) BauGB muss in 
der Begründung nicht erfolgen. Die Begrün-
dung stellt in Punkt 4 kurz auf Annahmen 
zum § 13 a BauGB-Verfahren hin. 
 
Die Hinzunahme des Rückhaltebeckens in 
den ursprünglichen Umfang des Geltungsbe-
reichs wie im Aufstellungsbeschluss ändert 
daran nichts. 
 

11.9 Der Planentwurf mit Stand vom 
21.09.2011 befasst sich mit der von 
der Planung in Anspruch genomme-
nen Fläche für das Plangebiet "An der 
Schölke" wie folgt: 
In der Beschlussvorlage vom 
04.01.2008 heißt es, wie oben bereits 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei der genannten Vorlage handelt es sich 
um den Aufstellungsbeschluss zum B-Plan 
HO 41. Es ist städtebaulichen Planungen 
immanent, dass sie sich während des Pla-
nungsverfahrens ändern. Aus den gemach-
ten Hinweisen lässt sich nicht ableiten, dass 
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in anderem Zusammenhang zitiert: 
"Es gibt schon seit längerem Bestre-
bungen der Grundstückseigentümer, 
die zur Schölke gelegenen hinteren 
Grundstücksflächen einer Bebauung 
zuzuführen. Dies war bisher aufgrund 
der komplizierten Grundstücksverhält-
nisse und des bestehenden Planungs-
rechtes (Außenbereichsflächen ge-
mäß § 35 BauGB) bislang nicht mög-
lich.“ „Seite 4 vorletzter Absatz und 
letzter Absatz der Begründung zum 
Planentwurf mit Stand vom 
11.08.2011: "Da das Plangebiet eine 
Fläche von ca. 18800 m² umfasst und 
die gewählte Baustruktur mit ihren 
Reihen– und Einzelhäusern sich der 
Baustruktur des Umfeldes städtebau-
lich anpasst, stellt der zugrunde ge-
legte städtebauliche Entwurf trotz der 
Außenbereichsfläche eine Abrundung 
des Siedlungskörpers dar...... Es 
kommt beim § 13 a BauGB vielmehr 
auf die Zugehörigkeit zum Siedungs-
körper an. Man wird alle Entwicklun-
gen innerhalb des bebauten Sied-
lungskörpers als im Rahmen des be-
schleunigten Verfahrens durchführbar 
ansehen können, vorausge-
setzt.....".Seite 5 letzter Absatz: "Das 
südliche Umfeld ist mit der Vielzahl an 
gründerzeitlichen Wohnhäusern 
überwiegend städtisch geprägt. Im 
östlichen und nördlichen Umfeld (An-
merkung von mir: richtigerweise muss 
es heißen: "östlichen und westlichen 
Umfeld", Beweis: Augenscheinein-
nahme) definieren Familienwohnhäu-
ser aus den 30er Jahren bis 80er Jah-
ren einen klassischen Siedlungscha-
rakter am Rande der Innenstadt. Im 
Norden grenzt die Bezirkssportanlage 
"Kälberwiese" an". Seite 6 zweiter 
Absatz: ".......Es ist ein eigenständige, 
in sich geschlossenes Wohnquartier." 
Seite 6 dritter Absatz: "........Es wer-
den Strukturen geschaffen, die sich in 
die umgebende Bebauung integrie-
ren". Seite 6 vorletzter Absatz: "In den 
Randzonen sind Einfamilienhäuser 
geplant, die sich in die bestehende 
Einfamilienhausbebauung im rückwär-
tigen Bereich der Kreuzstraße bzw. 
Wiedebeinstraße einordnen und grö-
ßere individuelle Gestaltungsfreiheiten 
gegenüber der o.g. Zeilenbebauung 
zulassen". Seite 14 zweiter Absatz: 
"Der Geltungsbereich des vorliegen-

das Verfahren nach § 13a BauGB unzuläs-
sigerweise angewandt worden wäre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Begründung zum Bebauungsplan, 
Stand 11.03.2011 handelt es sich um einen 
alten Planungsstand, der im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) BauGB veröffentlicht und mitt-
lerweile mehrfach den geänderten Pla-
nungsständen angepasst wurde.  
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den Bebauungsplanes umfasst ein 
Baugebiet, das in sich abgeschlossen 
ist und einen eigenen städtebaulichen 
Charakter aufweisen soll". Seite 15 
Mitte: „Das städtebauliche Ziel ist die 
Schließung der Baulücke an der 
Kreuzstraße mit einer eingeschossi-
gen und traufständigen Bebauung". 
Der Planentwurf mit Stand vom 
21.03.2016 befasst sich mit den von 
der Planung in Anspruch genomme-
nen Flächen hinsichtlich der Bewer-
tung einer Innenbereichsfläche wie 
folgt. 
Auf Seite 5 erster Abs. S. 1: "Der 
überwiegende Teil des Plangebietes 
ist als Fläche des unbeplanten Au-
ßenbereichs gemäß § 35 BauGB ein-
zustufen, die einer erstmaligen Be-
bauung 
zugeführt werden soll." Auf Seite 5 
dritter Abs. "Der Bebauungsplan wird 
als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im Sinne von § 13 a BauGB auf-
gestellt. Die Planung sieht eine Ge-
schoss-, Reihen- und Einzelhausbe-
bauung vor, die sich der Baustruktur 
des Umfeldes anpasst. Es handelt 
sich somit um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung, die die Bebauung 
Kreuzstraße und Wiedebeinstraße 
umfasst. Diese Flächen gehören alle 
zum bebauten Siedlungskörper der 
Stadt Braunschweig, auch wenn Teile 
derzeit planungsrechtlich als Außen-
bereich gemäß § 35 BauGB zu be-
trachten sind". Seite 5 Abs.: Der Gel-
tungsbereich A hat eine Grundfläche 
von ca. 21100 m²......". Seite 6 zweiter 
Abs.: "Das südliche Umfeld ist mit der 
Vielzahl an gründerzeitlichen Wohn-
häusern überwiegend städtisch ge-
prägt. lm östlichen und nördlichen 
Umfeld definieren Familienwohnhäu-
ser aus den 1930er bis 1980er Jahren 
einen klassischen Siedlungscharakter 
am Rande der Innenstadt". Seite 30 
des B-Planentwurfs vom 21.03.2016: 
Dort ist von einer Gesamtfläche des 
Geltungsbereiches A von ca. 21100 
m² die Rede, davon ca. 2200 m² auf 
das RRB entfallend. 
 

11.10 Das für das Regenwasserrückhalte-
becken vorgesehene Gelände ist 
sozusagen "im Handstreich" für den 
Bau dieses Beckens in die Planung 
mit einbezogen worden, ohne dass 

Auf das Vorgenannte wird verwiesen. Die in 
der Begründung des Vorentwurfes von 2011 
stehenden Einschränkungen zum § 13 a 
BauGB treffen genauso und unverändert auf 
das um das RRB erweiterte Plangebiet zu. 
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sich die Planbehörde darüber aus-
lässt, ob diese Inanspruchnahme 
überhaupt noch eine sog. Innenbe-
reichfläche betrifft. Es fehlt jegliche 
Abwägung der Planbehörde zu die-
sem Punkt. Die Bewertungen der 
Planbehörde in den Planentwürfen 
vom 23.09.2011 und 21.03.2016 hin-
sichtlich der Frage der Innenentwick-
lung unterscheiden sich nicht. Es gibt 
keine inhaltlichen Unterschiede in den 
Bewertungen der Flächen, obwohl 
eine bereits auf dem Gebiet der "Käl-
berwiese" liegende Fläche von insge-
samt immerhin 2350 m²" für den Bau 
des Rückhaltebeckens unmittelbar vor 
Abschluss des gegenständlichen 
Planverfahrens dazugekommen ist. 
Der B-Plan mit Stand 21.03.2016 be-
ruht daher nicht auf einer fehlerhaften 
Bewertung des Sachverhalts und ei-
ner rechtsirrtümlich zu weiten Ausle-
gung und Anwendung des Begriffs der 
Innenentwicklung im Sinne einer Be-
griffsverkennung, sondern auf einer 
bewussten Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen ohne Reflekti-
on darüber, ob diese Fläche über-
haupt zum Innenbereich gehört.  
 

Das Areal des RRB war bereits im Aufstel-
lungsbeschluss vom 30. Juli 2008 im Gel-
tungsbereich enthalten. Die Ausweisung des 
RRB hat zu keiner geänderten planungs-
rechtlichen Einschätzung geführt, daher ist 
eine diesbezügliche Änderung der Begrün-
dung nicht notwendig. 
 

11.11 Dass die Planbehörde die für das Re-
genwasserrückhaltebecken in An-
spruch genommene Fläche in die Be-
urteilung betreffend die Frage der 
"lnnenentwicklung" überhaupt nicht 
mit einbezogen hat, ergibt sich bei-
spielsweise auch aus der Begründung 
zum Planentwurf vom 21.03.2016 auf 
Seite 13 viertletzter Abs.: "Das Gebiet 
umfasst die Gartenareale hinter der 
Wohnbebauung an der Kreuzstraße 
75-79 und wird durch ein lockeres 
Mosaik aus älteren Einzelbäumen, 
Hecken sowie genutzten und unge-
nutzten Gartenparzellen bestimmt". 
Die in die "Kälberwiese" hinreichende, 
für das Rückhaltebecken bestimmte 
Fläche hat mit dieser Beschreibung 
überhaupt nichts zu tun, ist auch nicht 
Gegenstand der Beschreibung. 
 

Der Hinweis wird dahingehend berücksich-
tigt, dass in der Begründung die Flächenbe-
schreibung ergänzt wird. Das Erfordernis 
einer Änderung des Planverfahrens ist dar-
aus nicht ersichtlich.  
 

11.12 Diese Feststellung gilt umso mehr, als 
die Planbehörde im Hinblick auf die im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
die Planauslegung bereits veröffent-
lichte Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts vom 04.11.2015 
längst Veranlassung gehabt hätte, 

Der Aufstellungsbeschluss ist bereits am 30. 
Juli 2008 gefasst worden. 
(Siehe dazu auch Stellungnahmen Nr. 11.2 
bis Nr. 11.5) 
Das Erfordernis einer Änderung des Planver-
fahrens ist daraus nicht ersichtlich. 
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über die Frage zu reflektieren, ob bei 
einem Bebauungsplan der lnnenent-
wicklung (§ 13 a BauGB) überhaupt, 
wie hier, Außenbereichsflächen ein-
bezogen werden dürfen, die jenseits 
der äußeren Grenzen eines Sied-
lungsbereichs liegen (BVerwG, 
ZfBR2016, 260). Selbst diese Ent-
scheidung hat die Planbehörde nicht 
veranlasst, überhaupt einmal zu er-
wägen und zu erörtern, ob der für den 
Bau des Regenwasserrückhaltebe-
ckens planerisch in Anspruch ge-
nommene Bereich eine zur Innenent-
wicklung gehörende Fläche betrifft. 
Hätte die Planbehörde dies getan, 
hätte sie erkennen können und müs-
sen, dass eine zur lnnenentwicklung 
beplante Fläche nach Wortlaut, Ge-
setzessystematik sowie Sinn und 
Zweck des § 13 a BauGB nicht -wie 
hier- im Außenbereich liegen darf, 
ohne dass ein städtebaulicher Zu-
sammenhang mit der Bebauung auf 
umliegenden Flächen oder eine Prä-
gung durch diese Bebauung besteht. 
Ein solcher Zusammenhang oder eine 
solche Prägung fehlt hier. Der durch 
die Nichtberichtigung dieser Tatsache 
entstehende Verfahrensfehler ist, wie 
oben bereits ausgeführt, beachtlich, 
weil die Planbehörde die Vorausset-
zung nach § 13 Abs. 1 S. 1 BauGB 
bezüglich der Inanspruchnahme des 
für das Regenwasserrückhaltebecken 
vorgesehenen Bereichs nicht unzu-
treffend beurteilt, sondern gar nicht 
beurteilt hat. 
 

11.13 Weil der Verfahrensfehler beachtlich 
ist, sind die planerischen Festsetzun-
gen unwirksam, und der ganze Plan 
ist damit ungültig. 
Selbst wenn der Plan -einmal hypo-
thetisch unterstellt trotz der unterblie-
benen Bewertung nicht unwirksam 
sein würde -wie gesagt, einmal nur 
rein hypothetisch unterstellt-, könnte 
die Planbehörde nicht die "Vorteile" in 
Anspruch nehmen, die im Falle des 
tatsächlichen Vorliegens der Voraus-
setzungen des beschleunigten Verfah-
rens nach § 13 a BauGB oder eines 
anlässlich einer Bewertung verkann-
ten Nichtvorliegens der Vorausset-
zungen nach § 13 a BauGB bestehen. 
 

Die Anregung ist nicht nachvollziehbar. Be-
denken hinsichtlich der gewählten Verfah-
rensarten bestehen nicht. Zur Zulässigkeit 
nach § 13 a BauGB s. Stellungnahmen zu 
Nr. 11. 2 bis Nr. 11.5. 
 
 
 

11.14 Die Baubehörde kann sich daher Zur Zulässigkeit nach § 13 a BauGB s. Stel-
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nicht, wie sie es tut, darauf berufen, 
der Flächennutzungsplan der Stadt 
Braunschweig werde mit Rechtskraft 
des gegenständlichen Bebauungs-
plans i.S.v. § 13 a Abs.2 BauGB be-
richtigt, indem es auf Seite 3/4 zu Zif-
fer 2.2. des Planentwurfes vom 
21.03.2016 heißt: 
"Es gelten die Darstellungen des wirk-
samen Flächennutzungsplanes der 
Stadt Braunschweig in der Neufas-
sung vom 06.10.2005 in seiner derzeit 
aktuellen Fassung. 
Im Flächennutzungsplan ist der Gel-
tungsbereich A des Bebauungsplanes 
"HO 41" als „gewerbliche Baufläche" 
dargestellt. Der Flächennutzungsplan 
stellt weiterhin für den Geltungsbe-
reich B Flächen für Landwirtschaft und 
Wald sowie überlagernd das Natur-
schutzgebiet im Bereich der Okernie-
derung dar. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt 
Braunschweig wird mit Rechtskraft 
des Bebauungsplans im Sinne von 
§ 13a Absatz 2 BauGB berichtigt. Die 
geordnete städtebauliche Entwicklung 
wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die 
bisherige Darstellung "gewerbliche 
Baufläche" wird durch die Darstellung 
als "Wohnbaufläche" ersetzt, die Dar-
stellung im Geltungsbereich B bleibt 
unverändert." 
Eine solche "automatische" Berichti-
gung, wie sie die Planbehörde ver-
nimmt, findet hier tatsächlich nicht 
statt. Vielmehr müsste der Flächen-
nutzungsplan, der die hier in Anspruch 
genommene Fläche noch als "gewerb-
liche Baufläche" ausweist, geändert 
werden, bevor ein Bebauungsplan mit 
anderem Planinhalt wirksam in Kraft 
treten könnte, wobei darauf hinzuwei-
sen ist, dass besagter Flächennut-
zungsplan mit den "gewerblichen Bau-
flächen" sowieso nur die hinterwärti-
gen Flächen der Kreuzstraßengrund-
stücke betrifft, nicht hingegen die für 
das Regenwasserrückhaltebecken in 
Anspruch genommene Fläche auf der 
"Kälberwiese". 
Da der Bebauungsplan "An der Schöl-
ke" nicht im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden dürfte, müsste, 
damit ein im Normalverfahren ge-
schlossener B-Plan nicht gegen den 
Flächennutzungsplan, welcher jeden-
falls für den größten Teil des gegen-

lungnahmen zu Nr. 11. 2 bis Nr. 11.5. 
Der Flächennutzungsplan stellt für das Areal 
des RRB eine Grünfläche dar. Das geplante 
RRB ist zwar für sich ein technisches Bau-
werk, auf Grund der naturnahen Gestaltung 
und grünordnerische Einbindung ist es mit 
den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans vereinbar und braucht auch nicht als 
Wohnbaufläche berichtigt werden. 
Es ist unverändert davon auszugehen, dass 
die Voraussetzungen zur Durchführung ei-
nes Bebauungsplanverfahrens gem. § 13 a 
BauGB vorliegen und damit der Flächennut-
zungsplan mit Rechtskraft des Bebauungs-
planes berichtigt wird. Eine solche Berichti-
gung des Flächennutzungsplans ohne ei-
genständiges Änderungsverfahren ist in 
§ 13a BauGB ausdrücklich vorgesehen. 
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ständlichen Plangebietseine "gewerb-
liche Baufläche" ausweist, vor B-
Planbeschließung "Schölke" geändert 
sein, um einen Verstoß des B-Plans 
gegen den Flächennutzungsplan aus-
zuschließen. 
 

11.15 Der B-Plan "An der Schölke" darf aber 
nicht nur deswegen nicht im be-
schleunigten Verfahren nach  
§ 13 a BauGB durchgeführt werden, 
weil in dem Plan eine für das vorge-
sehene Regenrückhaltebecken vorge-
sehene Außenbereichsfläche mit ein-
bezogen wird, ohne dass die Planbe-
hörde nur andeutungsweise erwogen 
hätte, ob es sich bei dieser in An-
spruch genommenen Fläche über-
haupt noch um eine lnnenbereichsflä-
che handelt; vielmehr darf der B-Plan 
"An der Schölke" auch wegen des 
zeitlichen, örtlichen und sachlichen 
Zusammenhangs i.S.d. § 13 a BauGB 
nur zusammen mit dem B-Plan "Käl-
berwiese/Feldstraße' bzw. in diesem 
Verfahren 
aufgestellt werden. 
 

S. dazu Stellungnahmen zu Nr. 11.2 bis Nr. 
11.5. 
 

11.16 Beide zeitgleich, wenn auch in unter-
schiedlichen Phasen bzw. Verfah-
rensständen in der Aufstellung befind-
lichen Plangebiete grenzen unmittel-
bar aneinander. Das Plangebiet "An 
der Schölke" "ragt" mit dem Flächen-
teil, auf dem das Regenwasserrück-
haltebecken gebaut werden soll, nicht 
nur in das Gebiet der "Kälberwiese" 
hinein, sondern die Plangebiete 
"Schölke" und "Kälberwiese" überlap-
pen sich sogar in einem -wenn auch 
nur in einem kleinen- Teilbereich, 
nämlich eben dort, wo das für die 
"Schölke" vorgesehene Regenwasser-
rückhaltebecken in die "Kälberwiese 
„hineinragt" (Beweis im Bestreitensfal-
le einzuholendes Sachverständigen-
gutachten). 
 

Eine Überlappung von unterschiedlichen in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplänen 
ist kein verfahrensrechtlicher Fehler. Der 
zeitlich nachfolgende Plan überdeckt mit 
seinen Festsetzungen in diesem Falle die 
früheren Festsetzungen. Im Übrigen sind 
zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem das Plange-
biet Feldstraße weiter ausgeplant wird, keine 
inhaltlichen Widersprüche erkennbar.   

11.17 Aber auch das Plangebiet "Kälberwie-
se/Feldstraße" "ragt" zumindest im 
übertragenen Sinne in das Plangebiet 
"Schölke" hinein, indem, wenn nicht 
gar die gesamte, so doch zumindest 
ein erheblicher Teil der straßenmäßi-
gen Erschließung der "Kälberwie-
se/Feldstraße" über die "Schölke" 
erfolgt, so dass sich auch insoweit die 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Aus den aufgeführten Erläuterungen 
ergibt sich kein Hinweis auf einen Verfah-
rensfehler. Es wird nicht bestritten, dass das 
Plangebiet Feldstraße in Teilen über das 
Plangebiet Schölke verkehrlich angeschlos-
sen werden soll. Entsprechende verkehrs-
gutachterliche Untersuchungen werden im 
Rahmen des Bebauungsplans AP 23 vorge-
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beiden Plangebiete einander bedin-
gen i.S. eines sachlichen Zusammen-
hangs, worauf im gegenständlichen 
Verfahren mehrfach hingewiesen wird. 
So heißt es in dem Planentwurf mit 
Stand vom 21.03.2016 wie folgt: (S. 4 
vorletzter Abs.: "So ist z.B. für das 
geplante Bauland "Kälberwie-
se/Feldstraße" eine Anbindung von 
der Kreuzstraße nach Norden vorzu-
halten. Diese Verbindungsstraße führt 
durch das Plangebiet "An der Schöl-
ke".  
Seite 6 vierter Abs.: "Die Haupter-
schließung (Quartierstraße 4) des 
Plangebietes erfolgt von der Kreuz-
straße im Süden und bildet eine An-
bindung des zukünftigen Wohngebie-
tes „Kälberwiese/Feldstraße im Nor-
den". Seite 6 fünfter Abs.: "Im nordöst-
lichen Plangebiet stellt eine Fuß- und 
Radwegeverbindung, die Bestandteil 
einer öffentlichen Grünfläche ist, die 
Verbindung zu einem geplanten Weg 
zum nördlich angrenzenden, naturnah 
angelegten Retentionsbecken her 
sowie im weiteren Verlauf zum zu-
künftig angrenzenden Wohngebiet im 
Norden".  
Seite 6 sechster Abs.: "Darüber hin-
aus werden mit der im Plangebiet vor-
gesehenen Bebauung Strukturen ge-
schaffen, die sich sowohl in die um-
gebende Bebauung integrieren als 
auch städtische Strukturen aufneh-
men, die das zukünftige Baugebiet 
"Kälberwiese/Feldstraße" anstrebt.  
Seite 6 sechster Abs., Seite 7 erster 
Absatz: „Durch diese bauliche Lücke 
in der sonst räumlich geschlossenen 
wirkenden Straßenrandbebauung wird 
der Zufahrtsbereich zum Plangebiet 
bzw. weiter zum nördlich vorgesehe-
nen Baugebiet „Kälberwiese“ betont.“ 
Seite 7 fünfter Abs.: „Von der Quar-
tierstraße 1 verläuft ein Fuß- und 
Radweg zur öffentlichen Grünfläche 
im Norden des Baugebietes. Im weite-
ren Verlauf bindet dieses das zukünf-
tig nördlich angrenzende Wohnbau-
land "Kälberwiese/Feldstraße" und 
weitere nahe gelegene Grünanlagen 
an....." 
Seite 14 letzter Abs.: Weitere Ver-
kehrslärmbelastungen sind durch zu-
sätzlichen Erschließungsverkehr zum 
Baugebiet "An der Schölke" an der 
Bestandsbebauung zu berücksichti-

nommen. Der Bebauungsplan HO 41 ist so 
konzipiert, dass er unabhängig von den Pla-
nungen des Bereiches der ehemaligen 
Sportanlage realisierbar ist. Der Bebauungs-
plan wird im eigenständigen Verfahren 
durchgeführt.  
Der B-Plan HO 41 „An der Schölke“ hat u.a. 
die Belange des Verkehrs gutachterlich er-
mittelt, bewertet und entsprechende Festset-
zungen getroffen. 
Für die Quartierstraße 4 ist eine Fahrbahn-
breite von 5,5 bis 6,5 m geplant. Diese Fahr-
bahnbreite ist gem. RASt 06 als Erschlie-
ßungsstraße ausreichend- zumal diese als 
Tempo 30 Zone geplant ist. 
Eine Gesamtbetrachtung der verkehrstech-
nischen Beurteilung zum Erschließungsver-
kehr des Baugebietes Feldstraße erfolgt 
gesondert. Etwaige Auswirkungen auf an-
grenzende Wohngebiete sind dabei zu be-
rücksichtigen. 
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gen".  
Seite 17 letzter Abs. :"Erhöhung des 
öffentlichen Erholungswertes des 
Plangebietes durch dessen Einbin-
dung in das Freizeitwegenetz im Zu-
sammenhang mit dem neuen Bauge-
biet Kälberwiese/Feldstraße".  
Seite 20 letzter Abs. 
".....Entsprechend der o.g. städtebau-
lichen Zielsetzung wird auf die Be-
bauung im Baufeld WA2 zwingend mit 
einer Zweigeschossigkeit festgesetzt. 
Beide Festsetzungen tragen dazu bei, 
eine städtebauliche Anbindung an das 
nördlich geplante Wohnbaugebiet 
"Kälberwiese/Feldstraße" zu ermögli-
chen". 
Seite 22 vierter Abs.:".......Die Anwen-
dung des geplanten Baugebietes 
"Kälberwiese/Feldstraße" erfolgt 
ebenfalls über die Quartierstraße 4. 
Aufgrund dieser Zuordnung erhält sie 
ein konventionelles Straßenprofil mit 
einer Fahrbahn und beidseitigen 
Gehwegen...." 
 

11.18 Allein im Hinblick auf diese Überlap-
pungen ist eine einheitliche Planauf-
stellung für beide Plangebiete uner-
lässlich, und zwar -da die Kälberwie-
se/Feldstraße im Regelverfahren 
durchgeführt wird- ebenfalls die 
"Schölke" im Regelverfahren, auch 
wenn im Hinblick auf den derzeitigen 
Verfahrensstand u.U. Verfahrens-
schritte nachgeholt bzw. teilweise 
wiederholt werden müssen, sinnvoll-
erweise beide separaten Gebiete in 
einer Zusammenfassung als ein einzi-
ges Plangebiet. 
 

Eine zwangsweise Verknüpfung beider Ver-
fahren ist nicht erforderlich und notwendig, 
da der Bebauungsplan HO 41 eigenständig 
realisierbar ist. Soweit sich aus dem zeitlich 
nachfolgenden Planverfahren zur Feldstraße 
inhaltliche Verknüpfungen ergeben, werden 
deren Auswirkungen dort untersucht. 
 
 

11.19 Die beiden Plangebiete "Schölke" und 
"Kälberwiese" bedingen einander im 
Sinne eines sachlichen Zusammen-
hangs auch deshalb, weil zumindest 
ein Teil des Zu- oder/und Abgangs-
verkehrs der "Kälberwiese" über die 
"Schölke" geführt werden wird. In dem 
Planentwurf Stand 21.03.2016 heißt 
es dazu u.a. wie folgt (Seite 22 Absatz 
4): "Die Anbindung des geplanten 
Baugebietes „Kälberwiese/Feldstraße" 
erfolgt ebenfalls über die Quartier-
straße 4. Aufgrund dieser Zuordnung 
erhält sie ein konventionelles Stra-
ßenprofil mit einer Fahrbahn und 
beidseitigen Gehwegen." 
Die in verkehrsmäßiger Hinsicht erfor-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird nicht bestritten, dass Teile des Ver-
kehrs aus dem Plangebiet Feldstraße über 
das Plangebiet Schölke abgewickelt werden 
sollen. Der Bebauungsplan HO 41 ist eigen-
ständig realisierbar.  
 
Bei dem endgültigen Ausbau der Straßen 
kann ein Aufbau gewählt werden, der zwar 
die künftigen Entwicklungen berücksichtigt, 
planungsrechtlich jedoch nicht relevant ist. 
Gleichwohl berücksichtigt die Planung durch 
die Sicherung entsprechender Verkehrsflä-
chen eine Durchfahrbarkeit für das Bauge-
biet Feldstraße. Wo und wie viele KFZ für 
die bislang noch nicht feststehende Zahl der 
WE über den Planbereich „An der Schölke“ 
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derliche "gesamthänderische Betrach-
tung" beider Plangebiete wird noch 
deutlichst unterstrichen dadurch, dass 
die für die Verkehrsanbindung zur 
bzw. von der Kälberwiese vorgesehe-
ne Quartierstraße 4 im Plangebiet 
"Schölke" auch für die zusätzlichen 
Verkehre entsprechend eingerichtet 
und gebaut werden muss.  
Es heißt insoweit in dem Gutachten 
der GGU vom 30.06.2011 auf S. 10 
letzter Abs. „Für die Planung der 
Straßen gelten die Angaben der RsT 
01, die in Abhängigkeit von Bauklas-
sen und anstehenden Böden unter-
schiedliche Angaben zu Straßenauf-
bauten macht. Maßgebend für die 
Einteilung ist die durchschnittliche 
Verkehrsstärke des Schwerverkehrs 
(Unterstreichung von mir). 
 

fahren werden, wird in dem gesonderten 
Planverfahren AP 23 einschließlich aller dar-
aus entstehenden Wirkungen ermittelt, be-
wertet und entsprechend planerisch berück-
sichtigt. 
Für die Quartierstraße 4 ist eine Fahrbahn-
breite von 5,50 bis 6,50 m möglich und somit 
geeignet für eine Tempo 30 Zone. 
 
s. auch Stellungnahme zu Nr. 11. 17 
 

11.20 Allein im Hinblick auf die soeben an-
gesprochenen zeitlichen, örtlichen und 
sachlichen Zusammenhänge ist eine 
einheitliche Planaufstellung für beide 
Plangebiete unerlässlich, und zwar - 
da die "Kälberwiese/Feldstraße" im 
Regelverfahren durchgeführt wird 
ebenfalls "die Schölke" im Regelver-
fahren durchgeführt werden muss, 
auch wenn im Hinblick auf den derzei-
tigen Verfahrensstand unter Umstän-
den Verfahrensschritte nachgeholt 
bzw. teilweise wiederholt werden 
müssen, damit die Anforderungen des 
Regelverfahrens erfüllt sind. Sinnvoll-
erweise sollten beide planmäßig bis-
her separat bearbeiteten Gebiete in 
einer Zusammenfassung als ein einzi-
ges Plangebiet geführt werden. 
 
 
 

S. dazu auch Stellungnahme zu Nr. 11.2 
Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. Der Bebauungsplan wird im ei-
genständigen Verfahren durchgeführt. Daher 
sind keine Verfahrensschritte erneut durch-
zuführen. 
 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten.  
Im Sinne der Nr. 11.11 wird in der Begrün-
dung die Flächenbeschreibung erweitert.  
 

 Stellungnahme Nr. 12 
Petra Schefski 
Ralf Schwarzer 
Wiedebeinstraße 33 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 06.06.2016 

 
Die Anregungen Nr. 12.1 bis 12.20 des Ein-
wenders Nr. 12 sind bis auf einzelne Worte 
gleichlautend mit den Anregungen Nr. 11.1 
bis 11.20 des Einwenders Nr. 11.  
 

12.1 In dem Bebauungsplanverfahren "An  
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der Schölke" HO41 nehmen wir im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens 
anlässlich der Planauslegung zu dem 
ausgelegten Planentwurf Stellung wie 
folgt: 
 

12.2 Der B-Plan durfte nicht im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt werden. 
Er hätte im Regelverfahren durchge-
führt (aufgestellt) werden müssen. Die 
daraus resultierende Verletzung des § 
2 Abs. 3 BauGB ist auch nicht unbe-
achtlich i.S.d. § 214 Abs.2 a Nr. 1 
BauGB. 
Bereits die Annahme der Planbehörde 
ist unzutreffend, die qualitative Vo-
raussetzung für das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a Abs. 1 S. 1 
BauGB ("Bebauungsplan der Innen-
entwicklung") 
sei erfüllt. Die Planung erstreckt sich 
nach dem nunmehrigen Stand der 
Planung mit auf das Gebiet der "Käl-
berwiese", indem auf der dort befindli-
chen Fläche ein Regenrückhaltebe-
cken gebaut werden soll. Diese Pla-
nung ist keine "Nachverdichtung" oder 
"andere Maßnahme der Innenentwick-
lung" i.S.d. § 13 a BauGB. 
 

S. dazu Stellungnahme 11.2 

12.3 Der unbestimmte Rechtsbegriff "In-
nenentwicklung" ist mit Rücksicht auf 
die Motive des Gesetzgebers bei der 
Inanspruchnahme seiner Kompetenz 
nach Art. 3 Abs. 5 RL 2001/42/EG, die 
Ziele dieser Richtlinie und den Aus-
nahmecharakter des § 13 a BauGB 
eng auszulegen. Er knüpft an die Bo-
denschutzklausel in § 1 a Abs. 2 S. 1 
BauGB und erfasst damit Planungen, 
die i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB zur 
Erhaltung, Erneuerung, Fortentwick-
lung, Anpassung und dem Umbau 
vorhandener Ortsteile dienen, nicht 
aber die Überplanung von Flächen 
ohne bauliche Vorprägung außerhalb 
der Ortslage. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

12.4 ln Betracht kommen Gebiete, die im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 
34 Abs. 1 BauGB) darstellen sowie 
brachgefallene Flächen (vgl. BT-Drs. 
16/2496 S. 12). Das mag noch größe-
re Freiflächen innerhalb der besiedel-
ten Ortslage, die allseits von baulicher 
Nutzung umgeben sind (vgl. Bay. Ver-
fGHNVwZ-RR 2009, 825) ebenso 

S. dazu Stellungnahme 11.4 



- 41 - 
 

einschließen wie Hinterlandbebauung 
an der Grenze zum Außenbereich 
(vgl. Krautzberger in Ernst-Zinkahn-
Bielenberg, BauGB Kommentar, § 13 
a Rdn. 31 f.) oder unbebaute Flächen 
am Ortsrand, die durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Bereichs 
entsprechend geprägt sind (vgl. § 34 
Abs. 4 S. 1 BauGB). 
 
Das alles aber trifft für die für das Re-
genwasserrückhaltebecken in An-
spruch genommene und erst seit kurz 
vor Abschluss der Planungen zum 
Plangebiet gehörende Fläche für das 
Regenwasserrückhaltebecken nicht 
zu. Die Fläche liegt außerhalb des 
Siedlungsbereichs und ist als Rand-
zone des auf der "Kälberwiese" be-
findlichen -wenn auch zwischenzeit-
lich aufgegebenen- Sportplatzes zu 
sehen. 
 

12.5 Ein Sportplatz stellt beispielsweise 
keinen Bebauungszusammenhang 
i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB dar, auch 
wenn auf ihm einzelne untergeordnete 
bauliche Nebenanlagen wie Kassen-
haus, Umzugsräume oder Flutlicht-
masten vorhanden sind (Brenner, öf-
fentliches Baurecht, 3. Aufl., Rdn. 
535). Die für das Regenwasserrück-
haltebecken vorgesehene Fläche ist 
von typischer Außenbereichsnutzung 
umgeben, durch die auch ihre eigene 
Nutzung als mit Buschwerk und Räu-
men bewachsene Randzone des -
zwischenzeitlich aufgegebenen- 
Sportplatzes bestimmt wird, wie eine 
jederzeit mögliche Inaugenschein-
nahme verdeutlichen wird. 
Die Tatsache, dass dort auch einmal 
gebaut werden soll, hat bei der Beur-
teilung selbstverständlich außer Be-
tracht zu bleiben. Die für das Regen-
wasserrückhaltebecken vorgesehene 
Fläche nimmt nicht mehr am Bebau-
ungszusammenhang teil (§ 34 
BauGB), sondern liegt im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) und ist auch nicht 
durch die bauliche Nutzung der im 
angrenzenden Bereich befindlichen 
Grundstücke entsprechend geprägt. 
Bei der für das gesamte Plangebiet, 
aber auch speziell für das Regenwas-
serrückhaltebecken in Anspruch ge-
nommenen Fläche handelt es sich 
auch nicht um eine sog. "Außenbe-

S. dazu Stellungnahme 11.5 
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reichsinsel im Innenbereich". 
 

12.6 Zwar mag der für das Regenwasser-
rückhaltebecken vorgesehene Bereich 
im Außenbereich liegen und liegt auch 
im Außenbereich. Die Planbehörde 
selbst führt in der Beschlussvorlage 
für die Aufstellung des B-Plan "An der 
Schölke HO41" aus dem Jahr 2008 
aus: 
"Es gibt schon seit längerem Bestre-
bungen der Grundstückseigentümer, 
die zur Schölke gelegenen hinteren 
Grundstücksflächen einer Wohnungs-
bebauung zuzuführen. Dies war bis-
her aufgrund der komplizierten 
Grundstücksverhältnisse und des be-
stehenden Planungsrechtes (Außen-
bereichsflächen gemäß § 35 BauGB) 
bislang nicht möglich". Jedoch ist nicht 
jede im Außenbereich liegende Fläche 
auch eine "Außenbereichsinsel im 
Innenbereich". Von einer solchen Au-
ßenbereichsinsel im Innenbereich 
spricht man dann (vgl. BVerwG 75, 
34, 36; vgl. auch BVerwG, BRS 52 Nr. 
146), wenn eine zwar auch von Be-
bauung umgebene Innenstadtfläche 
deshalb nicht innerhalb des für die 
Bejahung des "Innenbereichs" erfor-
derlichen Bebauungszusammenhangs 
liegt, weil sie so groß ist, dass sich 
ihre Bebauung nicht als zwanglose 
Fortsetzung der vorhandenen Bebau-
ung aufdrängt. 
Bei der Beantwortung der vorliegend 
anstehenden Frage, ob sich die bauli-
che Inanspruchnahme der für das 
Regenwasserrückhaltebecken vorge-
sehenen Fläche nicht als zwanglose 
Fortsetzung der vorhandenen Bebau-
ung aufdrängt, geht es aber gar nicht 
darum, ob die besagte Fläche für eine 
solche Einordnung eigentlich zu groß 
wäre. Mithin kann es bei der rechtli-
chen Einordnung der besagten Fläche 
auch nicht um die Thematik der "Au-
ßenbereichsinsel im Innenbereich" 
gehen. Obwohl also in jedem Fall die 
für das Regenwasserrückhaltebecken 
vorgesehene Fläche nicht mehr am 
Bebauungszusammenhang teilnimmt 
(§ 34 BauGB), sondern im Außenbe-
reich liegt (§ 35 BauGB) und auch 
nicht durch die bauliche Nutzung des 
angrenzenden Bereichs entsprechend 
geprägt ist -wobei die Fläche zum 
Innenbereich gehören muss, wenn 

S. dazu Stellungnahmen 11.4, 11.5 und 11.6 
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man sich den Bebauungsplan weg-
denkt-, nimmt die Planbehörde die 
Fläche gleichwohl im Wege einer Flä-
chenerweiterung zur Anlage eines der 
Bebaubarkeit des eigentlichen Plan-
gebiet dienenden Regenwasserrück-
haltebeckens in Anspruch. 
 

12.7 Das überschreitet den Anwendungs-
bereich des § 13 a Abs. 1 S. 1 BauGB 
und stellt zugleich einen Bewertungs-
fehler i.S.d. § 214 Abs.1 S. 1 Nr. 1 
BauGB dar. 
Die daraus resultierende Verletzung 
des § 2 Abs. 3 BauGB ist vorliegend 
entgegen § 214 Abs. 2 a Nr. 1 BauGB 
auch nicht unbeachtlich. 
Die Verletzung des § 2 Abs. 3 BauGB 
infolge Durchführung des Planverfah-
rens nach § 13 a BauGB trotz Nicht-
vorliegens von dessen Voraussetzung 
ist nur dann unbeachtlich, wenn die 
Planbehörde die Voraussetzungen 
nach § 13 Abs. 1 S. 1 BauGB unzu-
treffend beurteilt hat. Diese Planerhal-
tungsvorschrift stellt auf die konkrete 
Prüfung und Bewertung des Sachver-
halts durch die Planbehörde ab. Die 
Planerhaltungsvorschrift des § 214 
Abs. 2 a Nr. 1 BauGB ist demzufolge 
dann nicht und eben auch hier nicht 
anwendbar, wenn die Planbehörde 
den Sachverhalt tatsächlich gar nicht 
prüft und bewertet, sondern im Sinne 
eines bewussten Verstoßes gegen § 
13 a Abs. 1 S. 1 BauGB ohne Prüfung 
und Bewertung der Kriterien des § 13 
a BauGB "gezielt" eine Fläche außer-
halb der Ortslage in Anspruch nimmt 
(vgl. BT-Drs. 16/2496, S. 17 und BT-
Drs. 16/2932 S. 5). 
Eine solche Prüfung und Bewertung 
hat die Planbehörde hinsichtlich der 
für das Regenwasserrückhaltebecken 
in Anspruch genommenen, erst zu 
guter letzt in die Planungen überhaupt 
noch mit aufgenommenen Fläche 
nicht vorgenommen. 
Das Gelände ist sozusagen "im Hand-
streich" für den Bau eines Regenwas-
serrückhaltebeckens in die Planung 
noch mit einbezogen worden, ohne 
dass die Planbehörde sich darüber 
ausgelassen hätte, dass diese Inan-
spruchnahme überhaupt noch eine 
sogenannte Innenbereichsfläche be-
trifft. 
 

S. dazu Stellungnahme 11.7 
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12.8 Es fehlt jegliche Abwägung der Plan-
behörde zu diesem Punkt.  
Es gibt keine inhaltlichen Unterschie-
de zwischen dem Planentwurf mit 
Stand vom 23.09.2011 und dem mit 
Stand vom 21.03.2016 in den Fest-
stellungen zur Frage des Vorhan-
denseins einer Maßnahme der Innen-
entwicklung, obwohl im gegenständ-
lich zu beurteilenden Plan eine bereits 
auf dem Gebiet "Kälberwiese" liegen-
de Fläche von 2350 m² für den Bau 
des Rückhaltebeckens unmittelbar vor 
Abschluss des Planaufstellungsver-
fahrens dazu gekommen ist. 
 

S. dazu Stellungnahme 11.8 

12.9 Der Planentwurf mit Stand vom 
21.09.2011 befasst sich mit der von 
der Planung in Anspruch genomme-
nen Fläche für das Plangebiet "An der 
Schölke" wie folgt: 
In der Beschlussvorlage vom 
04.01.2008 heißt es, wie oben bereits 
in anderem Zusammenhang zitiert: 
"Es gibt schon seit längerem Bestre-
bungen der Grundstückseigentümer, 
die zur Schölke gelegenen hinteren 
Grundstücksflächen einer Bebauung 
zuzuführen. Dies war bisher aufgrund 
der komplizierten Grundstücksverhält-
nisse und des bestehenden Planungs-
rechtes (Außenbereichsflächen ge-
mäß § 35 BauGB) bislang nicht mög-
lich. 
"Seite 4 vorletzter Absatz und letzter 
Absatz der Begründung zum Planent-
wurf mit Stand vom 11.08.2011: "Da 
das Plangebiet eine Fläche von ca. 
18800 m²" umfasst und die gewählte 
Baustruktur mit ihren Reihen– und 
Einzelhäusern sich der Baustruktur 
des Umfeldes städtebaulich anpasst, 
stellt der zugrunde gelegte städtebau-
liche Entwurf trotz der Außenbereichs-
fläche eine Abrundung des Siedlungs-
körpers dar...... Es kommt beim § 13 a 
BauGB vielmehr auf die Zugehörigkeit 
zum Siedungskörper an. Man wird alle 
Entwicklungen innerhalb des bebau-
ten Siedlungskörpers als im Rahmen 
des beschleunigten Verfahrens durch-
führbar ansehen können, vorausge-
setzt.....". 
Seite 5 letzter Absatz: "Das südliche 
Umfeld ist mit der Vielzahl an grün-
derzeitlichen Wohnhäusern überwie-
gend städtisch geprägt. Im östlichen 
und nördlichen Umfeld (Anmerkung 

S. dazu Stellungnahme 11.9 
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von mir: 
richtigerweise muss es heißen: "östli-
chen und westlichen Umfeld", Beweis: 
Augenscheineinnahme) definieren 
Familienwohnhäuser aus den 30er 
Jahren bis 80er Jahren einen klassi-
schen Siedlungscharakter am Rande 
der Innenstadt. Im Norden grenzt die 
Bezirkssportanlage "Kälberwiese" an". 
Seite 6 zweiter Absatz: ".......Es ist ein 
eigenständige, in sich geschlossenes 
Wohnquartier."  
Seite 6 dritter Absatz: "........Es wer-
den Strukturen geschaffen, die sich in 
die umgebende Bebauung integrie-
ren". 
Seite 6 vorletzter Absatz: "In den 
Randzonen sind Einfamilienhäuser 
geplant, die sich in die bestehende 
Einfamilienhausbebauung im rückwär-
tigen Bereich der Kreuzstraße bzw. 
Wiedebeinstraße einordnen und grö-
ßere individuelle Gestaltungsfreiheiten 
gegenüber der o.g. Zeilenbebauung 
zulassen". 
Seite 14 zweiter Absatz: "Der Gel-
tungsbereich des vorliegenden Be-
bauungsplanes umfasst ein Bauge-
biet, das in sich abgeschlossen ist und 
einen eigenen städtebaulichen Cha-
rakter aufweisen soll".  
Seite 15 Mitte: "Das städtebauliche 
Ziel ist die Schließung der Baulücke 
an der Kreuzstraße mit einer einge-
schossigen und traufständigen Be-
bauung". 
Der Planentwurf mit Stand vom 
21.03.2016 befasst sich mit den von 
der Planung in Anspruch genomme-
nen Flächen hinsichtlich der Bewer-
tung einer Innenbereichsfläche wie 
folgt: 
Auf Seite 5 erster Abs. S. 1: "Der 
überwiegende Teil des Plangebietes 
ist als Fläche des unbeplanten Au-
ßenbereichs gemäß § 35 BauGB ein-
zustufen, die einer erstmaligen Be-
bauung zugeführt werden soll." 
Auf Seite 5 dritter Abs. "Der Bebau-
ungsplan wird als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im Sinne von § 13 a 
BauGB aufgestellt. Die Planung sieht 
eine Geschoss-, Reihen- und Einzel-
hausbebauung vor, die sich der Bau-
struktur des Umfeldes anpasst. Es 
handelt sich somit um eine Maßnah-
me der Innenentwicklung, die die Be-
bauung Kreuzstraße und Wiedebein-
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straße umfasst. Diese Flächen gehö-
ren alle zum bebauten Siedlungskör-
per der Stadt Braunschweig, auch 
wenn Teile derzeit planungsrechtlich 
als Außenbereich gemäß § 35 BauGB 
zu betrachten sind".  
Seite 5 Abs.: Der Geltungsbereich A 
hat eine Grundfläche von ca. 
21100 m²......". 
Seite 6 zweiter Abs.: "Das südliche 
Umfeld ist mit der Vielzahl an grün-
derzeitlichen Wohnhäusern überwie-
gend städtisch geprägt. Im östlichen 
und nördlichen Umfeld definieren Fa-
milienwohnhäuser aus den 1930er bis 
1980er Jahren einen klassischen 
Siedlungscharakter am Rande der 
Innenstadt". 
Seite 30 des B-Planentwurfs vom 
21.03.2016: Dort ist von einer Ge-
samtfläche des Geltungsbereiches A 
von ca. 21100 m² die Rede, davon ca. 
2200 m²" auf das RRB entfallend. 
 

12.10 Das für das Regenwasserrückhalte-
becken vorgesehene Gelände ist 
sozusagen "im Handstreich" für den 
Bau dieses Beckens in die Planung 
mit einbezogen worden, ohne dass 
sich die Planbehörde darüber aus-
lässt, ob diese Inanspruchnahme 
überhaupt noch eine sog. Innenbe-
reichsfläche betrifft. Es fehlt jegliche 
Abwägung der Planbehörde zu die-
sem Punkt. Die Bewertungen der 
Planbehörde in den Planentwürfen 
vom 23.09.2011 und 21.03.2016 hin-
sichtlich der Frage der Innenentwick-
lung unterscheiden sich nicht. Es gibt 
keine inhaltlichen Unterschiede in den 
Bewertungen der Flächen, obwohl 
eine bereits auf dem Gebiet der "Käl-
berwiese" liegende Fläche von insge-
samt immerhin 2350 m²" für den Bau 
des Rückhaltebeckens unmittelbar vor 
Abschluss des gegenständlichen 
Planverfahrens dazugekommen ist. 
 
Der B-Plan mit Stand 21.03.2016 be-
ruht daher nicht auf einer fehlerhaften 
Bewertung des Sachverhalts und ei-
ner rechtsirrtümlich zu weiten Ausle-
gung und Anwendung des Begriffs der 
Innenentwicklung im Sinne einer Be-
griffsverkennung, sondern auf einer 
bewussten Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen ohne Reflekti-
on darüber, ob diese Fläche über-

S. dazu Stellungnahme 11.10 
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haupt zum Innenbereich gehört.  
 

12.11 Dass die Planbehörde die für das Re-
genwasserrückhaltebecken in An-
spruch genommene Fläche in die Be-
urteilung betreffend die Frage der 
"lnnenentwicklung" überhaupt nicht 
mit einbezogen hat, ergibt sich bei-
spielsweise auch aus der Begründung 
zum Planentwurf vom 21.03.2016 auf 
Seite 13 viertletzter Abs.: "Das Gebiet 
umfasst die Gartenareale hinter der 
Wohnbebauung an der Kreuzstraße 
75-79 und wird durch ein lockeres 
Mosaik aus älteren Einzelbäumen, 
Hecken sowie genutzten und unge-
nutzten Gartenparzellen bestimmt". 
 
Die in die "Kälberwiese" hinreichende, 
für das Rückhaltebecken bestimmte 
Fläche hat mit dieser Beschreibung 
überhaupt nichts zu tun, ist auch nicht 
Gegenstand der Beschreibung. 
 

S. dazu Stellungnahme 11.11 
 

12.12 Diese Feststellung gilt umso mehr, als 
die Planbehörde im Hinblick auf die im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
die Planauslegung bereits veröffent-
lichte Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts vom 04.11.2015 
längst Veranlassung gehabt hätte, 
über die Frage zu reflektieren, ob bei 
einem Bebauungsplan der Innenent-
wicklung (§ 13 a BauGB) überhaupt, 
wie hier, Außenbereichsflächen ein-
bezogen werden dürfen, die jenseits 
der äußeren Grenzen eines Sied-
lungsbereichs liegen (BVerwG, ZfBR 
2016, 260). Selbst diese Entschei-
dung hat die Planbehörde nicht veran-
lasst, überhaupt einmal zu erwägen 
und zu erörtern, ob der für den Bau 
des Regenwasserrückhaltebeckens 
planerisch in Anspruch genommene 
Bereich eine zur Innenentwicklung 
gehörende Fläche betrifft. 
 
Hätte die Planbehörde dies getan, 
hätte sie erkennen können und müs-
sen, dass eine zur Innenentwicklung 
beplante Fläche nach Wortlaut, Ge-
setzessystematik sowie Sinn und 
Zweck des § 13 a BauGB nicht -wie 
hier- im Außenbereich liegen darf, 
ohne dass ein städtebaulicher Zu-
sammenhang mit der Bebauung auf 
umliegenden Flächen oder eine Prä-
gung durch diese Bebauung besteht. 

S. dazu Stellungnahmen 11.2 - 11.5 und 
11.12 
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Ein solcher Zusammenhang oder eine 
solche Prägung fehlt hier. Der durch 
die Nichtberücksichtigung dieser Tat-
sache entstehende Verfahrensfehler 
ist, wie oben bereits ausgeführt, be-
achtlich, weil die Planbehörde die Vo-
raussetzung nach § 13 Abs. 1 S. 1 
BauGB bezüglich der Inanspruch-
nahme des für das Regenwasser-
rückhaltebecken vorgesehenen Be-
reichs nicht unzutreffend beurteilt, 
sondern gar nicht beurteilt hat. 
 

12.13 Weil der Verfahrensfehler beachtlich 
ist, sind die planerischen Festsetzun-
gen unwirksam, und der ganze Plan 
ist damit ungültig. 
Selbst wenn der Plan -einmal hypo-
thetisch unterstellt trotz der unterblie-
benen Bewertung nicht unwirksam 
sein würde -wie gesagt, einmal nur 
rein hypothetisch unterstellt-, könnte 
die Planbehörde nicht die "Vorteile" in 
Anspruch nehmen, die im Falle des 
tatsächlichen Vorliegens der Voraus-
setzungen des beschleunigten Verfah-
rens nach § 13 a BauGB oder eines 
anlässlich einer Bewertung verkann-
ten Nichtvorliegens der Vorausset-
zungen nach § 13 a BauGB bestehen. 
 

S. dazu Stellungnahmen 11.2 - 11.5 und 
11.13 

12.14 Die Baubehörde kann sich daher 
nicht, wie sie es tut, darauf berufen, 
der Flächennutzungsplan der Stadt 
Braunschweig werde mit Rechtskraft 
des gegenständlichen Bebauungs-
plans i.S.v. § 13 a Abs. 2 BauGB be-
richtigt, indem es auf Seite 3/4 zu Zif-
fer 2.2. des Planentwurfes vom 
21.03.2016 heißt: 
"Es gelten die Darrstellungen des 
wirksamen Flächennutzungsplanes 
der Stadt Braunschweig in der Neu-
fassung vom 06.10.2005 in seiner 
derzeit aktuellen Fassung. 
Im Flächennutzungsplan ist der Gel-
tungsbereich A des Bebauungsplanes 
"HO 41" als "gewerbliche Baufläche" 
dargestellt. Der Flächennutzungsplan 
stellt weiterhin für den Geltungsbe-
reich B Flächen für Landwirtschaft und 
Wald sowie überlagernd das Natur-
schutzgebiet im Bereich der Okernie-
derung dar. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt 
Braunschweig wird mit Rechtskraft 
des Bebauungsplans im Sinne von § 
13a Absatz 2 BauGB berichtigt. Die 

S. dazu Stellungnahmen 11.2 bis 11.5 und 
11.14 
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geordnete städtebauliche Entwicklung 
wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die 
bisherige Darstellung "gewerbliche 
Baufläche" wird durch die Darstellung 
als "Wohnbaufläche" ersetzt, die Dar-
stellung im Geltungsbereich B bleibt 
unverändert." 
Eine solche "automatische" Berichti-
gung, wie sie die Planbehörde ver-
nimmt, findet hier tatsächlich nicht 
statt. Vielmehr müsste der Flächen-
nutzungsplan, der die hier in Anspruch 
genommene Fläche noch als "gewerb-
liche Baufläche" ausweist, geändert 
werden, bevor ein Bebauungsplan mit 
anderem Planinhalt wirksam in Kraft 
treten könnte, wobei darauf hinzuwei-
sen ist, dass besagter Flächennut-
zungsplan mit den "gewerblichen Bau-
flächen" sowieso nur die hinterwärti-
gen Flächen der Kreuzstraßengrund-
stücke betrifft, nicht hingegen die für 
das Regenwasserrückhaltebecken in 
Anspruch genommene Fläche auf der 
"Kälberwiese". 
Da der Bebauungsplan "An der Schöl-
ke" nicht im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt werden darf, müsste, 
damit ein im Normalverfahren ge-
schlossener B-Plan „Schölke“ nicht 
gegen den Flächennutzungsplan, wel-
cher jedenfalls für den größten Teil 
des gegenständlichen Plangebiets 
eine "gewerbliche Baufläche" aus-
weist, dieser Flächennutzungsplan vor 
B-Planbeschließung „Schölke“ geän-
dert sein, was bisher nicht der Fall ist. 
 

12.15 Der B-Plan "An der Schölke" darf aber 
nicht nur deswegen nicht im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB durchgeführt werden, weil in 
dem Plan eine für das vorgesehene 
Regenrückhaltebecken vorgesehene 
Außenbereichsfläche mit einbezogen 
wird, ohne dass die Planbehörde nur 
andeutungsweise erwogen hätte, ob 
es sich bei dieser in Anspruch ge-
nommenen Fläche überhaupt noch 
um eine lnnenbereichsfläche handelt; 
vielmehr darf der B-Plan "An der 
Schölke" auch wegen des zeitlichen, 
örtlichen und sachlichen Zusammen-
hangs i.S.d. § 13 a BauGB nur zu-
sammen mit dem B-Plan "Kälberwie-
se/Feldstraße' bzw. in diesem Verfah-
ren aufgestellt werden. 
 

S. dazu Stellungnahmen 11.2 - 11.5  
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12.16 Beide zeitgleich, wenn auch in unter-
schiedlichen Phasen bzw. Verfah-
rensständen in der Aufstellung befind-
lichen Plangebiete grenzen unmittel-
bar aneinander. Das Plangebiet "An 
der Schölke" "ragt" mit dem Flächen-
teil, auf dem das Regenwasserrück-
haltebecken gebaut werden soll, nicht 
nur in das Gebiet der "Kälberwiese" 
hinein, sondern die Plangebiete 
"Schölke" und "Kälberwiese" überlap-
pen sich sogar in einem -wenn auch 
nur in einem kleinen- Teilbereich, 
nämlich eben dort, wo das für die 
"Schölke" vorgesehene Regenwasser-
rückhaltebecken in die "Kälberwiese 
„hineinragt" (Beweis im Bestreitensfal-
le einzuholendes Sachverständigen-
gutachten). 
 

S. dazu Stellungnahme 11.16 

12.17 Aber auch das Plangebiet "Kälberwie-
se/Feldstraße" "ragt" zumindest im 
übertragenen Sinne in das Plangebiet 
"Schölke" hinein, indem, wenn nicht 
gar die gesamte, so doch zumindest 
ein erheblicher Teil der straßenmäßi-
gen Erschließung der "Kälberwie-
se/Feldstraße" über die "Schölke" 
erfolgt, so dass sich auch insoweit die 
beiden Plangebiete einander bedin-
gen i.S. eines sachlichen Zusammen-
hangs, worauf im gegenständlichen 
Verfahren mehrfach hingewiesen wird. 
So heißt es in dem Planentwurf mit 
Stand vom 21.03.2016 wie folgt: (S. 4 
vorletzter Abs.: "So ist z.B. für das 
geplante Bauland "Kälberwie-
se/Feldstraße" eine Anbindung von 
der Kreuzstraße nach Norden vorzu-
halten. Diese Verbindungsstraße führt 
durch das Plangebiet "An der Schöl-
ke".  
Seite 6 vierter Abs.: "Die Haupter-
schließung (Quartierstraße 4) des 
Plangebietes erfolgt von der Kreuz-
straße im Süden und bildet eine An-
bindung des zukünftigen Wohngebie-
tes "Kälberwiese/Feldstraße im Nor-
den". 
Seite 6 fünfter Abs.: "Im nordöstlichen 
Plangebiet stellt eine Fuß- und Rad-
wegeverbindung, die Bestandteil einer 
öffentlichen Grün-fläche ist, die Ver-
bindung zu einem geplanten Weg zum 
nördlich angrenzenden, naturnah an-
gelegten Retentionsbecken her sowie 
im weiteren Verlauf zum zukünftig 
angrenzenden Wohngebiet im Nor-

S. dazu Stellungnahme 11.17 
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den".  
Seite 6 sechster Abs.: "Darüber hin-
aus werden mit der im Plangebiet vor-
gesehenen Bebauung Strukturen ge-
schaffen, die sich sowohl in die um-
gebende Bebauung integrieren als 
auch städtische Strukturen aufneh-
men, die das zukünftige Baugebiet 
"Kälberwiese/Feldstraße" anstrebt.  
Seite 6 sechster Abs. Seite 7 erster 
Absatz: "Durch diese bauliche Lücke 
in der sonst räumlich geschlossenen 
wirkenden Straßenrandbebauung wird 
der Zufahrtsbereich zum Plangebiet 
bzw. weiter zum nördlich vorgesehe-
nen Baugebiet "Kälberwiese" betont. 
Seite 7 fünfter Abs.: Von der Quartier-
straße 1 verläuft ein Fuß- und Rad-
weg zur öffentlichen Grünfläche im 
Norden des Baugebietes. Im weiteren 
Verlauf bindet dieses das zukünftig 
nördlich angrenzende Wohnbauland 
"Kälberwiese/Feldstraße" und weitere 
nahe gelegene Grünanlagen an....." 
Seite 14 letzter Abs.: Weitere Ver-
kehrslärmbelastungen sind durch zu-
sätzlichen Erschließungsverkehr zum 
Baugebiet "An der Schölke" an der 
Bestandsbebauung zu berücksichti-
gen".  
Seite 17 letzter Abs.:"Erhöhung des 
öffentlichen Erholungswertes des 
Plangebietes durch dessen Einbin-
dung in das Freizeitwegenetz im Zu-
sammenhang mit dem neuen Bauge-
biet Kälberwiese/Feldstraße".  
Seite 20 letzter Abs.: 
".....Entsprechend der o.g. städtebau-
lichen Zielsetzung wird auf die Be-
bauung im Baufeld WA2 zwingend mit 
einer Zweigeschossigkeit festgesetzt. 
Beide Festsetzungen tragen dazu bei, 
eine städtebauliche Anbindung an das 
nördlich geplante Wohnbaugebiet 
"Kälberwiese/Feldstraße" zu ermögli-
chen". 
Seite 22 vierter Abs.:".......Die Anwen-
dung des geplanten Baugebietes 
"Kälberwiese/Feldstraße" erfolgt 
ebenfalls über die Quartierstraße 4. 
Aufgrund dieser Zuordnung erhält sie 
ein konventionelles Straßenprofil mit 
einer Fahrbahn und beidseitigen 
Gehwegen...." 
 

12.18 Allein im Hinblick auf diese Überlap-
pungen ist eine einheitliche Planauf-
stellung für beide Plangebiete uner-

S. dazu Stellungnahme 11.18 
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lässlich, und zwar -da die „Kälberwie-
se/Feldstraße“ im Regelverfahren 
durchgeführt wird- ebenfalls die 
"Schölke" im Regelverfahren, auch 
wenn im Hinblick auf den derzeitigen 
Verfahrensstand u.u. Verfahrens-
schritte nachgeholt bzw. teilweise 
wiederholt werden müssen, sinnvoll-
erweise beide separaten Gebiete in 
einer Zusammenfassung als ein einzi-
ges Plangebiet. 
 

12.19 Die beiden Plangebiete "Schölke" und 
"Kälberwiese" bedingen einander" im 
Sinne eines sachlichen Zusammen-
hangs auch deshalb, weil zumindest 
ein Teil des Zu- oder/und Abgangs-
verkehrs der "Kälberwiese" über die 
"Schölke" geführt werden wird. In dem 
Planentwurf Stand 21.03.2016 heißt 
es dazu u.a. wie folgt (Seite 22 Absatz 
4): "Die Anbindung des geplanten 
Baugebietes "Kälberwiese/Feldstraße" 
erfolgt ebenfalls über die Quartier-
straße 4. Aufgrund dieser Zuordnung 
erhält sie ein konventionelles Stra-
ßenprofil mit einer Fahrbahn und 
beidseitigen Gehwegen." 
Die in verkehrsmäßiger Hinsicht erfor-
derliche "gesamthänderische Betrach-
tung" beider Plangebiete wird noch 
deutlich unterstrichen dadurch, dass 
die für die Verkehrsanbindung zur 
bzw. von der Kälberwiese vorgesehe-
ne Quartierstraße 4 im Plangebiet 
"Schölke" auch für die zusätzlichen 
Verkehre entsprechend eingerichtet 
und gebaut werden muss. Es heißt 
insoweit in dem Gutachten der GGU 
vom 30.06.2011 auf S. 10 letzter Abs. 
"Für die Planung der Straßen gelten 
die Angaben der RSTO 01, die in Ab-
hängigkeit von Bauklassen und an-
stehenden Böden unterschiedliche 
Angaben zu Straßenaufbauten macht. 
Maßgebend für die Einteilung ist 
die durchschnittliche Verkehrsstär-
ke des Schwerverkehrs (Unterstrei-
chung von mir). 
 

S. dazu Stellungnahme 11.19 

12.20 Allein im Hinblick auf die soeben an-
gesprochenen zeitlichen, örtlichen und 
sachlichen Zusammenhänge ist eine 
einheitliche Planaufstellung für beide 
Plangebiete unerlässlich, und zwar - 
da die "Kälberwiese/Feldstraße" im 
Regelverfahren durchgeführt wird 
ebenfalls "die Schölke" im Regelver-

S. dazu Stellungnahmen 11.2 und11.20 
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fahren durchgeführt werden muss, 
auch wenn im Hinblick auf den derzei-
tigen Verfahrensstand unter Umstän-
den Verfahrensschritte nachgeholt 
bzw. teilweise wiederholt werden 
müssen, damit die Anforderungen des 
Regelverfahrens erfüllt sind. Sinnvoll-
erweise sollten beide planmäßig bis-
her separat bearbeiteten Gebiete in 
einer Zusammenfassung als ein einzi-
ges Plangebiet geführt werden. 
 

12.21 Die Planbehörde hat auch mehrfach 
gegen das in § 1 Abs. 7 BauGB ent-
haltene Gebot der Abwägung versto-
ßen. Diese Verstöße sind auch jeweils 
beachtlich. 
Das Gebot der Abwägung verlangt als 
besondere Ausprägung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes (vgl. 
BVerwGE 84, 209), dass die öffentli-
chen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht 
abzuwägen sind. Diese Belange er-
geben sich hauptsächlich aus § 1 Abs. 
5 und 6 BauGB und werden durch 
umweltschutzrechtliche Belange nach 
§ 1 a BauGB ergänzt. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

12.22 Da die zumindest teilweise Zu- 
und/oder Abfahrt zum und/oder vom 
parallel geplanten Neubaugebiet "Käl-
berwiese/Feldstraße" über das Plan-
gebiet "Schölke" geführt werden soll - 
wie z.B. Seite 4 vorletzter Absatz des 
Planentwurfes."....So ist z.B. für das 
geplante Bauland "Kälberwie-
se/Feldstraße" eine Anbindung von 
der Kreuzstraße nach Norden vorzu-
halten. Diese Verbindungsstraße führt 
das durch Plangebiet "An der Schöl-
ke" -, hätte dies in dem schaltechni-
schen Gutachten zum gegenständli-
chen B-Plan berücksichtigt werden 
müssen. Der Belang des Schall- und 
Geräuschschutzes berührt auch die 
am Rande des Plangebietes wohnen-
den Bürger. 
Seitens der Planbehörde sollte der 
Zu- und/oder Abfahrtsverkehr zum 
und/oder vom parallel geplanten Neu-
baugebiet "Kälberwiese/Feldstraße" 
bewusst nicht berücksichtigt werden. 
Die Nichtberücksichtigung von zusätz-
lichen, im Zusammenhang mit dem in 
Aufstellung befindlichen Plangebiet 
"Kälberwiese/Feldstraße" stehenden 
Verkehren begründet die Planbehörde 

Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. Der Bebauungsplan wird im ei-
genständigen Verfahren durchgeführt.  
Im vorliegenden Schallgutachten wurde auch 
die anstehende Planung auf der ehemaligen 
Sportanlage berücksichtigt. Es wurden über-
schlägig Berechnungen im Sinne eines 
worst-case-Szenarios durchgeführt, das 
heißt davon ausgehend, dass zukünftig der 
gesamte Verkehr beider Neubaugebiete 
über das Baugebiet An der Schölke abgewi-
ckelt wird. Auch wenn sich die Planungen für 
das Gebiet Feldstraße zum Zeitpunkt der 
Abwägung verfestigen, können noch keine 
abschließenden Werte verbindlich bestimmt 
werden. Insofern ist das Vorgehen, weiter-
gehende Sachverhalte, die sich aus der 
Entwicklung des Gebietes Feldstraße erge-
ben, auch dort zu behandeln, nicht zu bean-
standen. 
 
Für die Quartierstraße 4 ist eine Fahrbahn-
breite von 5,5 bis 6,5 m geplant. Diese Fahr-
bahnbreite ist gemäß RASt 06 als Erschlie-
ßungsstraße ausreichend- zumal diese als 
Tempo 30 Zone geplant ist. 
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wie folgt (Seite 15 erster Absatz der 
Planbegründung vom 21.03.2016): 
"Da für das ggf. zukünftig kommende, 
nördlich angrenzende Wohnbaugebiet 
"Kälberwiese/Feldstraße" zum aktuel-
len Zeitpunkt keine plausiblen Ansätze 
zum Verkehr, den Wohneinheiten o-
der der Erschließung abschließend 
getroffen werden können, werden für 
dieses Baugebiet keine Verkehrs-
mengen auf der Planstraße berück-
sichtigt. Eine entsprechende verkehr-
liche und daraus resultierende schall-
technische Beurteilung erfolgt im 
Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens zum Baugebiet "Kälberwie-
se/Schölke". Und nahezu identisch 
heißt es auf Seite 26 zweiter Absatz 
des gegenständlichen Planentwurfs: 
"Dafür das ggf. zukünftig kommende, 
nördlich angrenzende Wohnungsbau-
gebiet "Kälberwiese/Feldstraße" zum 
aktuellen Zeitpunkt keine plausiblen 
Ansätze zum Verkehr, den Wohnein-
heiten oder der Erschließung ab-
schließend getroffen werden können, 
wurden für dieses Baugebiet keine 
Verkehrsmengen in den für diesen 
Bebauungsplan vorgenommenen 
schalltechnischen Berechnungen be-
rücksichtigt. Eine entsprechende ver-
kehrliche und daraus resultierende 
schalltechnische Beurteilung erfolgt im 
Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens zum Baugebiet "Kälberwie-
se/Feldstraße". Sollten sich diesbe-
züglich dann in Anbetracht der Ge-
samtverkehrsmenge der beiden Bau-
gebiete an der Bestandsbebauung 
Überschneidungen der maßgeblichen 
Sanierungs-/ und Grenzwerte erge-
ben, werden diese Überschreitungen 
im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens "Kälberwiese/Feldstraße" 
durch planerische Maßnahmen ge-
heilt". 
 

Die Auswirkungen, und damit auch die 
schalltechnischen, der zur Planung AP 23 
werden unabhängig vom Baugebiet HO 41 
ermittelt, bewertet und planerisch bewältigt. 
 

12.23 Die Planbehörde kann sich auf diese 
Begründung nicht mit Erfolg berufen. 
Das Nds. OVG Lüneburg hat in seiner 
Entscheidung am 13.11.2002 - ZfBR 
2003, 280 - bestimmt, dass bei Auf-
stellung eines Bebauungsplanes ein 
nach Planumsetzung zu erwartender 
(weiterer) 
Verkehrszuwachs auf einer im Plan-
gebiet liegenden Straße - vorliegend 
ist das die "Quartierstraße 4“ - nicht 

Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. Der Bebauungsplan wird im ei-
genständigen Verfahren durchgeführt.  
s. auch Stellungnahme 12.21 
 
Die genannte Entscheidung des OVG Lüne-
burg bezieht sich auf ein Vorhaben der Stadt 
Oldenburg, eine bereits bestehende Straße 
im Bereich des Bahnhofes zu erweitern. Da-
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auf der Basis der unmittelbar nach 
Planverwirklichung zu erwartenden 
Verkehrsstärke beurteilt werden darf, 
sondern auf der Basis eines jedenfalls 
möglicherweise zu erwartenden Ver-
kehrszuwachses zu beurteilen ist. 
Der Umfang der Verkehrsstärke war 
auch in dem der o.a. Entscheidung 
zugrunde liegenden Sachverhalt nicht 
einigermaßen genau, schon gar nicht 
ganz genau abschätzbar. Dennoch 
hat das Gericht -zu Recht - in dem 
o.a. Sinn entschieden. 
Im Übrigen geht das Argument der 
Planbehörde ins Leere, es lägen keine 
plausiblen Ansätze zum Verkehr und 
den Wohneinheiten vor. Das ist seit 
der Beendigung des Wettbewerbs für 
das Plangebiet "Kälberwie-
se/Feldstraße" im Dezember 2015 
nicht mehr der Fall. Außerdem hätte 
auch bereits aus einer mit einem ent-
sprechenden Auftrag auf den Weg 
gebrachten schalltechnischen Unter-
suchung für das Plangebiet "Schölke" 
abgeleitet werden können, ob und ggf. 
wieviel Verkehr über die Verbindungs-
straße (Quartierstraße 4) zum 
und/oder vom Plangebiet "Kälberwie-
se/Feldstraße" in schallmäßiger Hin-
sicht maximal überhaupt "verkraftbar" 
ist, müsste doch im Rahmen einer 
ausschließlich auf die Realisierbarkeit 
des Planvorhabens "Kälberwie-
se/Feldstraße" bezogenen schalltech-
nischen Untersuchung eine solche 
Maximalbelastung sowieso ermittelt 
werden, um im Zuge einer für das 
Planverfahren "Kälberwie-
se/Feldstraße" zu treffenden Ent-
scheidung bezüglich der verkehrsmä-
ßigen Erschließung hinreichende Ent-
scheidungsgrundlagen durchaus auch 
alternative Art zur Verfügung zu ha-
ben. Das Ergebnis der - wie aufge-
zeigt - Auslotung von Chancen und 
Möglichkeiten der gegenseitigen "er-
schließungsmäßigen Inanspruchnah-
me" beider Plangebiete ist im übrigen 
eines der schlagenden Argumente für 
eine in einem einzigen Verfahren vor-
zunehmenden Planaufstellung für 
"Schölke" und "Kälberwie-
se/Feldstraße", zumal eine straßen-
verkehrliche Inanspruchnahme der 
Quartierstraße 4 für einen zum Plan-
gebiet "Kälberwiese/Feldstraße" hin-
führenden und/oder abgehenden Ver-

bei wird dort weder in den Merksätzen noch 
im Urteil selbst ausdrücklich aufgeführt, dass 
das Schallgutachten mit jeglichen „möglich-
erweise“ zu erwartenden Verkehrszuwäch-
sen berechnet werden muss. Vielmehr wur-
de aufgeführt, dass für mögliche Verkehrs-
aufkommen durch Neuplanungen eine Be-
rücksichtigung nicht erforderlich ist.  
 
Unabhängig davon, wurde wie im Pkt. 12.22 
ausgeführt, eine schalltechnische Überprü-
fung im Sinne eines worst-case-Szenarios 
durchgeführt. (s. auch Stellungnahme 12.22) 
Inwieweit bei Realisierung des Plangebietes 
Feldstraße weitergehende Maßnahmen er-
forderlich werden, wird in dem dortigen 
Planverfahren ermittelt. Es besteht insofern 
kein Widerspruch zu den Entscheidungen 
des OVG. 
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kehr bereits beim Bau der Quartier-
straße 4 berücksichtigt werden muss, 
wenn vermieden werden soll, die 
Quartierstraße 4 alsbald nach ihrer 
Fertigstellung aufbaumäßig noch ein-
malgrundlegend zu verändern und an 
die Bedürfnisse von zusätzlichen Ver-
kehren anzupassen.  
 

12.24 Denn gemäß dem Gutachten der 
GGU vom 30.06.2011 - dort S. 10, 
Ietzter Abs. -"gelten für die Planung 
der Straßen die Angaben der RStO 
01, die in Abhängigkeit von Bauklas-
sen und anstehenden Böden unter-
schiedliche Angaben zu Straßenauf-
bauten machen. Maßgebend für die 
Einteilung ist die durchschnittliche 
Verkehrsstärke des Schwerverkehrs". 
Diese Verkehrsstärke im Plangebiet 
"Schölke" würde nicht nur während 
der im Plangebiet "Kälberwie-
se/Feldstraße" stattfindenden Bau-
phase erhöht, sondern auch durch 
einen später erfolgenden An- und Ab-
lieferverkehr, z.B. in Form von Möbel-
wagen, Müllwagen, insbesondere 
aber durch den zumindest für das 
Plangebiet "Kälberwiese/Feldstraße" 
unerlässlichen ÖPNV. 
 

Zum Thema Straßenaufbauten s. a. Stel-
lungnahmen zu Nr. 12.19 bzw. Nr. 11.19.  
 
Die Berücksichtigung der Ausbauklassen ist 
nicht Gegenstand der Bauleitplanung, son-
dern der späteren Ausführungsplanung. 
 
 

12.25 Indem die Planbehörde in die schall-
technische Untersuchung des Plan-
gebietes "Schölke" nicht auch den 
zur- und/oder vom Plangebiet "Käl-
berwiese/Feldstraße" hin- und/oder 
abgehenden Verkehr hat mit einbe-
ziehen lassen, hat sie den zu beurtei-
lenden Sachverhalt nicht hinreichend 
aufgeklärt, was einen Abwägungsfeh-
ler i.S.d. 214 Abs. 1 S. 1 BauGB in 
Form eines Abwägungsdefizites be-
deutet. Der Abwicklungsfehler ist auch 
beachtlich. 
Die Planbehörde hat keine Abwägung 
vorgenommen, die den Anforderun-
gen des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB ent-
sprechen würde. Insbesondere hat die 
Planbehörde auf die Interessen der 
am Rande des Plangebietes lebenden 
Anwohner, die Quartierstraße 4 als 
Verbindungsstraße zum Plangebiet 
"Kälberwiese/Feldstraße" bereits jetzt 
nur im Rahmen des schalltechnisch 
und verkehrsmäßig Zulässigen aus-
zuweisen, nicht ausreichend Rück-
sicht genommen. Da die Quartierstra-
ße 4 im B-Plan "Schölke" als Verbin-

Im vorliegenden Schallgutachten wurde von 
einem Maximalverkehr von 2.500 Kfz für die 
Baugebiete Feldstraße und „An der Schölke“ 
zusammen ausgegangen. Diese wurden im 
Rahmen des Schallgutachtens als worst-
case-Szenario berechnet und ermittelt. Soll-
ten sich bei der Fortführung des Bebau-
ungsplanes AP 23, „Feldstraße“, diesbezüg-
lich dann bei der Betrachtung der Gesamt-
verkehrsmenge der beiden Baugebiete an 
der Bestandsbebauung Überschreitungen 
der maßgeblichen Sanierungs-/ oder Grenz-
werte ergeben, werden diese Überschreitun-
gen im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens „AP 23“ durch planerische Maßnahmen 
bewältigt“. 
Abwägungsfehler sind nicht erkennbar. 
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dungsstraße zum Plangebiet "Kälber-
wiese/Feldstraße" konzipiert und aus-
gewiesen ist - "Für das geplante Bau-
land "Kälberwiese/Feldstraße" ist eine 
Anbindung von der Kreuzstraße nach 
Norden vorzuhalten (Begründung zum 
gegenständlichen Planentwurf Seite 4 
vorletzter Abs.) -, kann und darf sie im 
Falle der satzungsmäßigen Umset-
zung des B-Plans "Schölke" auch als 
eine solche Verbindungsstraße fun-
gieren, unabhängig vom Ausgang des 
noch ausstehenden schalltechnischen 
Gutachtens für die "Kälberwie-
se/Feldstraße". Ein Vorbehalt, der das 
verhindern könnte, ist im gegenständ-
lichen Plan nicht aufgenommen wor-
den. Bereits während der Bauphase 
des angedachten Neubaugebiets 
"Kälberwiese/Feldstraße" könnte die 
Quartierstraße 4 als Verbindungsstra-
ße dienen. 
Der Abwägungsfehler ist offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von 
Einfluss. 
Der Fehler ist deshalb offensichtlich, 
weil er die Zusammenstellung und 
auch Aufbereitung des Abwägungs-
materials, die Erkenntnisse und Ein-
stellung aller wesentlichen Belange 
bzw. die Gewichtung der Belange 
betrifft. Auf das Abwägungsergebnis 
ist der Fehler von Einfluss, weil die 
konkrete Möglichkeit besteht, dass 
ohne den Mangel die Planung anders 
ausgefallen wäre. Diese konkrete 
Möglichkeit besteht. 
 

12.26 Die Begründung des Planentwurfs 
weist, insbesondere was den Hoch-
wasserschutz im Plangebiet und das 
damit im Zusammenhang stehende 
Regenrückhaltebecken anbelangt, 
zum Teil gravierende Widersprüche in 
sich auf, teilweise ist die Begründung 
des Planentwurfs mit Aussagen in 
Gutachten der ipp nicht in Einklang zu 
bringen. Der Planentwurf verstößt 
damit in eklatanter Weise gegen das 
Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 
BauGB. 
Seite 7 letzter Abs. der Planbegrün-
dung vom 21.03.2016 besagt: "Für 
den verlorengehenden Retentions-
raum und zur Rückhaltung von anfal-
lendem Oberflächenwasser (Unter-
streichung von mir) dient ein Regen-
wasserrückhaltebecken......Das Re-

Nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde ist 
das von den Oberflächen abfließende Re-
genwasser auf das Baugebiet „An der 
Schölke“ vor Einleitung in den Schölkegra-
ben zu drosseln. Der Oberflächenabfluss 
entspricht damit dem Maß, das dem Abfluss 
von den natürlichen, unbebauten Flächen 
entspricht. Das Regenwasserrückhaltebe-
cken wird auf ein Regenereignis von 100 
Jahren bemessen, was ein Retentionsvolu-
men von rd. 580 m³ bedingt. Das geplante 
Regenrückhaltebecken ist mit einer ausrei-
chenden Größe von mind. 630 m³ festge-
setzt. Das notwendige Stauvolumen wird 
damit im Sinne der Stellungnahme um knapp 
10 % erhöht festgesetzt. Die Bemessung 
hierzu erfolgt nach DWA-A 117. 
Der im Gutachten von 2009 genannte Wert 
von 400 m³ wurde auf Basis der für die 
Stadtentwässerung üblichen Wiederkehrzei-
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tentionsbecken soll so angelegt wer-
den, dass hier ca. 90 % des Regen-
wassers eingeleitet werden kann. Das 
Regenwasser wird über das geplante 
Entwässerungssystem in der Quar-
tierstraße 4 zusammengeführt und 
gesammelt in das  
Regenwasserrückhaltehecken gelei-
tet......Über einer gedrosselten Ablauf 
wird das Wasser des Rückhaltebe-
ckens in den Graben und in dem wei-
teren Verlauf In die Schölke gelei-
tet…" 
Seite 11 viertletzter Abs. der Planbe-
gründung vom 21.03.2016: "Der Gel-
tungsbereich A liegt außerhalb von 
gesetzlich festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten, ist aber eine 
potentielle Retentionsfläche für Hoch-
wasserabflüsse (Unterstreichung von 
mir) des nördlich gelegenen Gra-
bens....." 
Seite 11 letzter Abs. der Planbegrün-
dung vom 21.03.2016: "Bei einem Teil 
der zu erschließenden Planfläche 
handelt es sich um eine potentielle 
Retentionsfläche für die Hochwasser
abflüsse (Unterstreichung von mir) 
des nördlich an das Baugebiet an-
grenzenden Grabens, der im weiteren 
Verlauf Richtung Osten der Schölke 
zufließt. So werden bei Starkregener-
eignissen die grabennahen Flächen 
teilweise überspült. Mit der Planung, 
die u.a. eine Auffüllung von 0,6 m vor-
sieht, geht dieser potentielle Retenti-
onsraum verloren....". 
Seite 12 vorletzter Abs. der Planbe-
gründung vom 21.03.2016: "Um eine 
Verschlechterung der Situation durch 
das Neubaugebiet bei kurzen 
Starkniederschlägen mit hohen Ab-
flussspitzen auszuschließen, wird zur 
Regenwasserrückhaltung nördlich des 
Neubaugebietes und des Grabens ein 
eigenständiges Regenrückhaltebe-
cken mit einem Volumen von mindes-
tens 560 m³ als erforderliche Kom-
pensation realisiert. Im Baugebiet an-
fallendes Oberflächenwasser wird 
über das geplante Entwässerungssys-
tem in der Quartierstraße 4 zusam-
mengeführt und gesammelt in das 
Regenwasserrückhaltebecken gelei-
tet. Somit ist sichergestellt, dass durch 
das geplante Baugebiet keine Ver-
schlechterung der Entwässerungssi-
tuation im Bereich der Schölke her-

ten (üblich sind 5 Jahre bis 20 Jahren) zu 
einem Zeitpunkt ermittelt, als die Auflagen 
der Aufsichtsbehörde noch nicht abschlie-
ßend formuliert waren. 
Zur Berücksichtigung der Belange des 
Hochwasserschutzes wurden die Auswir-
kungen des Neubaugebietes „An der Schöl-
ke“ auf die Hochwassersituation in dem zu-
sammenhängenden Gesamtgewässersys-
tem mit den Hauptgewässern Schölke, Klei-
ne Mittelriede, Neuer Graben und den Einlei-
tungen aus der Kanalisation (u.a. aus Bau-
gebieten) untersucht.  
Es wurde ein hydraulisches Modell aufge-
baut und mit dem bekannten, extremen 
Hochwasserereignis von 2002 simuliert. Das 
zugrunde gelegte Regenereignis von 2002 
liegt mit 150 mm in 60 h deutlich über einem 
HQ200 (200-jähriges Hochwasser).  
Im Gutachten wird festgestellt, das sich die 
Hochwassersituation in den Gewässern 
durch das Neubaugebiet in Bezug auf das 
Extrem-Hochwasser von 2002 minimal er-
höht. Im Bereich des Baugebietes beträgt 
die Wasserspiegellagenerhöhung durch den 
Einfluss des Baugebietes „An der Schölke“ 
rechnerisch 1-2 cm.  
 
Des Weiteren wurden im Gutachten Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Hochwas-
sersituation im gesamten Einzugsgebiet un-
tersucht. Das Einzugsgebiet der kleinen Mit-
telriede umfasst 240 ha, das des Neuen 
Grabens 100 ha, das Baugebiet „An der 
Schölke“ 2 ha. Daher erwies sich neben an-
deren Maßnahmen insbesondere die Schaf-
fung von Retentionsvolumen im Bereich der 
Kleinen Mittelriede als effektive Verringerung 
der Wasserspiegellagen und zur Reduzie-
rung von Überschwemmungsvolumen und 
Überschwemmungsflächen im gesamten 
Gewässersystem. Im Ergebnis kommt das 
Gutachten zu dem Schluss, dass sich durch 
den Bau des Rückhaltebeckens Kleine Mit-
telriede ein Wirksamer Hochwasserschutz 
für die Unterlieger „An der Schölke“ errei-
chen lässt.  
Im Jahr 2011 sind am Standort kleine Mittel-
riede rd. 5.000 m³ Retentionsvolumen zum 
Hoch-Wasserschutz gebaut worden. In Be-
zug auf ein übliches Bemessungshochwas-
ser von 100 Jahren (HQ100) können Über-
schwemmungen vollständig vermieden wer-
den. 
Das Regenwasserrückhaltebecken des 
Plangebietes „An der Schölke“ dient aus-
schließlich der Rückhaltung des Nieder-
schlagswassers, das auf der Fläche des 
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vorgerufen ist". 
 
Hiernach soll die Hochwassersicher-
heit bereits durch die Einleitung des 
im Plangebiet anfallenden Oberflä-
chenwassers gewährleistet sein. Von 
dem verlorengegangenen Retentions-
raum für das aus dem Graben über-
fließende Wasser, was ja auch eine 
Hochwassergefahr bedeutet, ist nicht 
mehr die Rede. 
Anders ist das wiederum bei der nach-
folgenden Textstelle der Planbegrün-
dung auf Seite 23 vorletzter Absatz: 
"Die Anlage eines Regenwasserrück-
haltebeckens verhindert eine Ver-
schlechterung der Entwässerungssi-
tuation durch das Neubaugebiet bei 
kurzen Starkniederschlägen mit hohen 
Abflussspitzen und dient gleichzeitig 
dem Ausgleich des durch das geplan-
te Baugebiet verlorengehenden Re-
tentionsraumes". 
Seite 29 dritter Abs. der Planungsbe-
gründung: "Der durch die geplante 
Gebäudeerhöhung verloren gegange-
ne Retentionsraum wird durch die 
Anlage eines Regenwasserrückhalte-
beckens... kompensiert....." 
 
Gemäß dem Erläuterungsbericht der 
ipp vom 25.01.2009 (dort Seite 3) zu 
dem geplanten Neubaugebiet "südöst-
lich der Bezirkssportanlage Kälber-
wiese", mithin dem gegenständlichen 
Plangebiet, ist die zu erschließende 
Fläche eine potentielle Retentionsflä-
che für Hochwasserabflüsse des Sei-
tengrabens, der nördlich der Parzelle 
in östlicher Richtung zur Schölke 
fließt. Eine Erschließung ist verbun-
den mit einer Flächenerhöhung, die 
zur Hochwassersicherheit des Neu-
baugebietes führt. Durch das dann 
fehlende Retentionsvolumen wäre das 
Gebot des Unterliegerschutzes ver-
letzt.  
 
Die Stadtentwässerung Braunschweig 
haben daher ipp beauftragt, eine hyd-
raulische Berechnung der Schölke 
anhand der Abflüsse vom Hochwas-
ser im Juni 2002 (Unterstreichung 
durch mich) vorzunehmen. Nach ATV 
- DVWK - A 117 müssen ca. 400 m³ 
Retentionsvolumen für den Bau des 
Neubaugebietes erstellt werden". 
 

Plangebietes anfällt.  
Ein Ausgleich von evtl. verloren gegangener 
Retentionsflächen von Überschwemmungs-
gebieten ist nicht erforderlich, da das Plan-
gebiet nicht als Überschwemmungsgebiet 
ausgewiesen ist. 
 
Durch den Bau des Rückhaltebeckens Klei-
ne Mittelriede kommt es zu einer Reduzie-
rung der Überschwemmungsgebiete im Ge-
wässersystem. Die Absenkung der Wasser-
spiegellagen im Gesamtgewässersystem 
wirkt sich u.a. auch positiv auf den Schölke-
graben und den Verbindungsgraben aus, die 
geringe Überschwemmung des Grabens 
bzw. des nördlichen Bereiches des Bauge-
bietes ist damit beseitigt worden. Ein Über-
schwemmungsvolumen ist damit nicht mehr 
vorhanden.  
In der Begründung wurde daher irreführen-
derweise von verlorengehendem Retentions-
raum gesprochen. Dies wird nunmehr in der 
Begründung klargestellt. Eine inhaltliche 
Änderung ergibt sich daraus nicht. 
 
Unabhängig davon gibt es keine gesetzliche 
Grundlage in nicht festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten, potenziellen Rück-
halteraum ersetzen zu müssen. 
 
Zum damaligen Stand des Gutachtens war 
davon auszugehen, dass es bei dem damals 
betrachteten HQ200 zu geringfügigen Über-
schwemmungen im Bereich des Baugebie-
tes kommen könnte. Durch den Bau des 
Rückhaltebeckens Kleine Mittelriede 2011 
kommt es zu einer Reduzierung der Über-
schwemmungsflächen im Gewässersystem. 
Die Absenkung der Wasserspiegellagen im 
Gesamtgewässersystem wirkt sich u.a. auch 
positiv auf den Schölkegraben und den Ver-
bindungsgraben aus, die geringe Über-
schwemmung des Grabens bzw. des nördli-
chen Bereiches des Baugebietes ist damit 
beseitigt worden.  
 
 
 
Das genannte Volumen von 400 m ³ ent-
stammt dem hydraulischen Gutachten zur 
Schölke von ipp aus dem Jahr 2009. Ohne 
abschließende Festlegung der Randbedin-
gungen wurden zunächst im Gutachten die 
üblichen Jährlichkeiten von T = 5 a bis T = 
20 a für die Bemessung von Regenrückhal-
tebecken angesetzt worden. Im vorliegenden 
Fall hat die Aufsichtsbehörde T = 100 a ver-
langt wodurch das Beckenvolumen größer 
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Seite 8 des Erläuterungsberichts (Un-
terstreichungen durch mich): "Durch 
die Erschließung des Neubaugebietes 
und die Einleitung der Regenwasser-
mengen in den nördlich gelegenen 
Graben entsteht eine Erhöhung des 
Abflusses in der Schölke. Die Regen-
wassermenge, die bei einem Regen-
ereignis wie dem vom Juli 2002 vom 
Neubaugebiet in die Mittelriede einge-
leitet wird, beträgt in der Summe ca. 
1.500 m³. Die Fläche ist zwar nicht als 
Überschwemmungsgebiet ausgewie-
sen, wurde 2002 im nördlichen Be-
reich jedoch überschwemmt. Daher 
muss zusätzlich das entsprechende 
Wasservolumen in die Überlegungen 
mit einbezogen werden". Das Regen-
wasserrückhaltebecken kompensiert 
nicht den durch die geplante Gelän-
deerhöhung verlorengehenden Re-
tentionsraum.  
 
Den verloren gegangenen Retentions-
raum definiert die ipp als den von dem 
südlich des Grabens gelegenen Ge-
lände überfließenden Grabenwasser 
aus dem Schölkegraben eingenom-
menen Raum. Eine Kompensation 
dieses Raumverlustes hätte dadurch 
erfolgen sollen ("für den verlorenge-
henden Retentionsraum und zur 
Rückhaltung von anfallendem Ober-
flächenwasser (Unterstreichung von 
mir) dient ein "Regenwasserrückhal-
tebecken....") und dadurch erfolgen 
können, dass der Schölkegraben für 
einen Zufluss des ohne Rückhaltebe-
cken als Hochwasserabflüsse in Er-
scheinung tretenden Grabenwassers 
"aufgeschlossen" worden wäre. Von 
einem "solchen Aufschluss!' ist aber 
nirgendwo die Rede. Das Regenrück-
haltebecken soll lediglich einen Ab-
fluss in den Schölkegraben haben, 
nicht aber einen "Aufschluss" für 
Wasser aus dem Schölkegraben. 

wird. Die unterschiedlichen Volumina sind 
den unterschiedlichen Randbedingungen 
während der Planungsphasen geschuldet. 
Werden der Drosselabfluss oder die ange-
schlossenen Flächen leicht verändert erge-
ben sich jeweils geänderte Volumina. In der 
anschließenden Konkretisierung der Planung 
im Baugebiet An der Schölke wurde die Zahl 
aktualisiert und dem abschließenden Pla-
nungsstand angepasst.  
 
Die genannte Summe von 1.500 m³ ergibt 
sich unter Annahme, dass ein Nieder-
schlagsereignis wie 2002 erfolgt, dass deut-
lich über einem HQ200 liegt und damit weit 
über dem für die Planung maßgeblichen 
HQ100 liegt, das entsprechend deutlich ge-
ringere Rückhaltevolumen erfordert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine der möglichen Planungsvarianten zur 
Grundstücksentwässerung hatte ursprüng-
lich vorgesehen, im Schölkegraben ein 
Drosselbauwerk einzubauen und damit den 
alten Verbindungsgraben zur Kleinen Mittel-
riede ein z.T. zu reaktivieren („Aufschließen“) 
und dort Rückhaltevolumen durch Auskoffe-
rungen zu erhalten. Nachdem nunmehr ein 
anderes Konzept verfolgt wird, ist diese Va-
riante nicht mehr Gegenstand der Planung 
und von daher nicht erwähnt worden. 
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Das für das Rückhaltebecken vorge-
sehene Mindestvolumen von 560 m³ 
reicht unter Zugrundelegung der oben 
zitierten Ausführungen von ipp in de-
ren Erläuterungsbericht vom 
25.01.2009 nicht aus, um sowohl als 
Ersatz für den verlorengegangenen 
Retentionsraum der Hochwasserab-
flüsse aus dem Schölkegraben zu 
dienen, wie auch Sammelstelle für 
das aus dem Plangebiet "Schölke" 
einzuleitenden Oberflächenwasser zu 
sein (90 % des dort anfallenden Ober-
flächenwassers). 
Der Hochwasserschutz für das ge-
genständliche Plangebiet sowie den 
unmittelbar angrenzenden Bereich 
muss im Plangebiet selbst bzw. dem 
daran unmittelbar angrenzenden Be-
reich erfolgen. 
Das bereits bestehende Regenwas-
serrückhaltebecken "Kleine Mittelrie-
de" dient nur dem Schutz der Unter-
lieger der Schölke, nicht dem Schutz 
der Oberlieger der Schölke, zu denen 
– vom Regenrückhaltebecken „Kleine 
Mittelriede" aus gesehen - das gegen-
ständliche Plangebiet und die unmit-
telbar angrenzenden Grundstücke 
gehören. Die Unterzeichner sind be-
zogen auf das Rückhaltebecken "Klei-
ne Mittelriede" nicht "Unterlieger", 
sondern "Oberlieger". 
Ihre Grundstücke liegen entlang der 
Schölke auf unmittelbarer Höhe des 
geplanten Baugebietes "An der Schöl-
ke". Wie der Erläuterungsbericht von 
ipp vom 12.11.2010 - 2682-08 HRB 
Kleine Mittelriede - besagt - dort Seite 
8 -, muss der Schutz des Neubauge-
bietes in diesem selbst bzw. in seiner 
unmittelbaren Umgebung gesucht 
werden ("Sollte im Rahmen eines B-
Planes das Neubaugebiet Schölke 
geplant werden, kann der Verbin-
dungsgraben ohne weiteres ausge-
baut werden und als Regenrückhalte-
becken im Sinne der Stadtentwässe-
rung für das neue Baugebiet fungie-
ren" (Anstelle des gemäß dieser Emp-
fehlung auszubauenden Verbin-
dungsgrabens soll es gemäß der ak-
tuellen Planung das Regenrückhalte-
becken geben.  
 
Damit ist die Aussage in der gegen-
ständlichen Planbegründung (Seite 12 

 
Durch den Bau des Rückhaltebeckens Klei-
ne Mittelriede mit rd. 5.000 m³ Rückhaltevo-
lumen kommt es zu einer Reduzierung der 
Überschwemmungsgebiete im Gewässer-
system. Die Absenkung der Wasserspiegel-
lagen im Gesamtgewässersystem wirkt sich 
u.a. auch positiv auf den Schölkegraben und 
den Verbindungsgraben aus, die geringe 
Überschwemmung des Grabens bzw. des 
nördlichen Bereiches des Baugebietes ist 
damit beseitigt worden. 
 
Die Errichtung des großen Rückhaltebe-
ckens an der Kleinen Mittelriede dient insbe-
sondere der Oberlieger, das heißt denjeni-
gen Grundstücken, die durch den Rückstau 
im Bereich des Durchlasses am Zusammen-
fluss Kleine Mittelriede/Schölke in Mitleiden-
schaft gezogen wurden. Dieser Rückstau bis 
in den Bereich Wiedebeinstraße und Kreuz-
straße wird durch das große Rückhaltebe-
cken vermieden. So wie dargestellt, konnte 
unmittelbar an der Verursacherstelle eine 
Gegenmaßnahme durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der maximale Eintrag in das bestehende 
städtische Kanalsystem in der Kreuzstraße 
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erster Absatz: "Durch den Bau eines 
Rückhaltebeckens im Bereich Feld-
straße/Kälberwiese konnte ein wirk-
samer Hochwasserschutz für die Un-
terlieger der Schölke erreicht werden. 
Im Mai 2011 sind an diesem Standort 
mehr als 5000 m³ Retentionsvolumen 
umgesetzt "), für die vorstehend anzu-
stellende Beurteilung absolut irrele-
vant. Relevant ist hingegen die Aus-
sage auf Seite 27 zweiter Abs. der 
Planbegründung: 
"Ein Gutachten über den Nachweis für 
die Regenrückhaltung des Baugebie-
tes kommt zu dem Ergebnis, dass nur 
eine Kapazität von ca. 10 % für die 
Einleitung des anfallenden Regen-
wassers in die Regenwasserkanäle 
der Kreuzstraße möglich ist. Das neu 
gebaute Regenrückhaltebecken an 
der Mittelriede kann für den Restbe-
darf, der sich aus dem Neubaugebiet 
ergibt, nicht herangezogen werden. 
Grundsätzliches Ziel der Planung ist, 
dass gegenüber der heutigen Situati-
on keine Verschlechterung der Ent-
wässerungssituation eintritt". 
 
Außerdem: Wenn das Rückhaltebe-
cken "Kleine Mittelriede" bereits dem 
Schutz des gegenständlich geplanten 
Neubaugebietes und der unmittelbar 
angrenzenden Grundstücke mit über-
nommen hätte, hätte es nicht der 
Aussage in der gegenständlichen 
Planbegründung bedurft (Seite 7 letz-
ter Absatz): "Für den verlorengehen-
den Retentionsraum und zur Rückhal-
tung von anfallendem Oberflächen-
wasser (Unterstreichungen von mir) 
dient ein Regenrückhaltebecken, das 
.....im Mündungsbereich zweier Grä-
ben östlich des Baugebietes geplant 
ist....". 
 

ist bis zu maximal 10% des anfallenden Nie-
derschlagsvolumens möglich. 
Die Heranziehung des bestehenden Rück-
haltebeckens zur Entwässerung des Bauge-
bietes ist nicht möglich, da die gesetzlichen 
Anforderungen bestimmen, dass der Abfluss 
nach der Realisierung des Baugebietes den 
Abfluss aus den natürlichen, unversiegelten 
Flächen nicht überschreiten darf, also es 
nicht zu einer Verschlechterung kommen 
darf. Durch die Errichtung eines eigenen 
Rückhaltebeckens nördlich des Baugebietes 
ist gewährleistet, dass eine Verschlechte-
rung ausgeschlossen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung wurde daher irreführen-
derweise von verlorengehendem Retentions-
raum gesprochen und dies nunmehr in der 
Begründung klargestellt. Eine inhaltliche 
Änderung ergibt sich daraus nicht. 
 
 

12.27 Zum Thema "Regenrückhaltung" für 
das Neubaugebiet "Schölke" gibt es 
nur wenige "belastbare" Zahlen. Dem 
Bürger werden lediglich einige wenige 
Zahlen "an den Kopf geworfen". 
In dem B-Planentwurf vom 21.03.2016 
heißt es in Ziffer 2.4 u.a. "Auf der fest-
gesetzten Fläche für die Wasserwirt-
schaft ist ein Regenrückhaltebecken 
mit einem Fassungsvermögen von 
mindestens 560 m³ anzulegen. Das 
Regenwasserrückhaltebecken ist als 
Mulde mit wechselnden Böschungs-

Die genannte Berechnung datiert aus dem 
Frühjahr 2016. Die Berechnungsunterlage 
für die Bemessung des RRHB stellt dabei 
eine technische Berechnung dar, die nicht 
Gegenstand der Auslegung war, sondern auf 
Anforderung eines Bürgers übermittelt wur-
de. Das Datum wurde nur zur Kenntlichma-
chung des Standes für dem Bürger nach-
träglich eingetragen. 
 
Es wird auf die Stellungnahme 12.26 verwie-
sen. Dabei ist noch mal darauf hinzuweisen, 
dass die damaligen Berechnungen sich auf 
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neigungen zwischen 1:2 bis 1:4 her-
zustellen........". 
Diese Zahl basiert offenkundig auf 
einer Berechnung des Ingenieurbüros 
ipp bereits aus 2006 (April 2016). Die-
se Berechnung hat der Sachbearbei-
ter der Stadt im Nachhinein auf Anfor-
derung übermittelt. Die Berechnung ist 
zweifach zugegangen, einmal mit dem 
bloßen Ursprungsdatum, einmal mit 
dem handschriftlichen Vermerk 
"02.03.2016", woraus aus meiner 
Sicht zu schließen sein dürfte, dass 
die bereits 2006 erstellte-und lediglich 
eine Seite ausmachende Berechnung 
des Volumens per 22.03.216 noch 
einmal bestätigt wird. Die Berechnung 
weist ein Volumen von 558 m³ aus. 
In dem Gutachten der ipp vom 
25.01.2009, in welchem es -ebenfalls- 
um das Plangebiet "Schölke" geht 
(Seite 3 des Gutachtens: „die 
SEBS......planen die Erschließung 
eines Neubaugebietes südöstlich der 
Bezirkssportanlage Kälberwiese"), ist 
von einem erforderlichen Retentions-
volumen von 400 m³ die Rede (Seite 
3: "Nach ATV-DVWK-A117 müssen 
ca. 400 m³ Retentionsvolumen für den 
Bau des Neubaugebietes erstellt wer-
den"). 
Das erforderliche Retentionsvolumen 
wird wie folgt begründet (Seite 1 des 
Gutachtens: "Die zu erschließende 
Fläche ist eine potentielle Retentions-
fläche 
se (Unterzeichnung von mir) des Sei-
tengrabens, der nördlich der Parzelle 
in östlicher Richtung zur Schölke fließt 
(Anmerkung von mir. Bei dem ange-
sprochenen Seitengraben handelt es 
sich um den sog. "Schölkegraben"). 
Eine Erschließung ist verbunden mit 
einer Flächenerhöhung, die zur 
Hochwassersicherheit des Neubau-
gebietes führt. Durch das dann feh-
lende Retentionsvolumen wäre das 
Gebot des Unterliegerschutzes ver-
letzt". 
Hiernach ginge es also nicht darum, 
Retentionsvolumen für das im Plan-
gebiet infolge "Beregnung" der in An-
spruch genommenen Fläche anfallen-
de und zu 90 % nicht in die Kanalisa-
tion der Kreuzstraße ableitbare Ober-
flächenwasser zu schaffen, sondern 
Retentionsvolumen für das aus dem 
Seitengraben sprich Schölkegraben 

dem Niederschlagsereignis von 2002 basie-
ren. Maßgeblich für die Planung ist ein deut-
lich geringeres HQ100. Weiterhin wurde mitt-
lerweile das Rückhaltebecken an der Kleinen 
Mittelriede gebaut, sodass nicht von einer 
Überschwemmung des Plangebiets – auch 
nicht im natürlichen Zustand - auszugehen 
ist. 
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anlässlich eines Regenereignisses - 
wohl präziser ausgedrückt: Extremre-
genereignisses - überlaufende Was-
ser zu schaffen, welches nach Bo-
denauffüllung im Zusammenhang mit 
der Vermeidung von Hochwasserrisi-
ken für das Neubaugebiet ja nicht 
mehr in diesen Retentionsraum ein-
fließen könnte. 
 

12.28 Zunächst einmal stelle ich in Abrede, 
dass die Berechnung dieses "speziel-
len" Retentionsvolumen/Volumen für 
das überlaufende Wasser überhaupt 
nach ATV-DVWK-A117 erfolgen kann, 
dass die ATV diesbezüglich also 
überhaupt das zutreffende Messin-
strumentarium hergeben kann, auch 
wenn dieser Überfluss natürlich im 
Zusammenhang mit einem Regener-
eignis steht. Anhand der ATV kann die 
auf einer bestimmten Fläche durch ein 
Regenereignis anfallende Regenmen-
ge pp. erfasst werden. Vorliegend soll 
es aber nach der eigenen Vorgabe 
des Gutachtens um "überfließendes", 
weil dort überdimensional -wenn auch 
im Zusammenhang mit einem Regen-
ereignis- anfallendes Wasser aus dem 
Graben gehen. 
Die Menge dieses "überfließenden" 
Wassers wird jedenfalls nicht nach 
ATV berechnet(Beweis: einzuholen-
des Sachverständigengutachten). 
Nach ATV kann hingegen berechnet 
werden das Volumen des unabhängig 
von besagtem, aus dem Graben 
"überlaufenden" und auf der Fläche 
des Plangebietes anlässlich eines 
Regenereignisses anfallenden Ober-
flächenwassers. Aus einer solchen 
Berechnung soll aber das in dem Gut-
achten vom 25.01.2009 ausgewiese-
ne Retentionsvolumen von 400 m³ 
gerade nicht resultieren! 
 

Es sind die Vorgaben der Aufsichtsbehörde 
bezüglich. des Regenwasserabflusses aus 
dem Baugebiet und die Belange des Hoch-
wasserschutzes zu erfüllen. Nach den Vor-
gaben der Aufsichtsbehörde ist das von den 
Oberflächen abfließende Regenwasser für 
das Baugebiet „An der Schölke“ vor Einlei-
tung in den Schölkegraben zu drosseln. Ziel 
ist es, den Oberflächenabfluss aus dem 
Baugebiet auf ein Maß zu bringen, das dem 
Abfluss von den natürlichen, unbebauten 
Flächen entspricht. Dazu ist das Regenwas-
serrückhaltebecken auf ein Regenereignis 
von 100 Jahren zu bemessen, was ein 
Rückhaltevolumen von rd. 580 m³ bedingt. 
Das geplante Regenrückhaltebecken ist mit 
einer ausreichenden Größe von mind. 630 
m³ festgesetzt. Das notwendige Stauvolu-
men wird damit im Sinne der Stellungnahme 
um knapp 10 % erhöht festgesetzt. Die Be-
messung hierzu erfolgt bundesweit nach 
DWA-A 117. 
 
Der im Gutachten von 2009 genannte Wert 
von 400 m³ wurde auf Basis der für die 
Stadt-entwässerung üblichen Wiederkehrzei-
ten (üblich sind 10 Jahre bis 20 Jahren) zu 
einem Zeitpunkt ermittelt, als die Auflagen 
der Aufsichtsbehörde noch nicht abschlie-
ßend formuliert waren. 
Die Auswirkungen des Einflusses des Bau-
gebietes auf das Hochwassergeschehen im 
Gewässersystem der Schölke wurden im 
Gutachten von ipp untersucht. 
 

12.29 Andererseits besteht ein mehr oder 
weniger sicherer Grund für die An-
nahme, dass es bei dem in der Be-
rechnung des Büros ipp vom April 
2016, bestätigt am 02.03.2016, aus-
geworfenen Volumen um das auf dem 
Plangelände anlässlich eines Regene-
reignisses "auftreffende" Oberflä-
chenwasser geht. Denn dort ist als 
Berechnungsfaktor eine Fläche von 
1,996 ha eingestellt. Das war die ur-
sprünglich für das Plangebiet vorge-

Die Erweiterung des Planungsgebietes auf 
die im Aufstellungsbeschluss von 2008 dar-
gestellte Fläche mit dem Rückhaltebecken in 
einer Größenordnung von ca. 2.200 m² (Ge-
samtfläche 21.100 m²) führt zu keiner Ver-
änderung des Versiegelungsgrades, da das 
Rückhaltebecken nicht versiegelt ist. Der 
Versiegelungsgrad ist für die Bemessung 
des Rückhaltevolumens maßgeblich. Damit 
braucht eine Berücksichtigung nicht vorge-
nommen werden. 
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sehene Fläche. Das RRB mit einer 
Gesamtfläche von 2350 m² ein-
schließlich "Umgebung" ist erst sehr 
viel später zur Planfläche dazuge-
kommen. Die Berechnung der ipp vom 
April 2016 läuft auf ein Volumen von 
560 m³ hinaus. 
Das "Überschwemmungsvolumen" 
aus dem Schölkegraben ist da also 
nicht mit enthalten. 
Ebenso wenig ist allerdings in den 560 
m³ die Tatsache berücksichtigt, dass 
die Gesamtfläche nunmehr 2350 m² 
beträgt und nicht nur - aufgerundet - 
19.000 m², wobei die ipp in der für das 
gegenständliche Plangebiet erstellten 
"technischen Erschließung vom Sep-
tember 2011" bei einer zugrunde ge-
legten Planfläche von etwas unter 
19.000 m² zu einem Retentionsvolu-
men von 582 m³ kommt !!! 
 

2001 wurden Pauschalannahmen hinsicht-
lich der versiegelten Fläche zu Grunde ge-
legt. Eine endgültige Berechnung wird erst 
im Rahmen der Ausführungsplanung durch-
geführt, wenn die exakten Rahmenbedin-
gungen feststehen. 
 
Die Stellungnahme wurde von der Verwal-
tung zum Anlass genommen, anhand der 
konkreten Versiegelungsfestsetzungen eine 
erneute Berechnung, Stand 09/2016, zu er-
stellen. Diese kommt abweichend vom 
textlich festgesetzten Rückhaltevolumen auf 
574 m³. Im Sinne der Stellungnahme wird 
daher die textlichen Festsetzung Teil A, V 
2.4 dahingehend geändert, dass ein Fas-
sungsvermögen von mindestens 630 m³ 
festgesetzt wird. Das notwendige Stauvolu-
men wird damit im Sinne der Stellungnahme 
um knapp 10 % erhöht festgesetzt. Die tech-
nische Erweiterung problemlos möglich, da 
die dafür zeichnerisch festgesetzte Fläche 
auch ein deutlich größeres Volumen ermög-
licht.  
 

12.30 Angreifbar ist diese "Technische Er-
schließung vom September 2011" 
allerdings allein schon deshalb, weil 
sie zwar eindeutig für das gegen-
ständliche Plangebiet erstellt worden 
ist, die Einzugsdaten jedoch aus zwei 
in Baden Württemberg an der dortigen 
Kreisstraße 147 gelegenen Ortschaf-
ten genommen worden sind (Seite 8 
der "Technischen Erschließung), was 
jedoch nicht eingängig ist (Beweis im 
Bestreitensfall. Einzuholendes Sach-
verständigengutachten). 
 

Die Angaben des Gutachters bzgl. der Ein-
zugsdaten sind irrtümlich aus einem anderen 
Gutachten übernommen worden. Dies ist 
mittlerweile korrigiert worden. 
Die Einzugsdaten sowie die Regendaten und 
die Berechnung des Regenrückhaltebeckens 
sind korrekt vorgenommen worden. Eine 
inhaltliche Änderung ergibt sich daraus nicht. 
 

12.31 In dem Retentionsvolumen für das 
Regenrückhaltebecken ist bislang 
irgendwo berücksichtigt, ein im Plan-
gebiet vorhandenes Grundwasser - 
sehr hoher Grundwasserstand im 
Plangebiet! -, dass das Volumen des 
Regenrückhaltebeckens verringert. 
Wenn das errechnete Volumen für 
das "auftreffende" Regenwasser in 
Höhe von 560 m³ und das zugrunde 
gelegte "Überschwemmungsvolumen" 
von 400 m³ aufaddiert werden ergibt 
sich ein Gesamtretentionsvolumen 
von 960 m³! 
Nachdem anfangs des besagten Gut-
achtens der ipp vom 25.01.2009 ledig-
lich von dem Retentionsvolumen für 
überbordendes Wasser die Rede ist, 
ist dann auf Seite 8 jenes Gutachtens 

Die erwähnte 400 m³ basieren auf einer Be-
rechnung zu einem sehr frühen Zeitpunkt der 
Planung und unter anderem Rahmenbedin-
gungen (Annahme 10-20jährliches Nieder-
schlagsereignis). Mit der nunmehr deutlich 
verschärften Bemessung mit einem HQ100 
ergibt sich ein höheres Volumen. Diese bei-
den Werte werden in der Stellungnahme 
irrtümlich zusammengezählt. 
 
Die genannte Summe von 1.500 m³ ergibt 
sich unter Annahme, dass ein Nieder-
schlagsereignis wie 2002 erfolgt, dass deut-
lich über einem HQ200 liegt und damit weit 
über dem für die Planung maßgeblichen 
HQ100, das entsprechend deutlich geringere 
Rückhaltevolumen erfordert. Selbstverständ-
lich müssen solche Volumen in einer Ge-
samtbetrachtung berücksichtigt werden. 
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unter der Überschrift "Einfluss Neu-
baugebiet" aber – und allerdings - 
nicht mehr von dem durch das Neu-
baugebiet verlorengehenden Retenti-
onsraum für das aus dem Schölke-
graben überfließende und in das 
Plangebiet einfließende Wasser die 
Rede, sondern ausschließlich davon, 
dass "durch die Erschließung des 
Neubaugebietes und die Einleitung 
der Regenwassermengen (Unterstrei-
chung von mir) in den nördlich gele-
genen Graben eine Erhöhung des 
Abflusses in die Schölke entsteht". 
Und unmittelbar im Anschluss daran 
heißt es dann weiter {Seite 8): "Die 
Regenwassermenge, die bei einem 
Regenereignis wie dem vom Juli 2002 
vom Neubaugebiet in die Mittelriede 
(Anmerkung: gemeint sein dürfte die 
Schölke und nicht die Mittelriede, wie 
sich aus dem Gesamtzusammenhang 
zwingend ergibt) eingeleitet wird (Un-
terstreichung von mir), beträgt in der 
Summe ca. 1.500 m³. Die Fläche ist 
zwar nicht als Überschwemmungsge-
biet ausgewiesen, wurde 2002 im 
nördlichen Bereich jedoch über-
schwemmt. Daher muss zusätzlich 
(Unterstreichung von mir) das ent-
sprechende Wasservolumen in die 
Überlegungen mit einbezogen wer-
den". 
Mit einem Mal ist also auch bzw. zu-
sätzlich von dem in die Mittelriede 
sprich Schölke aus dem Neubauge-
biet einzuleitenden Wasser die Rede, 
wobei, wie es dann weiter heißt, das 
aus dem Schölkegraben fließende 
und die Überschwemmung mit (oder 
nur?) verursachende Wasser in die 
Überlegungen mit einbezogen werden 
müsse! 
 
Nur genaue bzw. auch nur annähernd 
genaue und auch nachvollziehbare 
Berechnungen gibt es nicht!!! 
 

Weiterhin wird im Ergebnis festgestellt, dass 
der Einfluss des Baugebietes bei einem Er-
eignis wie 2002 eine rechnerische Erhöhung 
von 1-2 cm ergibt. Bei dem maßgeblichen 
HQ100 ist dies nicht mehr darstellbar. 
 
s. a. Stellungnahme 12.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gutachten von 2009 führt detailliert die 
zu Grunde gelegten Annahmen und Werte 
für die Computermodellrechnungen auf. Zu-
sätzlich wurde dem Bürger die Berechnun-
gen des ATV-Blattes außerhalb der öffentli-
che Auslegung zur Verfügung gestellt. 
 

12.32 Auf Seite 11 des Gutachtens vom 
25.01.2009 heißt es dann noch, eben-
falls aber letztendlich auch nicht wei-
terführend: "Als zweite Variante be-
steht die Möglichkeit, das Wasser von 
ca. 700 m³schadlos zurückzuhalten. 
Die Menge ist im Vergleich zum Ab-
flussvolumen verhältnismäßig gering, 
überschreitet aber deutlich die nach 
ATV-DVBK-A117 benötigte Menge für 

Im Gutachten wurden 2 Varianten zur Ver-
besserung der Hochwassersituation im Ge-
wässersystem der Schölke untersucht.  
Variante 2 befasste sich mit der Nutzung des 
Verbindungsgrabens zwischen kleiner Mittel-
riede und Schölkegraben. Aufgrund des hier 
zur Verfügung stehenden Grabenvolumens 
von nur rd. 700 m³ wurde diese Variante als 
nicht ausreichend in Bezug auf den Hoch-
wasserschutz verworfen. Dort hätte jedoch 
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den Bau des Neubaugebietes". 
Auch diese Anmerkung ist deshalb 
nicht weiterführend, weil sie keine 
konkrete Berechnung des Retentions-
volumens, einmal resultierend aus 
dem Bedarf für den verlorengehenden 
Retentionsraum betreffend das aus 
dem Graben in das Plangebiet "über-
bordende" Wasser und einmal betref-
fend das aus dem Plangebiet in das 
RRB einzuleitende Oberflächenwas-
ser, enthält. 
Es fehlt durchgängig an konkreten 
Berechnungen und belastbaren Zah-
len, insbesondere an differenzierten 
Berechnungen einmal für das "über-
bordende" Wasser und einmal für das 
einzuleitende Oberflächenwasser. 
Die gesamte Konzeption des RRB ist, 
zumindest was das zugrunde gelegte 
Mindestvolumen von 560 m³ anbe-
langt, absolut nebulös und undurch-
sichtig. 
 

ausreichend Volumen zur Verfügung ge-
standen, verglichen mit den damaligen 
Rahmenbedingungen (Annahme 10-
20jährliches Niederschlagsereignis) mit ca. 
400 m³. 
 
Durch den Bau des Rückhaltebeckens Klei-
ne Mittelriede kommt es zu einer Reduzie-
rung der Überschwemmungsgebiete im Ge-
wässersystem. Die Absenkung der Wasser-
spiegellagen im Gesamtgewässersystem 
wirkt sich u.a. auch positiv auf den Schölke-
graben und den Verbindungsgraben aus, die 
geringe Überschwemmung aus dem Graben 
in den nördlichen Bereiches des Baugebie-
tes ist damit beseitigt worden. Eine Betrach-
tung von Hochwasser im Baugebiet ist damit 
obsolet. 
 

12.33 Schließlich ist darauf hinzuweisen, 
dass die Errichtung des Regenrück-
haltebeckens einer Plangenehmigung 
durch die zuständige Behörde bedarf. 
An einer solchen Genehmigung fehlt 
es. Da die Errichtung des Regenrück-
haltebeckens der Erschließung des 
Plangebietes dient, das Regenrück-
haltebecken jedoch nicht plangeneh-
migt ist, ist die Erschließung des 
Plangebietes nicht gesichert, was zu 
einer Planversagung führt. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine solche Genehmigung ist rechtzeitig vor 
der Anlage des Beckens einzuholen. Die 
Vorlage der Plangenehmigung im Bauleit-
planverfahren ist nicht erforderlich. 

12.34 Der guten Ordnung halber ist darauf 
hinzuweisen, dass eine solche Plan-
genehmigung auch nicht erfolgen 
kann und wird. Das vorgegebene 
Mindestvolumen für das Rückhaltebe-
cken reicht nicht aus, um Regenereig-
nissen, von denen es in der vorheri-
gen Woche mehrere in Braunschweig 
gegeben hat, über eine Stunde lang 
standzuhalten. Es käme zu einem 
Überlaufen des Beckens. 
Beweis im Bestreitensfalle: einzuho-
lendes Sachverständigengutachten). 
Der Plan darf gemäß § 68 Abs. 3 
WHG nur genehmigt werden, wenn 
nicht eine erhebliche und dauerhafte, 
nicht ausgleichbare Erhöhung der 
Hochwasserrisiken zu erwarten ist, 
was jedoch, wie gesagt, nicht der Fall 
ist. 
 

Das gemäß DWA-A 117 geplante Regen-
rückhaltebecken zur Drosselung von Ab-
flussspitzen aus dem Baugebiet ist mit ei-
nem Volumen von mind. 630 m³ ist ausrei-
chend dimensioniert und genehmigungsfä-
hig. 
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12.35 Die Errichtung des Rückhaltebeckens 
bedarf aber auch deshalb der Ge-
nehmigung, weil durch dessen Errich-
tung das Grundwasser angeschnitten 
werden würde. In Folge fehlender 
Genehmigung wegen dieses Grund-
wasseranschnitts wäre auch insoweit 
die Erschließung des Plangebietes 
nicht gesichert und der PIan deshalb 
unwirksam. 
 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Die Grundwasserstände im Baugebiet sind 
im Baugrundachten dokumentiert und wer-
den bei der Ausführungsplanung des Regen-
rückhaltebeckens berücksichtigt. Es ergeben 
sich dadurch keine Einschränkungen für den 
Betrieb des Beckens, das Nutzvolumen steht 
vollumfänglich zur Verfügung. 
 
 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die textliche Festsetzung Teil A, V 2.4 des 
Bebauungsplans wird dahingehend geän-
dert, dass ein Stauvolumen von mind. 
630 m² errichtet werden soll. 
 
Die Begründung wird zum Thema Entwässe-
rung zur Richtig- und Klarstellung von Sach-
verhalten überarbeitet. Dadurch ergeben 
sich jedoch keine inhaltlichen Änderungen, 
die Auswirkungen auf die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes haben. 
 
 

 Stellungnahme Nr. 13 
Jutta Schlimme 
Wiedebeinstraße 31 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 06.06.2016 

Die Stellungnahme Nr. 13 ist gleichlautend 
mit der Stellungnahme Nr.12.  
 
Der letzte Satz des Textblocks 12.11 wird im 
Schreiben von der Stellungnahme 13 als 
einzige Änderung erweitert um den Halbsatz: 
„…, ist damit gar nicht gemeint bzw. ange-
sprochen.“ Eine inhaltliche Änderung ergibt 
sich daraus nicht. 
 
Die Abwägungen zur Stellungnahmen Nr. 13 
sind gleichlautend mit den Abwägungen zur 
Stellungnahme Nr.12 und werden hier nicht 
wiederholt. 
 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
 
S. Stellungnahme 12 
 

 Stellungnahme Nr. 14 
Jutta Schlimme 
Wiedebeinstraße 31 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 06.07.2016 

 

14.1 Als Eigentümer-/in des unter der obi-
gen Rubrumsadresse gelegenen 
Grundstücks knüpfe ich an meine 
Stellungnahme vom 06.06.2016 zu 
dem o.a. Bebauungsplan und führe 

 
 
 



- 69 - 
 

dazu im Hinblick auf die Erkenntnisse 
aus der Informationsveranstaltung des 
Fachbereichs Planung und Umwelt-
schutz der Stadt Braunschweig vom 
23.06.2016 zur 123. Änderung des 
Flächennutzungsplans und zum Be-
bauungsplan mit örtlicher Bauvor-
schrift "Feldstraße", AP 23, in der Aula 
des MK ergänzend aus wie folgt: 
 

14.2 Auf der o.a. Informationsveranstaltung 
ist seitens der städtischen Planer zum 
Thema "Entwässerung" u.a. erklärt 
worden, dass der Schölkegraben als 
Vorfluter für den bzw. die im Plange-
biet "Feldstraße" vorgesehenen Re-
genrückhaltebecken fungieren soll. 
 
Das war mir bis dahin nicht bekannt. 
 
Der Schölkegraben ist, soweit er in-
nerhalb des Plangebietes "An der 
Schölke" gelegen ist, Bestandteil die-
ses Plangebiets und bildet dabei zu 
einem Teil auch die Grenze zum 
Plangebiet "Feldstraße". 
 

Im Rahmen der Informationsveranstaltung 
wurde von den städtischen Vertretern vorge-
tragen, dass ein Teil des anfallenden Nie-
derschlagswassers des geplanten Baugebie-
tes Feldstraße nach der Sammlung und 
Rückhaltung in dafür vorgesehenen Flächen 
eine gedrosselte Einleitung auch in den 
Schölkegraben möglich ist. 
 

14.3 Die Aufgabe und Funktion eines Vor-
fluters soll dem Schölkegraben gemäß 
dem B-Planentwurf "An der Schölke" 
H041 aber bereits schon bezüglich 
des im Plangebiet "An der Schölke" 
vorgesehenen Regenrückhaltebe-
ckens zukommen. 
 

Im Bebauungsplan ist die auf den natürli-
chen Wert gedrosselte Abgabe des Nieder-
schlagswassers aus dem Regenrückhalte-
becken vorgesehen. 
 

14.4 Die im Zusammenhang mit besagter 
Information auf der o.a. Veranstaltung 
sich ergebende doppelte Aufgaben-
stellung für den Schölkegraben hätte 
im Rahmen des für einen im be-
schleunigten Verfahren nach §13 a 
BauGB aufgestellten Bebauungsplan 
der Innenentwicklung vorzunehmen-
den sog. Screenings bereits berück-
sichtigt werden müssen, indem ge-
mäß dem ausdrücklichen Wortlaut des 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB beim 
Screening von Bebauungsplänen im 
Rahmen der Darlegung von Merkma-
len über mögliche Auswirkungen und 
voraussichtlich betroffene Gebiete, 
insbesondere in Bezug auf "den ku-
mulativen und grenzüberschreitenden 
Charakter der Auswirkungen", Unter-
suchungen anzustellen sind. 

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung und der 
damit einhergehenden Vorprüfung der Um-
weltbelange war davon auszugehen, dass 
die ehemalige Sportanlage Kälberwiese un-
verändert weitergenutzt werden würde. 
Überlegungen für die Errichtung einer 
Wohnnutzung gab es keine.  
Die Verpflichtung ein erneutes so genanntes 
Screening (Informationssammlung zu Beginn 
einer Planung) durchzuführen, gibt es nicht. 
Gleichwohl sind alle relevanten Belange in 
die Planung eingeflossen. 
Der § 13 a Abs.1 S.2 Nr.2 Baugesetzbuch 
(BauGB) bezieht sich auf Flächengrößen 
von über 20.000 m² zulässiger Grundfläche. 
Da bei diesem Baugebiet die zulässige 
Grundfläche geringer ist, ist die Nr.1 des 
Paragrafen anzuwenden. Dieser sieht keine 
Einschränkungen vor. Ein entwässerungs-
technischer Zusammenhang mit dem Bau-
gebiet Feldstraße wird nicht gesehen, da es 
sich um zwei unabhängig voneinander zu 
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realisierbare Baugebiete handelt. 
 

14.5 In Ergänzung hierzu heißt es dann in 
§ 3 b Abs. 2 S. 1 des Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG): 
"Die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht auch, wenn mehrere Vorha-
ben derselben Art, die von dem sel-
ben oder mehreren Trägern verwirk-
licht werden sollen und in einem en-
gen Zusammenhang stehen (kumula-
tive Vorhaben)". Und in Art. 3 Abs. 1 
Anhang 4 Nr. 4 der UVP-.Änderungs-
RL ist bestimmt, dass die von dem 
Vorhaben beeinträchtigten Faktoren 
unter Bezug auf beispielhaft angege-
bene Gesichtspunkte zu beschreiben 
sind, für das Wasser/Grundwasser 
z.B. die hydromorphologischen Ver-
änderungen. 
 

Die genannte Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht nur, wenn die Vorhaben für sich je-
weils den Wert für die standortbezogene 
Vorprüfung erreichen oder überschreiten. 
Der Grenzwert der zulässigen Grundfläche 
von 20.000 m² (UVPG Anlage 1, Nr. 18.7) 
wird nicht erreicht. Daher besteht keine all-
gemeine Vorprüfungspflicht. Unabhängig 
davon wird eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung ohnehin durchgeführt und das Ergebnis 
im Umweltbericht dargestellt. 
 
 

14.6 Im Umweltbericht sind dann die Aus-
wirkungen aller geplanter sowie ande-
rer bestehender und/oder genehmig-
ter Vorhaben zu berücksichtigen. 
Das alles ist in dem durchgeführten 
Screening für das Plangebiet "An der 
Schölke" bislang nicht geschehen und 
müsste daher nachgeholt werden, 
wenn der Plan nicht wegen dieser 
Unterlassung unwirksam sein soll. 
Denn dem Plan fehlt die gemäß § 13 
a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. der 
dort genannten Anlage 2 -dort Ziff. 
2.2.-zu § 13 a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
BauGB vorgeschriebene Befassung 
mit den kumulativen und die Plan-
grenzen überschreitenden Auswirkun-
gen hier in Form der Inanspruchnah-
me des Schölkegrabens als Vorfluter. 
Denn im Hinblick auf die fehlende 
Befassung des B-Plans "An der 
Schölke" mit dem Schölkegraben als 
Vorfluter sowohl für das Plangebiet 
"An der Schölke" wie auch für das 
Plangebiet "Feldstraße" gilt die Vor-
prüfung für den B-Plan "An der 
Sch6lke" als nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt -weil nicht den Vorgaben 
des § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. der Anlage 2 zu § 13 a Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 BauGB entsprechend-, was 
zu einem für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes beachtlichen 
Mangel führt (§ 214 Abs. 2 a Ziff. 3 
BauGB). 
 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird 
in den Kapiteln 4 und 5 das Thema Entwäs-
serung ausführlich und abschließend behan-
delt. Das zugrunde gelegte Fachgutachten 
stellt dabei fest, dass zur Vermeidung nach-
teiliger Folgen für die Entwässerungssituati-
on die Festsetzung eines Rückhaltebeckens 
erforderlich ist. 
 
Im Weiteren wird auf die Stellungnahme 14.4 
verwiesen.  
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14.7 Nach der hier bereits in der Stellung-
nahme vom 06.06.2016 vertretenen 
Auffassung, an der festgehalten wird 
und wonach schon die Voraussetzun-
gen für das beschleunigte Verfahren 
nach § 13 a BauGB gar nicht vorlie-
gen, bedarf es der Nachholung eines 
ordnungsgemäßen Screenings i.S. d. 
der Anlage 2 zu § 13 a Abs. 1 S. 2 Nr. 
2 BauGB aber gar nicht, um den B-
Plan rechtswirksam werden zu lassen. 
Der B-Plan "An der Schölke" bliebe so 
oder so unwirksam. Ein B-Plan "An 
der Schölke" wäre -wenn überhaupt- 
nur im "Regelverfahren" zu entwi-
ckeln, ggf. im 
Zusammenhang mit dem Planvorha-
ben "Feldstraße". Die Voraussetzun-
gen für einen Bebauungsplan der In-
nenentwicklung i.S.d. § 13 a Abs. 1 S. 
1 BauGB liegen einfach nicht vor. Auf 
die bereits von mir zitierte Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 04.11.2015 weise ich nochmals 
hin ebenso wie darauf, dass bereits 
das Nds. OVG in Lüneburg mit Urteil 
vom 22.04.2015 (ZfBR 2015, 588) 
entschieden hatte, dass Flächen, die 
nicht dem Siedlungsbereich zuzu-
rechnen sind, nicht Gegenstand eines 
Bebauungsplanes der Innenentwick-
lung nach § 13 a Abs. 1 BauGB sein 
können. Zumindest soweit es um die 
auf dem Gebiet der "Kälberwiese" 
liegende und für das geplante Regen-
rückhaltebecken der "Schölke" in An-
spruch genommene Fläche geht, 
handelt es sich um einen unbesiedel-
ten Bereich. Dieser wird aufgrund sei-
ner bisherigen Nutzung als Randzone 
des -zwischenzeitlich aufgegebenen- 
Sportplatzes, seiner Begrünung und 
Bewachsung und seiner Anbindung 
an die freie Landschaft im Westen 
überhaupt nicht geschweige denn 
maßgeblich von einem umgebenden 
Siedlungsgebiet geprägt, so dass die 
Überplanung insoweit keine Maßnah-
me der Innenentwicklung darstellt. 
Eine Heilung dieses Mangels ist in § 
214 BauGB -zu Recht- nicht vorgese-
hen, so dass der B-Plan "An der 
Schölke" insbesondere aus diesem 
Grund unwirksam ist und bleibt, wo-
rauf ich in meiner Stellungnahme vom 
06.06.2016 bereits unmissverständlich 
hingewiesen habe. 
 

Grundsätzlich gilt für die Flächen des Gel-
tungsbereiches, dass die Durchführung ei-
nes Bebauungsplanverfahrens der Innen-
entwicklung gem. § 13a BauGB möglich ist, 
da sich diese Flächen in einem Siedlungszu-
sammenhang befinden. Die Bewertung, was 
ein Siedlungszusammenhang im Sinne des 
13a  ist, muss nicht deckungsgleich mit der 
planerischen Einordnung in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil gem. § 34 oder 
den Außenbereich gem. § 35 BauGB sein. 
„Die konkrete Bestimmung der baulichen 
und sonstigen Nutzung erfolgt aber gerade 
nicht  - und das ist der grundsätzliche Unter-
schied zum Innenbereich nach § 34 BauGB 
– kraft Gesetzes, sondern durch den Bebau-
ungsplan nach § 13 a. Innenbereich i.S.d. § 
34 und Innenentwicklung i.S.d. §13 a sind 
daher in der rechtlichen Anforderung klar 
voneinander zu entscheiden…“ (vgl. Krautz-
berger in Ernst-Zinkahn-Bielenberg aaO, §13 
a, RN 24) „Der Begriff der Innenentwicklung 
i.S.d. § 13 a Abs. 1 S.1 bezieht sich aber 
auch auf die sog. „Außenbereiche im Innen-
bereich“, also Flächen, die von einer bauli-
chen Nutzung umgeben sind, also innerhalb 
des Siedlungsbereichs liegen…“(vgl. Krautz-
berger in Ernst-Zinkahn-Bielenberg, aaO, 
§13 a, RN 27f,). 
Die Fläche, einschließlich des hinzugekom-
menen Regenrückhaltebeckens befindet sich 
im Siedlungszusammenhang zwischen Käl-
berwiese, Wiedebeinstraße, Kreuzstraße 
und A391. Die ehemalige Sportanlage kann 
als Teil dieses siedlungsstrukturellen Zu-
sammenhangs gesehen werden, genauso 
wie etwa Kleingärten oder sogar größere 
Grünflächen (vgl. Krautzberger in Ernst-
Zinkahn-Bielenberg, aaO, §13a, RN27). Im 
Übrigen ist die Fläche des Regenrückhalte-
beckens auch als eine Wiedernutzbarma-
chung einer brachgefallenen Fläche anse-
hen. 
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14.8 Der B-Plan "An der Schölke" ist 
schließlich aber auch deshalb unheil-
bar unwirksam, weil eine die Unwirk-
samkeit vermeidende ordnungsgemä-
ße Vorprüfung i.S.d. § 13 a Abs. 1 S. 
2 Nr. 2 BauGB i.V.m. Ziff. 2.6.6. der 
Anlage 2 zu § 13 a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
BauGB auch insoweit nicht stattge-
funden hat -obwohl dies hätte erfolgen 
müssen-, als das Plangebiet "An der 
Schölke" zumindest zum Teil Über-
schwemmungsgebiet gemäß § 76 
WHG ist und eine diesen Gesichts-
punkt ordnungsgemäß berücksichti-
gende Vorprüfung nicht stattgefunden 
hat.  
 

Zum Thema Vorprüfung nach dem Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz wird auf die 
Stellungnahme 14.4 verwiesen.  
 
Das Baugebiet befindet sich nicht, auch nicht 
in Teilen, in einem förmlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet im Sinne des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Daher 
sind hier keine über die ohnehin vorgenom-
menen hinausgehenden Untersuchungen 
vorzunehmen. 
 
 

14.9 Auf meine diesbezüglichen Ausfüh-
rungen in meiner Stellungnahme vom 
06.06.2016 weise ich hin, indem ich 
dort ausführlich begründet habe, dass 
sich die Planbehörde mit den Folgen, 
die sich aus der Tatsache ergeben, 
dass das Plangebiet in der Vergan-
genheit teilweise überschwemmt wor-
den ist, nur unzulänglich und auch 
widersprüchlich auseinandersetzt, 
indem beispielsweise das im Plange-
biet vorgesehene Regenrückhaltebe-
cken sowohl das gesamte im Plange-
biet anfallende Oberflächenwasser 
aufnehmen soll wie auch Ersatz für 
den infolge von vorzunehmenden Auf-
schüttungen verloren gehenden Re-
tentionsraum herstellen soll, die von 
der Planbehörde vorgelegten Berech-
nungen dieser Doppelfunktion aber 
nicht annährungsweise gerecht wer-
den. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem festge-
setzten Überschwemmungsgebiet gemäße 
dem Wasserhaushaltsgesetz. Damit gibt es 
keine gesetzliche Grundlage, auf deren Ba-
sis ein Ersatz für verloren gehende Rückhal-
teflächen gefordert werden können.  
Mit der Errichtung des Rückhaltebeckens an 
der Kleinen Mittelriede wurde bereits so viel 
Stauvolumen geschaffen, dass auch bei dem 
maßgeblichen HQ100 nicht davon auszuge-
hen ist, dass es im Geltungsbereich zu 
Überschwemmungen kommen kann. Damit 
bestehen keine Überschwemmungsflächen 
im Baugebiet mehr. 
Das geplante Regenwasserrückhaltebecken 
des Plangebietes „An der Schölke“ dient, 
anders als in der Begründung (S. 11) darge-
stellt, nicht dem Ausgleich des Verlustes 
etwaiger Retentionsflächen, sondern aus-
schließlich der Rückhaltung von Abflussspit-
zenaus dem Baugebiet. Die Begründung ist 
diesbezüglich redaktionell anzupassen. 
 
Durch die geplante Auffüllung des Geländes 
geht kein Retentionsraum verloren, da das 
Plangebiet nicht zu einem ausgewiesenen 
Überschwemmungsgebiet gehört. Die Auffül-
lung dient der notwendigen frostsicheren 
Überdeckung der Leitungen. 
 

14.10 Hinzu kommt nunmehr noch, wie ich 
in der Informationsveranstaltung am 
23.06.2016 erstmals erfahren habe, 
dass der im Zusammenhang mit den 
früheren Überflutungen stehende 
Schölkegraben nunmehr auch noch 
als Vorfluter für das im Plangebiet 
"Feldstraße" vorgesehene Regen-
rückhaltebecken fungieren soll! 

Es wird zum Aspekt Umweltvorprüfung auf 
die Stellungnahme 14.4 verwiesen. 
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Eine Umweltvorprüfung i.S.d § 13 a 
Abs. 1 S. 2 Ziff. 2 BauGB gilt nur dann 
als ordnungsgemäß 
durchgeführt i.S.d. Planerhaltungsvor-
schrift des § 214 BauGB -hier § 214 
Abs. 2 a Ziff. 3 BauGB-, wenn sie den 
Vorgaben von § 13 a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
BauGB entspricht. Diese Vorgaben 
i.S.d. § 13 a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB 
ergeben sich aus der Anlage 2 zu § 
13 a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB, und 
maßgebliche Vorgabenkriterien im 
Zusammenhang mit den hier in Rede 
stehenden, vom Schölkegraben aus-
gehenden Überschwemmungen sind 
gemäß Ziff. 2.6.6. der Anlage 2 zu 
§ 13 a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB u.a. 
"Überschwemmungsgebiete gemäß § 
76 WHG": 
 

14.11 Das WHG definiert zunächst in § 76 
Abs. 1 den Begriff des Überschwem-
mungsgebietes. Danach handelt es 
sich um Gebiete zwischen oberirdi-
schen Gewässern und Deichen oder 
Hochufern und sonstige Gebiete, die 
bei Hochwasser überschwemmt oder 
durchflossen oder die für die Hoch-
wasserentlastung oder Rückhaltung 
beansprucht werden. 
 
Der Begriff umfasst sowohl festge-
setzte und vorläufig gesicherte als 
auch faktische Überschwemmungs-
gebiete. Faktische Überschwem-
mungsgebiete sind Überschwem-
mungsgebiete nach § 76 Abs. 1 WHG, 
die nicht als solche festgesetzt oder 
vorläufig gesichert sind.  
Zwar handelt es sich beim Plangebiet 
"An der Schölke" um ein festgesetztes 
bzw. vorläufig gesichertes Über-
schwemmungsgebiet, jedoch nicht um 
ein faktisches Überschwemmungsge-
biet. 
 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) definiert 
im § 76 (1) WHG den Begriff Überschwem-
mungsgebiet.  
 
Der rechtliche Begriff des „faktischen Über-
schwemmungsgebietes“ wie in der Stellung-
nahme erwähnt, ist nicht aufgeführt und als 
solches auch nicht anderweitig unterlegt. 
 
In Braunschweig sind bereits für alle in Fra-
ge kommenden Flächen entsprechende Ver-
fahren durchgeführt worden und die Flächen 
als Überschwemmungsgebiete vom Land 
Niedersachsen festgesetzt worden.  
 
Das Baugebiet befindet sich nicht in einem 
festgesetzten oder vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebiet.  
 
Unabhängig davon kommt es durch den Bau 
des Rückhaltebeckens Kleine Mittelriede zu 
einer Reduzierung der Überschwemmungs-
gebiete im Gewässersystem. Die Absenkung 
der Wasserspiegellagen im Gesamtgewäs-
sersystem wirkt sich u.a. auch positiv auf 
den Schölkegraben und den Verbindungs-
graben aus, die geringe Überschwemmung 
des Grabens bzw. des nördlichen Bereiches 
des Baugebietes bei einem Niederschlags-
ereignis wie 2002, dass weit über dem Maß-
geblichen HQ100 liegt, ist damit beseitigt 
worden. Eine Betrachtung von Hochwasser 
im Baugebiet ist damit obsolet. 
 

14.12 In der Planbegründung zum B-Plan " 
An der Schölke" wird, worauf ich in 
meiner Stellungnahme vom 

Eine Abwägung der Inhalte erfolgt unter Stel-
lungnahme 13, bzw. im Verweis auf die Stel-
lungnahmen 11 und 12. 
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06.06.2016 auch jeweils angeknüpft 
habe, mehrfach ausgeführt, dass das 
Plangebiet in vorangegangener Zeit 
teilweise überschwemmt worden ist. 
In meiner Stellungnahme vom 
06.06.2016 habe ich die ungenügen-
de, teilweise sogar widersprüchliche 
Befassung des B-Plans mit dieser 
Thematik ausdrücklich gerügt. 
 
Auch ohne förmliche Festsetzung ei-
nes Überschwemmungsgebiets muss 
die Planbehörde bei der Überplanung 
eines faktischen Überschwemmungs-
gebietes in ihre Abwägung einbezie-
hen, dass Gebiete aus Gründen des 
Hochwasserschutzes von Nutzungen 
freizuhalten sind, sofern nicht ein 
schadloser Hochwasserabfluss oder 
die dafür erforderliche Wasserrückhal-
tung gewährleistet ist. 
 

 
Zur Thematik faktische Überschwemmungs-
gebiete wird auf die Stellungnahme 14.11 
verwiesen. 
 
 

14.13 Aus der in § 5 Abs. 2 WHG veranker-
ten Jedermannspflicht i.V.m. dem Ge-
bot der Problembewältigung folgt, 
dass die Planbehörde, wenn sie in 
einem Überschwemmungsgebiet Bau-
recht schafft, auch die dadurch her-
vorgerufenen Probleme bewältigen 
muss, was bedeutet, dass die Plan-
behörde durch bauplanungsrechtliche 
Festsetzungen sicherstellen muss, 
dass die Nutzung der Grundstücke im 
Plangebiet sowie in den an das Plan-
gebiet angrenzenden Bereichen vor 
den möglichen nachteiligen Folgen für 
Menschen, Umwelt oder Sachwerten 
durch Hochwasser jeweils geschützt 
ist. 
 

Es wird auf die Stellungnahme 14.9 verwie-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.14 Die Belange der Gefahrenabwehr und 
des Hochwasserschutzes sind, gera-
de auch im Lichte des § 5 Abs. 2 
WHG, im Rahmen der Abwägung ins-
besondere nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 
12 und Abs. 7 BauGB zu berücksich-
tigen. Nach der Rechtsprechung des 
BVerwG (Urteil vom 22.07.2004- 7 CN 
1/04) ist der Hochwasserschutz eine 
Gemeinwohlaufgabe von hohem 
Rang, welche die Planungshoheit ein-
schränken kann. Damit kann selbst 
eine Überplanung bereits überbauter 
Gebiete, die, wie hier, eine Nachver-
dichtung der Gebiete zur Folge hat, 
aufgrund widersprechender Belange 
des Hochwasserschutzes unzulässig 
sein. 

Es wird zur Thematik Überschwemmungs-
gebiet auf die Stellungnahme 14.9 verwie-
sen. 
 
Es wird zu Thematik Vorprüfung nach Um-
weltverträglichkeitsgesetz auf die Stellung-
nahme 14.4 verwiesen. 
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Im Hinblick auf die von mir in meiner 
Stellungnahme vom 06.06.2016 ge-
rügte, in sich widersprüchliche Befas-
sung mit der Überschwemmungsthe-
matik des Plangebiets gilt die Umwelt-
vorprüfung als nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt i.S.d. § 214 Abs. 2 a Ziff. 
3, indem jedenfalls das Ergebnis einer 
nach den Vorgaben des § 13 a Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. der Anlage 2 
zu § 13 a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB 
durchgeführten Vorprüfung nicht 
nachvollziehbar, weil widersprüchlich 
ist mit der Folge, dass auch insoweit 
ein für die Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplanes beachtlicher Man-
gel vorliegt (§ 214 Abs. 2 a Nr. 3 
BauGB).  
 

14.15 Eine Umweltvorprüfung ist i.S.d. § 214 
Abs. 2 a Ziff. 3 BauGB einfach nicht 
nachvollziehbar, wenn es in dem B-
Plan "Schölke" heißt, dass das dort 
geplante Regenrückhaltebecken so-
wohl das bislang aus dem Schölke-
graben in das Plangebiet über-
schwemmende Wasser wie auch 90 
% des im Plangebiet selbst entste-
henden Oberflächenwassers aufneh-
men soll, wahrend zum einen bau-
technisch überhaupt nicht vorgesehen 
ist, dass das Rückhaltebecken Was-
ser des Schölkegrabens überhaupt 
aufnehmen kann und darüber hinaus 
die zur Aufnahmekapazität des Be-
ckens vorgelegten Berechnungen 
nicht annährungsweise ergeben, dass 
das Becken dieser doppelten Aufga-
benstellung überhaupt gerecht werden 
kann. Auf meine diesbezüglichen Aus-
führungen in meiner Stellungnahme 
vom 06.06.2016 weise ich noch ein-
mal ausdrücklich hin. 
 

Zur Thematik des Verlustes von Retentions-
raum im Baugebiet wird auf die Stellung-
nahme 14.9 verwiesen. Eine Aufnahme von 
Wasser aus dem Schölkegraben ist nicht 
vorgesehen. 
 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten, soweit sie nicht bereits 
durch den Verweis auf die Stellungnahme 13 
geändert werden. 
 

 Stellungnahme Nr. 15 
Horst Gerling 
Maibaumstraße 7 f 
38118 Braunschweig 
Schreiben vom 06.06.2016 

 

 Zu dem Baugebiet An der Schölke  
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wird folgende Stellung abgegeben. 
 

15.1 Zu den 50 Wohneinheiten entstehen 
wenigsten 50 Kraftfahrzeuge, 
die alle überwiegend über die Kreuz-
straße abfahren werden. 
In der Bezirksratssitzung 310 wurde 
von einem Bezirksratsmitglied richtig 
erkannt, dass der Verkehrsfluss der 
Kreuzstraße in Richtung Norden 
überwiegend über das Wohngebiet 
der Maienstraße erfolgt. Von diesem 
Mitglied wurde auch richtig erkannt, 
dass die Kreuzstraße ab Wiedebein-
straße als Fahrradstraße geführt wird; 
durch drei Fahrbahnerhöhungen wur-
de eine Verkehrsberuhigung erreicht, 
sodass der Verkehr in Richtung Sü-
den überwiegend über den Mada-
menweg stattfindet. Anders sieht es in 
der Maienstraße aus, ohne auf die 
Vorfahrtsregelung vom Schwalben-
weg bzw. Maibaumstraße zu achten 
wird hier schon morgens und abends 
gerast.- Über die negativen Auswir-
kungen des Mischgebietes Schwal-
benweg werden sich die zuständigen 
Fachgremien noch auseinandersetzen 
müssen. Es war sehr auffällig, dass 
auf der öffentlichen Veranstaltung im 
MK die Fachvertreter immer wieder 
darauf hinwiesen, dass man nur das 
Gebiet Schölkestraße zu betrachten 
hat. Man hat bewusst betont, dass es 
sich nicht um die Wohneinheiten, die 
auf der Kälberwiese entstehen sollen, 
handelt.  
 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Es ist davon auszugehen, dass eine zusätz-
liche Verkehrsbelastung aus dem Baugebiet 
„Schölke“ mit ca. 50 Wohneinheiten in der 
Spitzenstunde max. ca. 20 Kfz/Std. zu er-
warten ist. Ein gesondertes Gutachten ist 
daher nicht erforderlich. Aufgrund dieses 
geringen zu erwartenden Verkehrsaufkom-
mens werden die Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten. 
Der Bebauungsplan HO 41 ist so konzipiert, 
dass er unabhängig von den Planungen des 
Bereiches der ehemaligen Sportanlage reali-
sierbar ist. Gleichwohl berücksichtigt er 
durch die Sicherung entsprechender Ver-
kehrsflächen eine Durchfahrbarkeit für das 
Baugebiet Feldstraße. Wo und wie viele KFZ 
für die bislang noch nicht feststehende Zahl 
der WE über den Planbereich „An der Schöl-
ke“ fahren werden, sind in dem gesonderten 
Planverfahren AP 23 einschließlich aller dar-
aus entstehenden Wirkungen zu ermitteln, 
zu bewerten und entsprechend planerisch zu 
berücksichtigen. 
 
Mit „MK“ ist die öffentliche Informationsver-
anstaltung vom 25.05.2016 im Gymnasium 
Martino-Katharineum gemeint. 

   
Vorschlag der Verwaltung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
werden beibehalten. 
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